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    „Die kleinste 
  Einheit ist 
unser größter     
     Lehrmeister“

 VFGH 
Künftig keine 
Anwälte mehr als 
Bürgermeister?
Seite 26

 PORTRÄT 
Vom Bauernbub 
zum Bürgermeister
Seite 68

Bundespräsident Alexander Van der Bellen 
brachte den Stellenwert der Gemeinden auf den 
Punkt. Der Gemeindetag war ein Gipfeltreff en 

der Republik im „heiligen Land“ Tirol. 
Seite 12
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GEMEINDEN

„Lehrmeister“ 
für Bund und Länder
Der 69. Österreichische Gemeindetag am 21. und 22. Juni war auch in die-

sem Jahr wieder die größte kommunalpolitische Veranstaltung des Landes. 
Mehr als 2.000 Gemeindevertreter kamen aus allen Bundesländern nach 

Innsbruck, um Innovationen auf der Kommunalmesse zu entdecken und Gleich-
gesinnte aus ganz Österreich zu treff en. Eine besondere Ehre für uns war auch in 
diesem Jahr wieder die Anwesenheit der gesamten Staatsspitze: Bundespräsident, 
Nationalratspräsident, Bundeskanzler, fünf Minister, zwei Staatssekretäre, zwei 
Landeshauptleute und zahlreiche Mandatare. Ein starkes Zeichen der Wertschät-
zung und auch der wichtigen Rolle, die die Gemeinden im Staatsgefüge haben. 
Bundespräsident Van der Bellen hat schließlich in seiner Rede auch betont, dass 
„Wissen und Erfahrungen der Gemeinden ganz Österreich voranbringen, denn die 
kleinste Einheit ist auch unser größter Lehrmeister!“ Als Bürgermeister, Gemein-
deräte und Mitarbeiter sind wir eben bürgernah, transparent und immer da, wenn 
Hilfe gebraucht wird. 

Das � ema Nummer 1 für die Gemeinden und Städte ist weiterhin der Finanz-
ausgleich. Der Österreichische Gemeindebund hat über Monate hinweg klarge-
macht, dass die Kommunen schlicht und einfach mehr Geld brauchen werden. Im 
Zuge des Gemeindetages hat sich der Bundesvorstand des Gemeindebundes im 
Namen aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister klar positioniert. Mit unserer 
Resolution wollen wir die fi nanziellen Rahmenbedingungen für alle Kommunen 
absichern. Wir fordern unter anderem eine substanzielle Erhöhung des Anteils der 
Gemeinden an den Ertragsanteilen von derzeit 11,849 Prozent auf 14,55 Prozent. 
Außerdem soll der Strukturfonds zur Unterstützung fi nanzschwacher Gemeinden 
auf 150 Millionen Euro angehoben werden. Strukturelle Maßnahmen im Gesund-
heits- und Pfl egebereich sind ebenso gefragt wie eine deutliche Aufstockung des 
Pfl egefonds. Ein � ema, das die Gemeinden und Städte seit Jahren fordern, soll nun 
bis Ende 2024 umgesetzt werden: die Reform der Grundsteuer.

Wer den vielen Redebeiträgen der Spitzenvertreter des Bundes am Gemeindetag 
zugehört hat, kann guter Hoff nung sein, dass die Gemeinden beim Finanzausgleich 
ordentlich berücksichtigt werden. Ich bin überzeugt, dass es am Ende eine gute und 
partnerschaftliche Lösung im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger geben wird. 

Wir haben auch rund um den Gemeindetag unsere Kampagne „Auf uns kommt’s 
an. Engagement in der Gemeinde zahlt sich aus“ gestartet. Ziel ist es, das Ehrenamt, 
die vielen Freiwilligen in unseren Kommunen ins Zentrum zu rücken und den ge-
sellschafts- und demokratiepolitisch wichtigen Wert der ehrenamtlichen Arbeit zu 
betonen. Vorlagen für eure Gemeindezeitungen gibt es auch auf unserer Homepage. 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Das Thema Nummer 1 
für Gemeinden und 
Städte ist weiterhin der 
Finanzausgleich. Der Ös-
terreichische Gemeinde-
bund hat über Monate 
hinweg klargemacht, 
dass die Kommunen 
schlicht und einfach 
mehr Geld brauchen 
werden.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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  07C/2023EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Der Gemeindetag 2023 ist 
Geschichte, die eindrucksvolle 
Veranstaltung in Innsbruck ist 

selbstverständlich mit allen Berichten 
rund um das „Gipfeltre� en der Repu-
blik“ das Hauptthema dieser Ausgabe. 
Auch die mittlerweile 21. Kommunal-
messe war ein großer Erfolg, wir ha-
ben auf 32 Seiten in der Mitte dieser 
Ausgabe alle Berichte rund um die 
größte österreichische Leistungsschau 
für Gemeinden zusammengefasst. Sie 
können diese 32 Seiten einfach her-
ausnehmen und au� ewahren.

Aber das politische Leben Österreichs 
hat nicht Halt gemacht, seit Innsbruck 
ist schon wieder viel passiert. Die so 
entscheidenden Finanzausgleichsver-
handlungen sind in vollem Gang, „bitte 
warten“ heißt es bei der lange erwar-
teten Bodenstrategie für Österreich, 
ein Konzept des Bildungsministeriums 
würde einen Weg in die richtige Rich-
tung bei der pädagogischen Assistenz 
in Schulen aufzeigen. Bis zur nächsten 
Ausgabe wird es jedenfalls viel zu 
berichten geben. Neue Entwicklungen 
in der Causa „Baukartell“ werden die 
Gemeinden mit Sicherheit noch länger 
beschä� igen. Die rasante Entwick-
lung der Technik wird die Einbindung 
künstlicher Intelligenz nicht nur in die 
Gemeindearbeit, sondern auch in die 
Gesellscha�  beschleunigen. 

Aber bis dahin ist vorerst der Som-
mer und damit die Zeit zur Entspan-
nung gekommen. Es ist auch für die 
Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern 
in den Gemeinden Zeit, die Batterien 
wieder ganz aufzuladen. In diesem 
Sinn wünschen wir Ihnen allen einen 
erholsamen Sommer,

Ihre Redaktion und das ganze Team 
von KOMMUNAL

Michael Zimper,
Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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„Die Gemeinden sind das 
Herzstück Österreichs“   
Alle Berichte über den 69. Österreichischen 
Gemeindetag in Innsbruck 2023
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zum Herausnehmen   
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MEINUNG

D as � ema Bodenverbrauch wird mit 
wiederkehrender Regelmäßigkeit 
in den Medien behandelt. Wenn ein 
Windpark oder Kraftwerk geplant 
oder Betriebe angesiedelt werden, 

wenn Wohnprojekte realisiert werden oder 
wenn es Unwetter mit Schäden für die Land-
wirtschaft gegeben hat, ist mit Sicherheit am 
nächsten Tag ein Kommentar in den Medien 
zu lesen: Schuld an diesen Ereignissen sei der 
Bodenverbrauch. Das Ziel der Eindämmung des 
Bodenverbrauchs verfolgt die Europäische Kom-
mission ebenso wie alle nationalen Regierungen 
der letzten Jahre. Zuletzt hat die ÖROK eine Bo-
denstrategie erarbeitet und Maßnahmen vorge-
schlagen, wie der Bodenverbrauch eingedämmt 
werden könnte. Kurz vor der Beschlussfassung 
wollte ein Koalitionspartner ein verbindliches 
2,5-Hektar-Ziel festschreiben. Die Beschlussfas-
sung ist daraufhin gescheitert und wurde auf den 
Herbst vertagt.

Schon bei der Erarbeitung der Bodenstrategie 
wurden verschiedenste Fragen über die Ziele 
dieser Strategie und über Begri�  ichkeiten 
diskutiert: Was versteht man eigentlich unter 
Bodenverbrauch bzw. kann Boden verbraucht 
werden? Wenn Wirtschaftsgüter verbraucht 
sind, können sie nicht mehr genutzt werden. 
Triff t dies auch für den Boden zu oder geht es 
nicht viel mehr um die Nutzung des Bodens 
für andere Zwecke? Gilt Boden als verbraucht, 
wenn er nicht für landwirtschaftliche Zwecke 
genutzt wird, sondern für Betriebsansiedlungen, 
Infrastruktur oder zur Schaff ung von Wohn-
raum? Sind unsere Alpen und Gebirgszüge oder 
Brachfl ächen schon als verbraucht anzusehen, 
weil sie nicht der landwirtschaftlichen Produk-
tion dienen, oder dienen diese Böden anderen 

Zwecken wie beispielsweise als Lebensraum 
vieler Tierarten oder als Erholungsraum für tou-
ristische Zwecke? Ich will nicht ausschließen, 
dass es in machen Gegenden der Welt zu einem 
tatsächlichen Bodenverbrauch (insbesondere für 
die Gewinnung von Rohstoff en, die wir für unser 
tägliches Leben benötigen, wie beispielsweise 
Lithium) kommen kann, wodurch eine spätere 
Nachnutzung weder für Mensch noch Tier mög-
lich ist, jedoch kann dies für Österreich weitge-
hend ausgeschlossen werden. 

Ist man sich darüber einig, dass es als solches 
einen Bodenverbrauch kaum gibt, so gilt es fest-
zulegen, wie und für welche Zwecke der Boden 
zu nutzen ist. Es gilt daher, die Ziele, die mit 
der Bodenstrategie verfolgt werden, festzulegen 
bzw. zu priorisieren. Dass dies kein einfaches 
Unterfangen ist, ergibt sich allein schon aus 
der Tatsache, dass die verschiedenen Gruppie-
rungen unterschiedliche Interessen verfolgen. 
Dabei geht es um unterschiedliche Interessen, 
die an die Politik herangetragen werden. Manche 
fi nden sich auch bereits in Gesetzen verankert. 
Darunter fallen Ziele wie den Klimawandel zu 
stoppen, die Ernährungssicherheit für Österreich 
zu gewährleisten, die Energietransformation in 
Richtung erneuerbare Energien zu ermöglichen, 
Natur, Artenschutz und die Diversität zu erhal-
ten, leistbares Wohnen zu ermöglichen, Infra-
strukturen zu erhalten bzw. zu errichten und 
letztlich Österreich als Wirtschaftsstandort zu 
stärken. Dass sich all diese Ziele nicht gleichzei-
tig erreichen lassen bzw. einander sogar wider-
sprechen, liegt auf der Hand.

Wenn es beispielsweise um die Ernährungssi-
cherheit geht, wäre es notwendig, sich realis-
tisch mit den Zahlen und Fakten auseinanderzu-
setzen. Im jüngsten Bericht des Rechnungshofs 

BODENSTRATEGIE – QUO VADIS?

Der Kampf um die 
Nutzung des Bodens

Gilt Boden 
als verbraucht, 
wenn er nicht 
für landwirt-
scha� liche 
Zwecke ge-
nutzt wird, 
sondern für Be-
triebsansiedlun-
gen, Infrastruk-
tur oder zur 
Scha� ung von 
Wohnraum?“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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MEINUNG

DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

zur Versorgungssicherheit ist zu lesen, dass die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche im Jahr 2010 
von 2.879.895 Hektar auf 2.602.666 Hektar im 
Jahr 2020 zurückgegangen ist. Das sind nicht 
weniger als 277.229 Hektar landwirtschaftlich 
genutzte Fläche. Der diskutierte Flächenver-
brauch von 12,5 Hektar täglich würde in den 
letzten zehn Jahren aber nur 45.625 Hektar aus-
machen. Viel landwirtschaftlich genutzter Boden 
wurde also einer anderen Nutzung zugeführt, 
ohne dass er als verbraucht gilt.

Gleichzeitig stellt der Rechnungshof fest, 
dass die Getreideproduktion in den letzten zehn 
Jahren um mehr als 850.000 Tonnen und der 
Selbstversorgungsgrad von 92 auf 94 Prozent 
gestiegen ist. Die Obstproduktion ist ebenso ge-
stiegen und die Fleischproduktion geringfügig 
geschrumpft, bei einem Selbstversorgungsgrad 
von 112 Prozent. Daraus lässt sich schließen, dass 
der Rückgang der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen wesentlich höher ist als der diskutierte 
Bodenverbrauch – und andererseits trotz Rück-
gangs der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
die Ernährungssicherheit erhöht wurde. Es ist 
schon klar, dass hierfür verschiedenste Faktoren 
ausschlaggebend sind. Produktionsmethoden 
und -mittel spielen dabei sicherlich eine große 
Rolle. Bemerkenswert in diesem Zusammen-
hang ist auch die jüngst veröff entlichte Aussage, 
dass bei einer Bioproduktion mit einem Rück-
gang der Erträge bei Weizen um 30 Prozent und 
bei Erdäpfeln um 50 Prozent zu rechnen sei. 
Auch hier gilt es sich daher zu entscheiden, wel-
ches Ziel man verfolgt.

Um die Energietransformation zu ermöglichen 
wird es auch großfl ächige Photovoltaikanlagen 
und Windräder sowie Flächen für den Netzaus-
bau benötigen. Vorsichtshalber wurden diese 

Flächen, die sicher zu Ertragseinbußen bei der 
landwirtschaftlichen Produktion führen, nicht 
eingerechnet. Eine Nutzung des Bodens für die 
Schaff ung von Wohnungen, Betrieben und der 
dafür erforderlichen Infrastruktur wird auch in 
Zukunft notwendig sein. Schließlich ist Öster-
reich in den vergangenen zehn Jahren um mehr 
als eine Million Einwohner gewachsen. Einige 
Wohnbauträger beklagen schon, dass Boden 
nicht verfügbar ist und die Bautätigkeit daher 
eingeschränkt werden muss. Gelten all diese 
Flächen deswegen als verbraucht oder werden 
sie für andere Zwecke genutzt?

Dass in diesem Zusammenhang der Einfami-
lienhausbau so verteufelt wird und von manchen 
sogar verboten werden soll, erklärt sich viel-
leicht auch daraus, dass mit den Begriffl  ichkeiten 
sehr oberfl ächlich umgegangen wurde. Schein-
bar kommt es auf die Widmung unabhängig von 
der tatsächlichen Nutzung an. So gilt bei einem 
Einfamilienhaus die gesamte Grundstücksfl äche 
als „verbraucht“, obwohl in den meisten Fällen 
nicht mehr als 100 Quadratmeter tatsächlich 
verbaut bzw. versiegelt sind. Erst im Zuge der 
Diskussion über das Nicht-Zustandekommen 
der Beschlussfassung wurde dann festgestellt, 
dass wir eigentlich von versiegelten Flächen 
sprechen sollten. Der tatsächliche Versiegelungs-
grad liegt aber bei weniger als der Hälfte der 
diskutierten Werte. Eine genaue Erhebung soll 
nun durch das Umweltbundesamt durchgeführt 
werden und demnächst vorliegen. Verwunder-
lich ist dabei auch, dass Parkanlagen und Frei-
zeitfl ächen genauso wie Sportanlagen, Golfplätze 
und Skipisten als verbraucht gelten. Hier wird es 
noch einiger Diskussionen bedürfen. 

Dass ein sorgsamer Umgang mit der Ressource 
Boden in Zukun�  stattfi nden sollte und die 
dafür erforderlichen Instrumente geschaff en 
werden müssen, ist unbestritten. Mit der bloßen 
Zielfestschreibung von 2,5 Hektar täglich oder 
weniger wird dies nicht zu erreichen sein. Man 
stelle sich nur vor, wie die dann zur Verfügung 
stehende Fläche auf die einzelnen Bundesländer 
oder auf die Gemeinden aufgeteilt werden sollte. 
Es bleibt jedenfalls spannend, ob im Herbst die 
Beschlussfassung der Bodenstrategie durch die 
ÖROK gelingen kann. 

 
Mit der bloßen Zielfestschreibung von 
2,5 Hektar täglich oder weniger wird 
‚sorgsamer Umgang mit Boden‘ nicht 
zu erreichen sein. Man stelle sich nur vor, 
wie die dann zur Verfügung stehende Fläche 
auf die einzelnen Bundesländer oder auf die 
Gemeinden aufgeteilt werden sollte.“
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THEMA 
BAUKARTELL

Das Verfahren rund um das bisher größte 
Baukartell im Land muss neu aufgerollt 
werden. In mehreren Gemeinden sollen 
Projekte aufgeteilt und die Preise künst-
lich in die Höhe getrieben worden sein. 
Der Oberste Gerichtshof gab Ende Juni 
bekannt, dass das Verfahren rund um das 
Baukartell, das bereits vor sechs Jahren 
aufgefl ogen ist, teilweise neu aufgerollt 
werden muss. Mehrere Baufi rmen sollen 
sich dabei über Jahre abgesprochen und 
überhöhte Preise lukriert haben. 
Der Gemeindebund will den vom Baukar-
tell Betro� enen unter die Arme greifen. 
Gemeinsam soll ein Prozessfi nanzierer 
gefunden werden, dem sich dann alle 
Gemeinden anschließen können.

Grundsätzlich 
ist es für mich eine 
Überraschung, 
dass wir in das 

Kartellverfahren 
irgendwie involviert sind.“

Manfred Schuh, Bürgermeister von  
Edlitz, hat erst durch die Recherchen des 
ORF-Wirtscha� smagazins „Eco“ erfahren, 
dass seine Gemeinde Opfer des Bau-
kartells wurde.

Bis die 
Gemeinden ihr 
Geld wieder-
sehen, wird 
es dauern.“

Michael Brand, Rechtsanwalt, geht 
davon aus, dass es sich um bis zu zehn 
Jahre handeln könnte. Eine große Hürde 
sei es, festzustellen, wie hoch der Schaden 
eigentlich ist.

QUELLE // https://noe.orf.at/stories/3213876/
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IRLAND //  Geld für Renovierung von 
Häusern auf einsamen Inseln

B is zu 84.000 Euro zahlt die Re-
gierung in Dublin seit Anfang Juli 
jenen Menschen, die auf einer der 

23 abgelegenen Inseln an der West-
küste des EU-Staats ein Haus kaufen 
und renovieren. Damit soll dort die 
Zahl der Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die seit 1996 um 13 Prozent 
gesunken ist, wieder steigen. Zudem 
ist ein Fünftel der Bevölkerung auf den 
Inseln zwischen Cork und Donegal älter 
als 65 Jahre – landesweit sind es zwölf 
Prozent.

Gründe für den Bevölkerungsrück-
gang sind ein Mangel an Jobs sowie 
schlechte Infrastruktur mit schlechter 
Verkehrsanbindung und wenigen Ärz-
tinnen und Ärzten, Einkaufsmöglich-
keiten und Freizeitangeboten. Nun setzt 

die Regierung auf die Tatsache, dass 
dank Homeoffi  ce viele Menschen von 
überall aus arbeiten können. Um den 
Zugang zu medizinischer Versorgung zu 
sichern, werden auf einigen der Inseln, 
zu denen es keine Brücken gibt oder 
die bei Flut abgeschnitten sind, neue 
Technologien wie Roboterhunde und 
Drohnen getestet.

Bedingung für die staatliche Unterstüt-
zung ist, dass das Haus vor 1993 gebaut 
wurde und seit mindestens zwei Jahren 
leer steht oder baufällig ist. Es handle sich 
nicht um eine Umzugsprämie, betonte die 
Regierung laut Berichten auf ORF.at und 
der Plattform gmx.at.

� https://orf.at/stories/3322363/
     www.gmx.at/magazine/panorama/

LONDON //  Scharfes 
Vorgehen gegen 
Demos
Die britische Polizei kann nun noch 
schärfer gegen unliebsame Proteste 
etwa von Umweltaktivistinnen und 
-aktivisten vorgehen. Seit Juli ist ein 
umstrittenes Gesetz in Kra� , das von 
den Demonstranten und Demonstran-
tinnen genutzte Methoden wie langsa-
mes Gehen unter Androhung von Ha� -
strafen verbietet. „Die Öff entlichkeit 
hat genug davon, dass ihr Leben durch 
egoistische Demonstranten gestört wird. 
Das Chaos, das wir auf unseren Straßen 
gesehen haben, war ein Skandal“, mein-
te Innenministerin Suella Braverman laut 
einem ORF-Bericht.

� https://orf.at/stories/3322414/
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HELSINKI //  Vize-Bürgermeister beim 
Gra�  ti-Sprayen erwischt

Der stellvertretende 
Bürgermeister der 
fi nnischen Haupt-
stadt Helsinki hat 
Forderungen nach 
seinem Rücktritt 
widersprochen. Ende 
Juni war der 46-jährige 
Paavo Arhinmäki auf frischer Tat 
beim Sprayen von Gra�  ti in einem 
Eisenbahntunnel ertappt worden. 
Arhinmäki ist einer von vier stell-
vertretenden Bürgermeistern der 

650.000-Einwohner-
Stadt und war von 2011 
bis 2014 fi nnischer 
Minister für Kultur und 
Sport. Er war zusammen 

mit einem Freund am 
Freitag von Wachleuten in 

einem Eisenbahntunnel im 
Osten Helsinkis erwischt worden, 
kurz nachdem sie ihr Kunstwerk 
fertiggestellt hatten.

� zdf.de/nachrichten/panorama

SYLT: BÜRGERMEISTER 
MIT BURN-OUT KRANKGESCHRIEBEN

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt ist laut einer Mit-
teilung der „Süddeutschen“ an einem Burn-out erkrankt 
und kann in den kommenden Wochen seine Amtsge-
schä� e nicht wahrnehmen. Nikolas Häckel (parteilos) sei 
wegen einer belastungsbedingten seelischen Erkrankung 
vom behandelnden Arzt krankgeschrieben worden, teilte 
demnach die Gemeinde Sylt auf ihrer Internetseite mit. 
Bis zu seiner Rückkehr übernehmen in den kommenden 
Wochen demnach seine Stellvertreter die anstehenden 
Aufgaben. Das Team der Inselverwaltung wünsche ihm 
alles Gute und dass es ihm bald besser gehe. Zuvor hat-
ten mehrere Medien berichtet.
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Mit dieser schonungslosen und zugleich zu-
treff enden Erkenntnis ist vor Kurzem der 
Arbeitskreis für Sozialmedizin (aks), ein 

von Vorarlberger Ärzten gegründeter Verein, der 
seit vielen Jahren die Schuluntersuchungen im 
Pfl ichtschulbereich organisiert, an die Öff entlich-
keit gegangen. Zu wenig Ärzte, Fließbandarbeit, 
keine zeitgemäßen Untersuchungen: Das waren 
nur einige der Kritikpunkte, die im Zusammen-
hang mit dem Schularztsystem geäußert wurden.

In Anbetracht dieser Umstände und auch der 
Tatsache, dass allein im letzten Schuljahr in Vor-
arlberg gleich 68 Schulen gar keinen Schularzt 
mehr hatten, wird sich der aks ab dem kommen-
den Schuljahr aus diesem Tätigkeitsbereich 
zurückziehen.

Dieser Schritt sollte, wie auch schon zahlrei-
che Hilferufe in der Vergangenheit, eigentlich die 
Politik wachrütteln. Die Tatsache, dass lediglich 
Hochrechnungen und Schätzungen ein unge-
fähres Bild bieten, wie es um die Kinder- und 
Jugendgesundheit insgesamt bzw. die Zahn-
gesundheit, das Hör- und Sehvermögen, Ent-
wicklungsdefi zite, Krankheitsbilder und auch um 
Durchimpfungsraten im Speziellen steht, ist im 
höchsten Maße bedenklich. 

Derzeit werden jährlich etwa 30 bis 40 Millio-
nen Euro (Gesamtkosten Bund, Länder, Gemein-
den) für das Schularztwesen ausgegeben, ohne 
erkennbaren Mehrwert – weder für den Schüler, 
für die Eltern, für die Lehrer, für die Gesundheits-
politik noch für die öff entliche Gesundheit insge-
samt. Die Ursachen hierfür sind vielfältig (Kom-
petenzwirrwarr, Ärztemangel, unzureichende 
Dokumentation, keine Datenerfassung, keine 
einheitlichen Untersuchungsmethoden, keine 
einheitlichen Untersuchungsparameter etc.).

Im Wissen darum, dass dem jährlichen Auf-
wand für die schulärztlichen Untersuchungen 
kein sichtbarer Output oder gar Mehrwert gegen-
übersteht, fordert der Österreichische Gemeinde-
bund seit Jahren eine grundlegende Reform des 
völlig veralteten Schularztsystems und schlägt 
ein neues Modell der Kinder- und Jugendgesund-
heit(svorsorge) vor.

Anders als das Schularztsystem, das beide 
Bereiche abzudecken versucht, diff erenziert 
das Modell des Gemeindebundes zwischen der 
eigentlichen Kinder- und Jugendgesundheitsvor-
sorge, die im Wege einer Erweiterung des Mutter-
Kind-Passes sichergestellt werden soll, und den 
tatsächlichen Bedarfen an Schulen, die mittels 
interdisziplinärer Teams abgedeckt werden.

Die Kinder- und Jugendgesundheitsvorsorge 
wäre damit von der Schulgesundheit entkoppelt 
und würde tatsächlich und nicht nur wie bisher 
in der � eorie eine regelmäßige, an bestimmte 
Alterskohorten geknüpfte Untersuchung des Kin-
des sicherstellen – auf Grundlage eines erweiter-
ten und digitalisierten Mutter-Kind-Passes unter 
der Verantwortung der Eltern beim vertrauten 
Hausarzt.

Es wäre daher besonders wichtig, dass mit der 
derzeit in Verhandlung stehenden Digitalisierung 
des Mutter-Kind-Passes (zukünftig: Eltern-Kind-
Pass) sogleich die Rahmenbedingungen für eine 
Erweiterung desselben bis zum 14. bzw. 18. Le-
bensjahr geschaff en werden. 

Die alljährlichen schulärztlichen Untersu-
chungen in der Schule (im „Schularztkammerl“ 
oder im Turnsaal), die von Schüler- wie auch 
Elternseite nicht nur als unangenehm, sondern 
auch als sinnlos bezeichnet werden, wären mit 
dem Vorschlag des Gemeindebundes Geschichte. 
Stattdessen sollen an Schulen bedarfsorientiert (!) 
und unter der Leitung und Administration der 
Bildungsdirektionen interdisziplinäre Teams zum 
Einsatz kommen (Ärzte gemeinsam mit anderen 
nichtärztlichen Berufsbildern wie Sozialarbeiter, 
Psychologen, � erapeuten). 

Die Schulgesundheit soll dabei bedarfs- und 
projektorientiert sein (Drogenprävention, Er-
nährungsberatung, Gesundheitsprojekte, Schul-
psychologie, Pfl egemaßnahmen). 

Zudem könnten auf Grundlage von anony-
men (!) Auswertungen des erweiterten digi-
talisierten Eltern-Kind-Passes zielgerichtete 
Maßnahmen getroff en werden (Gesundheits-
schwerpunkte, Aufklärungs- und Informations-
kampagnen, Präventionsprogramme). 

MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER
ist Fachreferent in der 
Abteilung Recht & Interna-
tionales des Österreichi-
schen Gemeindebundes

SCHULARZTWESEN

Das System ist krank

LINK ZUM THEMA  
 

kommunal.at/bei-der-
schuelergesundheit-

sind-sach-und-
hausverstand-gefragt 

Dieser Beitrag ist auch 
in Kommunal 12/2019 
erschienen
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Weltrekord auf der Kommunalmesse 1998: 538 km in 24 Stunden

In der September-Ausgabe des Jahres 
1998 konnte KOMMUNAL über eine 
kleine Sensation auf der Kommunal-
messe im Rahmen des 45. Öster-
reichischen Gemeindetages berich-
ten. Pünktlich um 13.30 Uhr des 17. 
September 1998 ertönte das Startsignal 
des damaligen Landeshauptmann-
Stellvertreter Kärntens, Dr. Michael 
Außerwinkler, für einen Weltrekord-
versuch im 24-Stunden-Inlineskaten. 
Und exakt 24 Stunden später, „und 
um jede Menge Blasen an den Füßen 
reicher“, hatten Sandra Steixner, 
Mathias Steixner, Gerald Moderer 
und der kanadische Eishockey-Crack 
Jeff  Gardener es geschaff t: Der Welt-
rekord wurde mit genau 538,2 Kilo-
metern fi xiert. 

Sportärztlich überwacht hatten die 
vier Läufer unermüdlich ihre Runden 
gedreht. Und nur in der Nacht konnten 

sie von der relativ kleinen Fläche des 
Rostin-Sort-Messestandes auf größere 
Hallenrunden ausweichen. Das barg 
allerdings auch seine Tücken: „Mitten 
in der Nacht geriet ein Messestand in 
die Ideallinie eines Läufers. Der Skater 
blieb gesund, doch der Messestand 
benötigte am nächsten Morgen drin-
gend Erste Hilfe“ - eine Aufgabe, die 
Messeorganisation, Stand-Team und 
Standbauer vorbildlich schaff ten.

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Hobby-Skater Michael Außerwinkler (Bild 
oben rechts) gab das Startsignal, links im Bild 
KOMMUNAL-Verleger Prof. Walter Zimper.
Bild unten: Die „glorreichen Vier“ mit den 
damaligen Gemeindebund-Vizepräsidenten 
Anton Koczur (3.v.l.) und Günther Pumber-
ger (l.), die als Zeugen des Guinness-Buchs der 
Rekorde nominiert wurden.Mit dieser schonungslosen und zugleich zu-
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    „Die Gemeinden 
sind das Herzstück 
Österreichs & 
Europas“
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Beim 69. Österreichischen Gemeindetag stand die immense Bedeutung der 
Gemeinden für Österreich und Europa im Zentrum des Geschehens. Unter 
dem Motto „Lokal. Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas“ 
rückte der Gemeindetag die Europaregion „Tirol - Südtirol -  Trentino“ in den 
Fokus. In den Redebeiträgen wurden die Leistungen der Gemeinden hervor-
gehoben, insbesondere ihre Rolle als Wellenbrecher gegen die Armut und 
als Garanten für das Vertrauen in die Demokratie. Die Herausforderungen 
der Zeit, wie die Teuerung, die Klima krise und die Digitalisierung, wurden 
ebenfalls thematisiert, während die Diskussion um den Finanzausgleich und 
die fi nanzielle Ausstattung der Gemeinden eine zentrale Rolle einnahm. Der 
Gemeindetag zeigte die enge Verbundenheit der politischen Spitzenvertreter 
mit den Gemeinden und betonte die Notwendigkeit einer starken und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Zukunft Österreichs.

GEMEINDETAG

Angeführt von Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen und 
Bundeskanzler Karl Nehammer 
waren eine beeindruckende 
Riege von Minister:innen, zwei 
Landeshauptleute sowie kom-
munalpolitische Delegationen 
aus dem nahen Ausland nach 
Innsbruck gekommen, um mit 
den mehr als 2.000 Delegierten 
aus praktisch allen Gemeinden 
Österreichs ein eindrucksvolles 
Statement abzugeben.  

TEXT // ANDREAS STEINER / 
HELMUT REINDL / HANS BRAUN

Am zweiten Tag des Gemeindetages 
stand die kommunalpolitische Haupt-
tagung mit zahlreichen Spitzenver-
tretern der Republik und der Länder 
am Programm. Unter den Gästen und 

Rednern: Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, 
Bundeskanzler Karl Nehammer, Frauen- und 
Familienministerin Susanne Raab, Innenminister 
Gerhard Karner, Finanzminister Magnus Brun-
ner, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, 
Staatssekretär Florian Tursky, Landeshauptmann 
Anton Mattle, Südtirols Landeshauptmann Arno 
Kompatscher, Städtebund-Generalsekretär � o-
mas Weninger sowie zahlreiche Mandatare aus 
Bund und Ländern. Vor mehr als 2.000 versam-
melten Gemeindevertreterinnen und -vertre-
tern betonten alle die nicht zu unterschätzende 
Bedeutung der Gemeinden für Österreich. Der 
Gemeindetag stand unter dem Motto „Lokal. 
Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen 
Europas“ und rückte die Europaregion „Tirol –
Südtirol – Trentino“ in den Fokus. Erstmals fand 
im Rahmen des Österreichischen Gemeindetages 
auch die Tagung der Europagemeinderäte statt.

Wissen, wo der Schuh drückt. Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen dankte den Bürger-
meister:innen und den Gemeindevertretern für 
ihre tägliche Arbeit: „In den Gemeinden sind die 
Bürgermeister täglich mit den Sorgen und Wün-
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trauensvollen Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Zukunft Österreichs.

GEMEINDETAG

Angeführt von Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen und 
Bundeskanzler Karl Nehammer 
waren eine beeindruckende 
Riege von Minister:innen, zwei 
Landeshauptleute sowie kom-
munalpolitische Delegationen 
aus dem nahen Ausland nach 
Innsbruck gekommen, um mit 
den mehr als 2.000 Delegierten 
aus praktisch allen Gemeinden 
Österreichs ein eindrucksvolles 
Statement abzugeben.  

TEXT // ANDREAS STEINER / 
HELMUT REINDL / HANS BRAUN

Am zweiten Tag des Gemeindetages 
stand die kommunalpolitische Haupt-
tagung mit zahlreichen Spitzenver-
tretern der Republik und der Länder 
am Programm. Unter den Gästen und 

Rednern: Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, 
Bundeskanzler Karl Nehammer, Frauen- und 
Familienministerin Susanne Raab, Innenminister 
Gerhard Karner, Finanzminister Magnus Brun-
ner, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, 
Staatssekretär Florian Tursky, Landeshauptmann 
Anton Mattle, Südtirols Landeshauptmann Arno 
Kompatscher, Städtebund-Generalsekretär � o-
mas Weninger sowie zahlreiche Mandatare aus 
Bund und Ländern. Vor mehr als 2.000 versam-
melten Gemeindevertreterinnen und -vertre-
tern betonten alle die nicht zu unterschätzende 
Bedeutung der Gemeinden für Österreich. Der 
Gemeindetag stand unter dem Motto „Lokal. 
Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen 
Europas“ und rückte die Europaregion „Tirol –
Südtirol – Trentino“ in den Fokus. Erstmals fand 
im Rahmen des Österreichischen Gemeindetages 
auch die Tagung der Europagemeinderäte statt.

Wissen, wo der Schuh drückt. Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen dankte den Bürger-
meister:innen und den Gemeindevertretern für 
ihre tägliche Arbeit: „In den Gemeinden sind die 
Bürgermeister täglich mit den Sorgen und Wün-
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schen der Menschen, die sie persönlich kennen, 
konfrontiert. Daher wissen sie auch, wo die 
Landsleute der Schuh drückt. Sie müssen Druck 
aushalten, viele Entscheidungen treff en, die dem 
Allgemeinwohl dienen, aber manchen nicht 
gefallen. Nicht umsonst ist das Vertrauen in die 
Ortschefs groß, da es hart erarbeitet ist.“ Auf-
grund der Teuerung steigen die Nöte und Sorgen 
der Menschen. Auch die Gemeinden sind von 
den höheren Kosten betroff en. „Die Gemein-
den sind Wellenbrecher gegen die Armut“, so 
der Bundespräsident, der zum Abschluss seiner 
Rede betonte, dass „Wissen und Erfahrungen 
der Gemeinden ganz Österreich voranbringen, 
denn die kleinste Einheit ist auch unser größter 
Lehrmeister“.

Es braucht das starke und  vertrauensvolle 
Zusammenarbeiten. Bundeskanzler Karl 
Nehammer ging in seiner Festansprache eben-
falls auf das hohe Vertrauen in die Kommunen 
und den Österreichischen Gemeindebund ein. 
„Die Bundesregierung hat größtes Vertrauen 
in die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. 
Daher haben wir auch die Mittelausschüttung 
bei der Gemeindemilliarde so unbürokratisch 
organisieren können. Es braucht dieses starke 
und vertrauensvolle Zusammenarbeiten“, so der 
Kanzler. Weiters dankte er den Kommunen für 
ihre solidarische Hilfe für die Ukraine und die 
ukrainischen Vertriebenen, von denen ja mehr 
als 90.000 Menschen in den Gemeinden auf-
genommen wurden. „Österreich steht jedenfalls 
an der Seite der Ukraine. Diese Hilfe zeigt, wie 
stark eine solidarische Gesellschaft sein kann“, 
so Nehammer. Die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister stehen für den Kanzler an der „Spitze 

der Wehrhaftigkeit. Sie haben niemals Pause 
und sind immer für die Menschen da.“ In einer 
Zeit der Unsicherheit, mit Krieg in Europa, gebe 
es immer wieder Kräfte, die versuchen, Ängste 
zu kapitalisieren. Hier brauche es Menschen, die 
wehrhaft sind, ein festes Wertekorsett haben 
und Ängste nehmen, indem sie da sind, zuhören 
und helfen. „Selbst, wenn die Krise noch so groß 
ist, so sehr bewähren sich dieses Land und die 
Menschen“, betonte Nehammer. Jedenfalls gelte 
es nun nach neuen Lösungen zu suchen, weil 
sich die Zeiten verändert haben. Mit alten Kon-
zepten könne man nicht die Probleme von heute 
lösen. „Als politisch Verantwortliche haben wir 
die Pfl icht, das Leben der Menschen besser zu 
machen. Die Gemeindevertreter sind Garanten 
dafür, dass wir uns von den Krisen nicht er-
schüttern lassen.“

Bürgermeister leben die Bürgernähe. National-
ratspräsident Wolfgang Sobotka ging in seiner 
Ansprache auf das Vertrauen in die Politik ins-
gesamt ein: „Durch die vielen Krisen ist das Ver-
trauen in Parteien, in Repräsentanten der Par-
teien und ins Parlament gesunken. Aber in den 
Gemeinden gibt es weiterhin hohes Vertrauen, 
denn die Bürgermeister leben die Bürgernähe. 
Und das ist ein wichtiger stabilisierender Faktor 
für die Demokratie.“ Es gelte jedenfalls jeden Tag 
an der Demokratie zu arbeiten. Herausfordernde 
Tendenzen in ganz Europa verstärkten den Druck 
auf die Demokratie. Auch beim Umgang mit der 
künstlichen Intelligenz gehe es um Vertrauen.

Es braucht mehr Geld für die Gemeinden! Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl betonte als 
Gastgeber des 69. Österreichischen Gemeinde-

Großes Zeremoniell: Der 
Landesübliche Empfang 
leitet sich in Tirol aus 
der Tradition des kaiserli-
chen Österreichs ab, nach 
dem hohe Ehrengäste 
(praktisch die ganze 
Staatsspitze und die 
halbe Bundesregierung 
waren anwesend) mit 
militärischen Ehren, in-
klusive Abschreiten der 
Ehrenformationen, emp-
fangen wurden. Und da 
im historischen Tirol vor 
allem die Schützen über 
Jahrhunderte für die 
Verteidigung des Landes 
zuständig waren, wird 
der Landesübliche Emp-
fang traditionsgemäß 
mit einer Musikkapelle 
und einer Ehrenformati-
on (Ehrenkompanie) der 
Schützen durchgeführt.
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tages, dass die Anwesenheit der Spitzenpolitik 
inklusive Staatsspitze in Innsbruck die große 
Bedeutung der Gemeinden unterstreiche. Diese 
würden Heimat für die Landsleute schaff en. Eine 
wichtige Rolle spiele dabei auch das Ehrenamt. 
Riedl: „Die Vereine dürfen nicht in Bürokratie 
ersticken und mit Haftungsfragen überfordert 
werden.“ Mit Blick auf die laufenden Finanz-
ausgleichsverhandlungen war die Botschaft des 
Gemeindebund-Präsidenten klar: „Es braucht 
mehr Geld für die Gemeinden!“ Dazu hat der 
Bundesvorstand des Österreichischen Gemein-
debundes eine Resolution beschlossen (mehr ab 
Seite 18). Beim � ema Raumordnung brauche 
es belastbares Zahlenmaterial. Riedl zeigte sich 
zuversichtlich, dass man die überaus wichtige 
Bodenstrategie noch auf die Reihe bekomme.

In allen Redebeiträgen des Tages wurden das 
Thema Finanzen und der Finanzausgleich 
angesprochen. Der Ansprache von Finanzminis-
ter Magnus Brunner wurde daher aufmerksam 
gelauscht. „Bürgermeister und Finanzminis-
ter haben manchmal dieselben Aufgaben: den 
Menschen erklären, dass etwas nicht geht“, so 
Brunner. Die großen Herausforderungen der 
letzten Jahre wurden jedenfalls gut bewältigt. So 
gab es in Österreich im letzten Jahr fünf Prozent 
Wachstum. „Aktuell verhandeln wir über den 
nächsten Finanzausgleich und damit über die 
künftige Verteilung von Steuergeld. Aber – und 
das ist mir wichtig zu betonen – wir reden nicht 
einfach nur über ,mehr Geld‘. Wir diskutieren 
auch über klare Aufgabenverteilung, gemeinsa-
me Verantwortungen und messbare Kriterien“, 
so Brunner. „Österreich war immer stark, wenn 
sich die Verantwortungsträgerinnen und Ver-
antwortungsträger an einen Tisch gesetzt und an 
einem Strang gezogen haben. Ich bin zuversicht-
lich, dass, wenn die Verhandlungen in die heiße 
Phase kommen, alle Finanzausgleichspartner 
nicht nur die eigenen, sondern auch die Inter-
essen des jeweiligen Gegenübers im Auge haben 
werden. Am Ende wird eine gute und partner-
schaftliche Lösung im Interesse der Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler stehen“, betonte der 
Finanzminister.

Innenminister Gerhard Karner, der als ehe-
maliger Bürgermeister und Bundesvorstands-
mitglied des Gemeindebundes schon einiges an 
Gemeindetag-Erfahrung hat, berichtete über 
die aktuellen gemeinderelevanten � emen aus 
seinem Ressort, wie etwa die Wahlrechtsreform 
oder Digitalisierung. „Durch die Änderung des 

Wahlrechts haben wir den Samstag als Ein-
tragungszeitraum für Volksbegehren gestrichen 
– eine große Erleichterung für die Gemeinden“, 
so Karner. „Die Digitalisierung hat unser Leben 
nachhaltig verändert. Mit einer Vielzahl an 
Chancen durch die Digitalisierung sind natürlich 
auch Gefahren verbunden. Die Polizei ist in Fra-
gen der Cybersicherheit ein verlässlicher Partner 
für die Gemeinden“, so der Innenminister.

Landwirtschafts- und Regionenminister 
Norbert Totschnig ging auf die Bodenstrategie 
ein. „Für die Umsetzung braucht es jedenfalls 
die Gemeinden und Länder. Es braucht auch 
Standorte für erneuerbare Energie, Wohnraum, 
Betriebsentwicklung, aber auch Lösungen für 
effi  ziente Innenentwicklung“, so Totschnig. 
Er berichtete auch über die Förderprogramme 
 LEADER und INTERREG, bei denen sich Re-
gionen und Kommunen viele Fördermittel zur 
Unterstützung abholen könnten.

Staatssekretär Florian Tursky ging auf die 
digitale Transformation ein, die mehr Chancen-
gleichheit für den ländlichen Raum bringe. „Die 
digitale Infrastruktur ist Teil der Daseinsvorsor-
ge“, so Tursky. Bis 2030 soll es überall gigabit-
fähiges Internet geben. Im letzten Jahr wurden 
900 Millionen Euro in den Breitbandausbau in-
vestiert. Auch dieses Jahr gibt es einen weiteren 
Call, um die weißen Flecken in der Breitband-
versorgung zu schließen. In Sachen Künstliche 
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schen der Menschen, die sie persönlich kennen, 
konfrontiert. Daher wissen sie auch, wo die 
Landsleute der Schuh drückt. Sie müssen Druck 
aushalten, viele Entscheidungen treff en, die dem 
Allgemeinwohl dienen, aber manchen nicht 
gefallen. Nicht umsonst ist das Vertrauen in die 
Ortschefs groß, da es hart erarbeitet ist.“ Auf-
grund der Teuerung steigen die Nöte und Sorgen 
der Menschen. Auch die Gemeinden sind von 
den höheren Kosten betroff en. „Die Gemein-
den sind Wellenbrecher gegen die Armut“, so 
der Bundespräsident, der zum Abschluss seiner 
Rede betonte, dass „Wissen und Erfahrungen 
der Gemeinden ganz Österreich voranbringen, 
denn die kleinste Einheit ist auch unser größter 
Lehrmeister“.

Es braucht das starke und  vertrauensvolle 
Zusammenarbeiten. Bundeskanzler Karl 
Nehammer ging in seiner Festansprache eben-
falls auf das hohe Vertrauen in die Kommunen 
und den Österreichischen Gemeindebund ein. 
„Die Bundesregierung hat größtes Vertrauen 
in die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. 
Daher haben wir auch die Mittelausschüttung 
bei der Gemeindemilliarde so unbürokratisch 
organisieren können. Es braucht dieses starke 
und vertrauensvolle Zusammenarbeiten“, so der 
Kanzler. Weiters dankte er den Kommunen für 
ihre solidarische Hilfe für die Ukraine und die 
ukrainischen Vertriebenen, von denen ja mehr 
als 90.000 Menschen in den Gemeinden auf-
genommen wurden. „Österreich steht jedenfalls 
an der Seite der Ukraine. Diese Hilfe zeigt, wie 
stark eine solidarische Gesellschaft sein kann“, 
so Nehammer. Die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister stehen für den Kanzler an der „Spitze 

der Wehrhaftigkeit. Sie haben niemals Pause 
und sind immer für die Menschen da.“ In einer 
Zeit der Unsicherheit, mit Krieg in Europa, gebe 
es immer wieder Kräfte, die versuchen, Ängste 
zu kapitalisieren. Hier brauche es Menschen, die 
wehrhaft sind, ein festes Wertekorsett haben 
und Ängste nehmen, indem sie da sind, zuhören 
und helfen. „Selbst, wenn die Krise noch so groß 
ist, so sehr bewähren sich dieses Land und die 
Menschen“, betonte Nehammer. Jedenfalls gelte 
es nun nach neuen Lösungen zu suchen, weil 
sich die Zeiten verändert haben. Mit alten Kon-
zepten könne man nicht die Probleme von heute 
lösen. „Als politisch Verantwortliche haben wir 
die Pfl icht, das Leben der Menschen besser zu 
machen. Die Gemeindevertreter sind Garanten 
dafür, dass wir uns von den Krisen nicht er-
schüttern lassen.“

Bürgermeister leben die Bürgernähe. National-
ratspräsident Wolfgang Sobotka ging in seiner 
Ansprache auf das Vertrauen in die Politik ins-
gesamt ein: „Durch die vielen Krisen ist das Ver-
trauen in Parteien, in Repräsentanten der Par-
teien und ins Parlament gesunken. Aber in den 
Gemeinden gibt es weiterhin hohes Vertrauen, 
denn die Bürgermeister leben die Bürgernähe. 
Und das ist ein wichtiger stabilisierender Faktor 
für die Demokratie.“ Es gelte jedenfalls jeden Tag 
an der Demokratie zu arbeiten. Herausfordernde 
Tendenzen in ganz Europa verstärkten den Druck 
auf die Demokratie. Auch beim Umgang mit der 
künstlichen Intelligenz gehe es um Vertrauen.

Es braucht mehr Geld für die Gemeinden! Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl betonte als 
Gastgeber des 69. Österreichischen Gemeinde-

Großes Zeremoniell: Der 
Landesübliche Empfang 
leitet sich in Tirol aus 
der Tradition des kaiserli-
chen Österreichs ab, nach 
dem hohe Ehrengäste 
(praktisch die ganze 
Staatsspitze und die 
halbe Bundesregierung 
waren anwesend) mit 
militärischen Ehren, in-
klusive Abschreiten der 
Ehrenformationen, emp-
fangen wurden. Und da 
im historischen Tirol vor 
allem die Schützen über 
Jahrhunderte für die 
Verteidigung des Landes 
zuständig waren, wird 
der Landesübliche Emp-
fang traditionsgemäß 
mit einer Musikkapelle 
und einer Ehrenformati-
on (Ehrenkompanie) der 
Schützen durchgeführt.
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tages, dass die Anwesenheit der Spitzenpolitik 
inklusive Staatsspitze in Innsbruck die große 
Bedeutung der Gemeinden unterstreiche. Diese 
würden Heimat für die Landsleute schaff en. Eine 
wichtige Rolle spiele dabei auch das Ehrenamt. 
Riedl: „Die Vereine dürfen nicht in Bürokratie 
ersticken und mit Haftungsfragen überfordert 
werden.“ Mit Blick auf die laufenden Finanz-
ausgleichsverhandlungen war die Botschaft des 
Gemeindebund-Präsidenten klar: „Es braucht 
mehr Geld für die Gemeinden!“ Dazu hat der 
Bundesvorstand des Österreichischen Gemein-
debundes eine Resolution beschlossen (mehr ab 
Seite 18). Beim � ema Raumordnung brauche 
es belastbares Zahlenmaterial. Riedl zeigte sich 
zuversichtlich, dass man die überaus wichtige 
Bodenstrategie noch auf die Reihe bekomme.

In allen Redebeiträgen des Tages wurden das 
Thema Finanzen und der Finanzausgleich 
angesprochen. Der Ansprache von Finanzminis-
ter Magnus Brunner wurde daher aufmerksam 
gelauscht. „Bürgermeister und Finanzminis-
ter haben manchmal dieselben Aufgaben: den 
Menschen erklären, dass etwas nicht geht“, so 
Brunner. Die großen Herausforderungen der 
letzten Jahre wurden jedenfalls gut bewältigt. So 
gab es in Österreich im letzten Jahr fünf Prozent 
Wachstum. „Aktuell verhandeln wir über den 
nächsten Finanzausgleich und damit über die 
künftige Verteilung von Steuergeld. Aber – und 
das ist mir wichtig zu betonen – wir reden nicht 
einfach nur über ,mehr Geld‘. Wir diskutieren 
auch über klare Aufgabenverteilung, gemeinsa-
me Verantwortungen und messbare Kriterien“, 
so Brunner. „Österreich war immer stark, wenn 
sich die Verantwortungsträgerinnen und Ver-
antwortungsträger an einen Tisch gesetzt und an 
einem Strang gezogen haben. Ich bin zuversicht-
lich, dass, wenn die Verhandlungen in die heiße 
Phase kommen, alle Finanzausgleichspartner 
nicht nur die eigenen, sondern auch die Inter-
essen des jeweiligen Gegenübers im Auge haben 
werden. Am Ende wird eine gute und partner-
schaftliche Lösung im Interesse der Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler stehen“, betonte der 
Finanzminister.

Innenminister Gerhard Karner, der als ehe-
maliger Bürgermeister und Bundesvorstands-
mitglied des Gemeindebundes schon einiges an 
Gemeindetag-Erfahrung hat, berichtete über 
die aktuellen gemeinderelevanten � emen aus 
seinem Ressort, wie etwa die Wahlrechtsreform 
oder Digitalisierung. „Durch die Änderung des 

Wahlrechts haben wir den Samstag als Ein-
tragungszeitraum für Volksbegehren gestrichen 
– eine große Erleichterung für die Gemeinden“, 
so Karner. „Die Digitalisierung hat unser Leben 
nachhaltig verändert. Mit einer Vielzahl an 
Chancen durch die Digitalisierung sind natürlich 
auch Gefahren verbunden. Die Polizei ist in Fra-
gen der Cybersicherheit ein verlässlicher Partner 
für die Gemeinden“, so der Innenminister.

Landwirtschafts- und Regionenminister 
Norbert Totschnig ging auf die Bodenstrategie 
ein. „Für die Umsetzung braucht es jedenfalls 
die Gemeinden und Länder. Es braucht auch 
Standorte für erneuerbare Energie, Wohnraum, 
Betriebsentwicklung, aber auch Lösungen für 
effi  ziente Innenentwicklung“, so Totschnig. 
Er berichtete auch über die Förderprogramme 
 LEADER und INTERREG, bei denen sich Re-
gionen und Kommunen viele Fördermittel zur 
Unterstützung abholen könnten.

Staatssekretär Florian Tursky ging auf die 
digitale Transformation ein, die mehr Chancen-
gleichheit für den ländlichen Raum bringe. „Die 
digitale Infrastruktur ist Teil der Daseinsvorsor-
ge“, so Tursky. Bis 2030 soll es überall gigabit-
fähiges Internet geben. Im letzten Jahr wurden 
900 Millionen Euro in den Breitbandausbau in-
vestiert. Auch dieses Jahr gibt es einen weiteren 
Call, um die weißen Flecken in der Breitband-
versorgung zu schließen. In Sachen Künstliche 
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Intelligenz sieht er die Aufgabe des Staates darin, 
die Herausforderungen aufzuzeigen und gleich-
zeitig die Ängste zu nehmen.

Frauen- und Familienministerin Susanne 
Raab dankte den Gemeinden für ihre Leistun-
gen für die Familien im Land. Ihre Vision ist es, 
„Österreich zum Familienland Nummer 1 zu 
machen. Ich will, dass jede Familie das Lebens-
modell wählen kann, das sie möchte. Die Ge-
meinden schaff en dabei ein kinderfreundliches 
Umfeld“, so Raab. Sie hob den bisherigen Einsatz 
der Gemeinden bei der Organisation der Kinder-
betreuung hervor. Im Rahmen des Gemeindeta-
ges wurden auch zahlreiche familienfreundliche 
Gemeinden ausgezeichnet. Mittlerweile gibt es 
mehr als 600 familienfreundliche Gemeinden im 
Land.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle erläu-
terte in seiner Ansprache, warum die Gemein-
den so wichtig für die Gesellschaft sind. Er selbst 
war 29 Jahre und zwei Monate lang Bürgermeis-

ter von Galtür und kennt daher die Sorgen und 
Anliegen der Kommunen aus eigener Erfahrung. 
„Im Wort Gemeinde steckt auch Gemeinschaft 
drinnen und gerade in Krisen ist die Gemein-
schaft wichtig, da es gilt, alle Teile der Bevölke-
rung am Weg mitzunehmen“, so Mattle. Der 
Österreichische Gemeindebund sei einer der 
ganz großen Verantwortungsträger im Bund, der 
70 Prozent der Bevölkerung repräsentiere. „Die 
Bundesländer und der Gemeindebund haben 
sich in Sachen Finanzausgleich positioniert. Alle 
tragen gemeinsam Verantwortung fürs große 
Ganze. Es geht um Bürgergeld und Steuergeld 
und wir müssen nun das Geld richtig umvertei-
len, damit ein Land wie Österreich gut funk-
tionieren und soziale Sicherheit und Wohlstand 
anbieten kann.“

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompat-
scher dankte dem Bund, dem Land Tirol und 
den Gemeinden für die Unterstützung bei allen 
Fragen der Autonomie seines Bundeslandes. Für 
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Die digitale 
Infrastruktur ist Teil 
der Daseinsvor-
sorge.“
Florian Tursky, Staatssekretär 
für Digitalisierung

          
Sie wissen, wo die Lands-

leute der Schuh drückt. Sie 
müssen Druck aushalten, viele 

Entscheidungen tre� en, die dem 
Allgemeinwohl dienen.“

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Durch viele Krisen 
ist das Vertrauen in 
Parteien und ins Parla-
ment gesunken. Aber 
in den Gemeinden gibt 
es weiterhin hohes 
Vertrauen.“
Wolfgang Sobotka, 
Nationalratspräsident

Wir reden nicht 
einfach nur über 
‚mehr Geld‘.“
Magnus Brunner, 
Finanzminister

Die Polizei ist in Fra-
gen der Cybersicherheit 
ein verlässlicher Part-
ner für die Gemeinden.“
Gerhard Karner, 
Innenminister

Hier können Sie die Video-
Aufzeichnung der Haupt-
tagung sehen: www.
facebook.com/watch/
live/?ref=watch_permal-
ink&v=1362896040926927

ihn begleiten die Gemeinden „die Bürger von 
der Wiege bis zur Bahre mit ihren Dienstleis-
tungen“. Sie hätten auch eine wichtige Rolle bei 
der Implementierung von Maßnahmen gegen 
den Klimawandel. Ein Großteil der Maßnahmen 
fi nde auf kommunaler Ebene statt. Klar sei, dass 
sich „Europa nur von unten, von der Basis bauen 
lässt“, so Kompatscher.

Der Bürgermeister der Landeshauptstadt 
Innsbruck, Georg Willi, betonte in seiner An-
sprache ebenfalls die Bedeutung der Kom-
munen: „In den Gemeinden ist man nah am 
Pulsschlag der Bevölkerung. Man spürt, wenn 
es mit dem Puls bergauf oder bergab geht. Ent-
scheidungen in den Kommunen selbst sind 
direkt spürbar bei den Menschen vor Ort. Die 
Gemeinden sind daher wichtige Seismografen 
für die Stimmung der Menschen. Wir spüren 
auch Nicht-Entscheidungen, wie eine fehlende 
Mietpreisbremse.“ Seine Bürgermeisterkollegen 
bat Willi, eng zusammenzuarbeiten und von den 
Konzepten der anderen zu lernen. Er appellierte 
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kann man nicht die 
Probleme von heute 
lösen.“
Karl Nehammer, Bundeskanzler

Die Gemein-
den scha� en ein 
kinderfreund-
liches Umfeld.“
Susanne Raab, 
Familienministerin

Alle tragen gemein-
sam Verantwortung fürs 
große Ganze. Es geht 
um Bürgergeld und 
Steuergeld.“
Anton Mattle, Landeshauptmann 
von Tirol

Wir spüren auch 
Nicht-Entscheidun-
gen, wie eine fehlende 
Mietpreisbremse.“
Georg Willi, 
Bürgermeister von 
Innsbruck

an Finanzminister Magnus Brunner, bei der 
fi nanziellen Ausstattung der Gemeinden ein 
großes Herz zu zeigen.

Städtebund-Generalsekretär � omas We-
ninger ergänzte, dass zwischen Gemeindebund 
und Städtebund in Sachen Finanzausgleich 
kein Blatt Papier passe. Der Gemeindetag sei 
für ihn auch wie eine „kommunale Selbst-
hilfegruppe“, wo Gemeinden und Städte über 
ihre Probleme reden. Die vielen Aufgaben-
bereiche brächten große Herausforderungen 
für die Gemeinden, wie Elementarpädagogik, 
Bildung und Soziales. Ein weiterer Punkt sei 
die Bewältigung des Klimawandels und die 
Verkehrswende. In Richtung Raumordnungs-
konferenz sagte der Generalsekretär, dass noch 
eine Konkretisierung fehle, was Bodensparen 
im Detail bedeute. Das Umweltbundesamt 
habe den Auftrag, entsprechende Methoden 
vorzulegen. So werde man für den Ausbau des 
öff entlichen Verkehrs auch Boden in Anspruch 
nehmen müssen. 
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Intelligenz sieht er die Aufgabe des Staates darin, 
die Herausforderungen aufzuzeigen und gleich-
zeitig die Ängste zu nehmen.

Frauen- und Familienministerin Susanne 
Raab dankte den Gemeinden für ihre Leistun-
gen für die Familien im Land. Ihre Vision ist es, 
„Österreich zum Familienland Nummer 1 zu 
machen. Ich will, dass jede Familie das Lebens-
modell wählen kann, das sie möchte. Die Ge-
meinden schaff en dabei ein kinderfreundliches 
Umfeld“, so Raab. Sie hob den bisherigen Einsatz 
der Gemeinden bei der Organisation der Kinder-
betreuung hervor. Im Rahmen des Gemeindeta-
ges wurden auch zahlreiche familienfreundliche 
Gemeinden ausgezeichnet. Mittlerweile gibt es 
mehr als 600 familienfreundliche Gemeinden im 
Land.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle erläu-
terte in seiner Ansprache, warum die Gemein-
den so wichtig für die Gesellschaft sind. Er selbst 
war 29 Jahre und zwei Monate lang Bürgermeis-

ter von Galtür und kennt daher die Sorgen und 
Anliegen der Kommunen aus eigener Erfahrung. 
„Im Wort Gemeinde steckt auch Gemeinschaft 
drinnen und gerade in Krisen ist die Gemein-
schaft wichtig, da es gilt, alle Teile der Bevölke-
rung am Weg mitzunehmen“, so Mattle. Der 
Österreichische Gemeindebund sei einer der 
ganz großen Verantwortungsträger im Bund, der 
70 Prozent der Bevölkerung repräsentiere. „Die 
Bundesländer und der Gemeindebund haben 
sich in Sachen Finanzausgleich positioniert. Alle 
tragen gemeinsam Verantwortung fürs große 
Ganze. Es geht um Bürgergeld und Steuergeld 
und wir müssen nun das Geld richtig umvertei-
len, damit ein Land wie Österreich gut funk-
tionieren und soziale Sicherheit und Wohlstand 
anbieten kann.“

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompat-
scher dankte dem Bund, dem Land Tirol und 
den Gemeinden für die Unterstützung bei allen 
Fragen der Autonomie seines Bundeslandes. Für 
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Die digitale 
Infrastruktur ist Teil 
der Daseinsvor-
sorge.“
Florian Tursky, Staatssekretär 
für Digitalisierung

          
Sie wissen, wo die Lands-

leute der Schuh drückt. Sie 
müssen Druck aushalten, viele 

Entscheidungen tre� en, die dem 
Allgemeinwohl dienen.“

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Durch viele Krisen 
ist das Vertrauen in 
Parteien und ins Parla-
ment gesunken. Aber 
in den Gemeinden gibt 
es weiterhin hohes 
Vertrauen.“
Wolfgang Sobotka, 
Nationalratspräsident

Wir reden nicht 
einfach nur über 
‚mehr Geld‘.“
Magnus Brunner, 
Finanzminister

Die Polizei ist in Fra-
gen der Cybersicherheit 
ein verlässlicher Part-
ner für die Gemeinden.“
Gerhard Karner, 
Innenminister

Hier können Sie die Video-
Aufzeichnung der Haupt-
tagung sehen: www.
facebook.com/watch/
live/?ref=watch_permal-
ink&v=1362896040926927

ihn begleiten die Gemeinden „die Bürger von 
der Wiege bis zur Bahre mit ihren Dienstleis-
tungen“. Sie hätten auch eine wichtige Rolle bei 
der Implementierung von Maßnahmen gegen 
den Klimawandel. Ein Großteil der Maßnahmen 
fi nde auf kommunaler Ebene statt. Klar sei, dass 
sich „Europa nur von unten, von der Basis bauen 
lässt“, so Kompatscher.

Der Bürgermeister der Landeshauptstadt 
Innsbruck, Georg Willi, betonte in seiner An-
sprache ebenfalls die Bedeutung der Kom-
munen: „In den Gemeinden ist man nah am 
Pulsschlag der Bevölkerung. Man spürt, wenn 
es mit dem Puls bergauf oder bergab geht. Ent-
scheidungen in den Kommunen selbst sind 
direkt spürbar bei den Menschen vor Ort. Die 
Gemeinden sind daher wichtige Seismografen 
für die Stimmung der Menschen. Wir spüren 
auch Nicht-Entscheidungen, wie eine fehlende 
Mietpreisbremse.“ Seine Bürgermeisterkollegen 
bat Willi, eng zusammenzuarbeiten und von den 
Konzepten der anderen zu lernen. Er appellierte 
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an Finanzminister Magnus Brunner, bei der 
fi nanziellen Ausstattung der Gemeinden ein 
großes Herz zu zeigen.

Städtebund-Generalsekretär � omas We-
ninger ergänzte, dass zwischen Gemeindebund 
und Städtebund in Sachen Finanzausgleich 
kein Blatt Papier passe. Der Gemeindetag sei 
für ihn auch wie eine „kommunale Selbst-
hilfegruppe“, wo Gemeinden und Städte über 
ihre Probleme reden. Die vielen Aufgaben-
bereiche brächten große Herausforderungen 
für die Gemeinden, wie Elementarpädagogik, 
Bildung und Soziales. Ein weiterer Punkt sei 
die Bewältigung des Klimawandels und die 
Verkehrswende. In Richtung Raumordnungs-
konferenz sagte der Generalsekretär, dass noch 
eine Konkretisierung fehle, was Bodensparen 
im Detail bedeute. Das Umweltbundesamt 
habe den Auftrag, entsprechende Methoden 
vorzulegen. So werde man für den Ausbau des 
öff entlichen Verkehrs auch Boden in Anspruch 
nehmen müssen. 
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Wie jedes Jahr zum Gemeindetag trat auch heuer wieder der Bundesvorstand des 
Gemeindebundes zu einer Sitzung zusammen. � emen für Diskussionen gab es genug.

DER BUNDESVORSTAND DES GEMEINDEBUNDES TAGT

FAG, Grundsteuer und Bodenverbrauch 
dominieren Diskussion

Gemäß den bisherigen Gesprächen (inklu-
sive eines bilateralen Termins mit dem 
Finanzminister noch am Montag vor dem 

Gemeindetag) skizzierte Präsident Alfred Riedl 
seine Einschätzung über den Stand der Verhand-
lungen zum Finanzausgleich ab 2024. So werde 
unter anderem eine Erhöhung des vertikalen 
Schlüssels schwierig und wohl erst ganz am 
Ende der Verhandlungen entschieden werden. 
Auch bei den Strukturfondsmitteln (derzeit 
60 Millionen Euro im Jahr) dürfte eine Aufsto-
ckung kommen, nur die Höhe ist noch off en.

Die Grundsteuer war ein weiteres � ema 
im Rahmen der FAG-Verhandlungen. Mittler-
weile zeigt sich ein klares Meinungsbild für das 
Gemeindebund-Modell (ein wertunabhängiges, 
fl ächenbezogenes Modell) und gegen das wert-
orientierte Modell des Städtebundes, das mit 
durchschnittlichen Marktpreisen aus Registern 
operieren soll. 

Ein Gutachten von Prof. Verena Hörtnagl-
Seidner von der Uni Innsbruck hat auch aufge-
zeigt, dass das Gemeindebund-Modell durchaus 
verfassungskonform umsetzbar ist, während 
das Städtebund-Modell jedenfalls im Hinblick 
auf die Quadratmeter-Durchschnittspreise für 
Gebäude verfassungswidrig zu sehen ist. Alfred 
Riedl drückte die Hoff nung aus, dass sich „der 
Städtebund angesichts des Gutachtens vielleicht 
endlich den Ruck geben kann, auf das Gemein-
debund-Modell einzuschwenken“.

Die neue Gemeindebund-Kampagne „Auf uns 
kommt’s an. Engagement in der Gemeinde zahlt 
sich aus“ nahm bei der Tagung ebenfalls breiten 
Raum ein. Ob Feuerwehr, Sportverein, Blasmu-
sik oder Kommunalpolitik: In allen 2.093 Ge-
meinden arbeiten Ehrenamtliche miteinander 
an der Zukunft ihrer Gemeinschaft vor Ort. Das 
Ehrenamt ist der Kitt jeder Gemeinschaft – ein 
aktives Vereinsleben macht eine Gemeinde erst 
lebenswert. Und diese Gemeinschaft gibt es vor 
allem im ländlichen Raum. Ziel der neuen Kam-

pagne des Gemeindebundes ist es, Ehrenamt 
und politisches Engagement in der Gemeinde 
vor den Vorhang zu holen.

Die Generalversammlung der EU-Gemeinderäte 
stellt eines der wichtigsten Europathemen dar. 
Erstmals ist es bei diesem Gemeindetag gelun-
gen, die EU-Gemeinderäte miteinzubeziehen, 
die ihre Generalversammlung im Rahmen des 
Gemeindetages abhielten. An der Tagung nah-
men EU-Abgeordnete von ÖVP, SPÖ und Grünen 
teil, weshalb kommunal relevante � emen wie 
Wiederherstellungsverordnung, Abwasserricht-
linie oder Breitbandausbau nicht nur mit den 
EU-Gemeinderäten, sondern auch den Abge-
ordneten diskutiert werden konnten. Außerdem 
waren Vertreter unserer Schwesterverbände 
unter anderem aus Tschechien, Deutschland und 
Lettland beim Gemeindetag und bei der General-
versammlung, was zeigt, dass die bilaterale Zu-
sammenarbeit im CEMR und AdR und zwischen 
den Brüsseler Büros sehr gut funktioniert. 

          
Vielleicht kann 
sich der Städte-
bund angesichts 
des Gutachtens 
einen Ruck 
geben, auf das 
Gemeinde-
bund-Modell 
umzuschwen-
ken.“

Alfred Riedl
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Der Bundesvorstand des Gemeindebundes lauscht den Ausführungen von 
Präsidium und Präsident Alfred Riedl.
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Der Bundesvorstand des Gemeindebundes lauscht den Ausführungen von 
Präsidium und Präsident Alfred Riedl.

Am 1. Jänner 2024 startet 
eine neue Finanzausgleichs-
periode. Die bisherigen Ver-

handlungen haben gezeigt, dass 
gerade die Länder und Gemeinden 
mit einer enormen Aufgaben- und 
Ausgabendynamik konfrontiert 
sind, die vom Gesundheits- und 
Krankenanstaltenbereich über 
den Pfl egebereich bis hin zum 
(Elementar)Bildungs- und Sozial-
bereich reicht. In der derzeitigen 
Mittelzuteilung des verbundenen 
Steuersystems auf die Bundes-, 
Landes- und Gemeindeebene wird 
diesem Aufgabengefüge nicht 
mehr Rechnung getragen, was zu 
Finanzierungslücken auf regiona-
ler und lokaler Ebene führt. Des 
Weiteren gibt es in vielen Berei-
chen dringenden Bedarf nach le-
gistischen sowie förderpolitischen 
Maßnahmen des Bundes.
Damit die Gemeinden in den kom-
menden Jahren den bestehenden 
wie auch den kün� igen fi nanzi-
ellen Herausforderungen – nicht 
zuletzt im Bereich Energiewende, 
Energiee�  zienz und Klimawandel-
anpassung – begegnen können, 
sollten im Paktum zum Finanzaus-
gleich ab 2024 jedenfalls folgende 
Punkte verankert werden:

 � Setzen struktureller Maßnah-
men im Gesundheits- und 
Pfl egebereich, damit die 
Ausgabendynamik gebremst, 
der akuten Personalknappheit 
begegnet und kün� ig eine fl ä-
chendeckende kassenärztliche 
Versorgung erreicht wird.

 � Substanzielle Erhöhung des 
vertikalen Anteils der Ge-
meinden an den Ertragsan-

teilen (derzeit 11,849 Prozent). 
Solche frischen Mittel für die 
Kommunen sollen teils nach 
der generellen Ertragsanteile-
Logik verteilt und teils für 
einen horizontalen Ausgleich 
auf Ebene der Ländertöpfe 
der Gemeinde-Ertragsanteile 
verwendet werden. Ziel ist es, 
mit einer jährlichen Finanzzu-
weisung jene Bundesländer, die 
mit ihrem Landesdurchschnitt 
den österreichweiten Pro-Kopf-
Durchschnitt der Fix-Schlüssel-
Erträge nicht erreichen, auf 
diesen Wert anzuheben. 

 � Erhöhung der jährlichen 
Strukturfondsmittel im FAG 
auf 150 Millionen Euro, 
Evaluierung der Verteilungs-
schlüssel sowie laufende Valori-
sierung.

 � Beibehaltung der gemein-
samen Förderung der Sied-
lungswasserwirtscha�  (unter 
teilweiser Nutzung vorhandener 
UWF-Mittel) und Erhöhung des 
Neuzusage-Rahmens im UFG 
auf jährlich 130 Millionen Euro.

 � Verlängerung der Zweck-
zuschüsse für Investitionen 
an Eisenbahnkreuzungen 
samt Beibehaltung der bisheri-
gen jährlichen Höhe.

 � Außerordentliche Erhöhung 
der Kilometersätze für die 
Schülerfreifahrt im Gelegen-
heitsverkehr um fünf Prozent 
im Schuljahr 2023/2024 sowie 
Setzen nötiger inhaltlicher 
Reformen im Abgeltungssystem 
ab dem Schuljahr 2024/2025.

 � Scha� ung langfristiger 
Nachfolgeregelungen für 
die teilweise befristeten 
Zweckzuschüsse und Finanz-
zuweisungen des Bundes in 
der Pfl ege (Entgelterhöhung, 
Pfl egeausbildung und Commu-
nity Nursing) sowie deutliche 
Aufstockung des Pfl egefonds aus 
Bundesmitteln zur Berücksichti-
gung der Ausgabendynamik.

 � Zur Finanzierung der be-
stehenden und zum be-
darfsgerechten Ausbau von 
Leistungen für Menschen mit 
Behinderungen bedarf es stär-
kerer fi nanzieller Unterstützung 
des Bundes – insbesondere für 
Betreuungs- und Bildungsein-
richtungen.

 � Entfl echtung der Kompeten-
zen im Schulbereich. Im Sinne 
von „Alles Personal in eine 
Hand“ sind die Gemeinden von 
der Pfl icht der Bereitstellung 
des pädagogischen Personals 
in ganztägigen Schulformen 
zu entbinden. Die Kosten der 
Digitalisierung des Unterrichts 
sind zur Gänze durch den Bund 
zu tragen – insbesondere im 
Hinblick auf die Bereitstellung 
der erforderlichen Hard- und 
So� ware sowie der IT-Betreu-
ung. Darüber hinaus sollte eine 
Reform des überholten Schul-
arztwesens nach dem Gemein-
debund-Modell erfolgen.

 � Da Bund und Länder die 
Vorgaben und Anforderungen 
an die elementar-pädagogi-
schen Einrichtungen laufend 
erhöhen, haben diese auch die 

notwendigen Mittel dafür zur 
Verfügung zu stellen.

 � Erarbeitung eines 
beschlussreifen Gesetzes-
entwurfs für eine Reform 
der Grundsteuer B durch 
Gemeindebund, Städtebund 
und BMF bis Ende 2024 (samt 
fi nanzausgleichsrechtlichen 
Begleitmaßnahmen aufgrund 
der zu erwartenden regional 
bzw. lokal unterschiedlichen 
Entwicklung des Mehrau� om-
mens).

 � Die Gemeinden mit ihren 
rund 55.000 Gebäuden und 
ihrer Vielzahl an Aufgaben 
dürfen in den kommenden 
Jahren nicht mit den enormen 
fi nanziellen Folgen von Sanie-
rung, Heizungstausch, Dekarbo-
nisierung im Verkehr etc. alleine 
gelassen werden. Auch im 
Bereich des ÖPNV in den urba-
nen wie auch beim Mikro-ÖV in 
den ländlichen Räumen stehen 
die Gemeinden bei Energiewen-
de und Klimaschutz vor großen 
Herausforderungen. Es braucht 
ein deutliches Bekenntnis des 
Bundes, den Gemeinden nam-
ha� e Zweckzuschüsse bereitzu-
stellen.

 � Angesichts der kommenden Her-
ausforderungen sind die Finanz-
ausgleichspartner angehalten, 
Maßnahmen wie zum Beispiel 
Anschubfi nanzierungen, nicht 
vollständig abgegoltene Qua-
litätserhöhungen etc. hintan-
zuhalten, um die Gemeinden 
fi nanziell nicht noch stärker 
unter Druck zu bringen.  

RESOLUTION ZUM FINANZAUSGLEICH AB 2024

Kommunale Strukturen und Finanzen stärken
Der Finanzausgleich ist eine alle vier Jahre wiederkehrende Herausforderung an die politischen 
Vertreterinnen und Vertreter Österreichs, die Verteilung der fi nanziellen Mittel zu ordnen. Der 
Bundesvorstand des Gemeindebundes hat dazu eine Resolution beschlossen.
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Was erwarten sich Bürgerinnen und Bürger von den Gemeindeverwaltungen? Was können Bürgermeister, 
Gemeindeamtsleiter und Mitarbeiter liefern und womit sind sie überfordert? Sind Politiker, die nur 

verwalten wollen, ebenso fehl am Platz wie Verwaltungsbeamte, die Politik machen wollen? 
Diese und andere Fragen beantwortete der frühere ORF-Journalist Roland Adrowitzer bei der 
Fachtagung des Fachverbands der leitenden Gemeindebediensteten (FLGÖ).

FLGÖ-FACHTAGUNG

Stolperfallen in den Gemeinden

Bernhard Scharmer, Landesobmann des 
Tiroler Verbandes der leitenden Gemeinde-
bediensteten, beleuchtete die zahlreichen 

Stolperfallen, die sich für Gemeinden in ihrer 
täglichen Arbeit immer wieder eröff nen. Das be-
ginne schon bei den Kernaufgaben der Gemein-
den, wie etwa dem Baurecht oder der Abhaltung 
von Wahlen. „Alleine das Veranstaltungswesen 
ist ein juristischer Hotspot“, so Scharmer. Auch 
der Brandschutz oder die Wegehalterhaftung 
würden immer wieder zu Problemen führen. 
Immer häufi ger müssten sich Gemeinden mit 
zivil- und strafrechtlichen Fragen auseinander-
setzen. „Eine Tiroler Gemeinde musste kürzlich 
Strafe zahlen, weil ein Kopfsteinpfl aster im 
wahrsten Sinne des Wortes zu einer Stolperfalle 
geworden war“, berichtete Scharmer. 

Lokale Ebene genießt das höchste Vertrauen. 
Roland Adrowitzer, jahrzehntelang in verschie-
densten Funktionen beim ORF tätig, beleuchtete 
seine Erfahrung mit Gemeinden und kommuna-
len Verwaltungen. „Reagan, � atcher oder Kohl 
haben sich nie über meine Berichterstattung 
beschwert. Beschwerden gab es nur auf lokaler 
Ebene“, berichtete er. Das sei auch logisch, denn 
sowohl Politik als auch Verwaltung seien in den 
Kommunen am unmittelbarsten spürbar. „Die 
Gemeinde ist verantwortlich für das Basisver-
trauen in die Politik“, konstatierte Adrowitzer. 

Dabei sei das Image der Gemeinden wesent-
lich besser als das aller anderen politischen 
Ebenen. Allerdings werde – alle in Gemeinde-
verwaltungen Tätigen wissen das – auch in 
den Gemeinden die Arbeit immer schwieriger. 
Grund sei auch hier das � ema Haftung, weil 
Menschen leichter bereit sind zu klagen.

Shitstorms rauben Motivation. Dass immer 
weniger Menschen Nachrichten konsumieren, 
sieht Adrowitzer problematisch. Vor allem auch 
die Tatsache, dass viele sich nur mehr auf Social 
Media informieren. 

Der frühere ORF-Journalist berichtete von ei-
nem Amtsleiter, der von jedem Baum, der gefällt 
werden muss, ein Bild auf Social Media stellt, 
zusammen mit einer Erklärung, warum dieser 
Baum umgeschnitten werden müsse. Dies, um 
keinen Shitstorm zu ernten.

Die Angst vor Anfeindungen auf Facebook 
und Co. führt bereits dazu, dass Bürgermeister 
ihr Amt nicht mehr ausüben wollen. Adrowit-
zer brachte den Mitschnitt eines Gesprächs mit 
einem Bürgermeister, der aufgrund der immer 
aggressiveren Kritik sein Amt niedergelegt hat.

Zusammen mit dem derzeit grassierenden 
Personalmangel warnte Adrowitzer: „Wenn es 
zu wenige Menschen gibt, die die Arbeit machen 
wollen, dann können die Gemeinden ihre Auf-
gaben nicht mehr erfüllen.“

Den immer aggressiveren Ton kritisierte auch 
FLGÖ-Bundesobmann Franz Haugensteiner. 
„Ich möchte einmal erleben, dass eine Partei 
etwas gut fi ndet, das eine andere Partei vor-
schlägt.“ K

          
Die Gemeinde 
ist verantwortlich 
für das Basis-
vertrauen in 
die Politik.“

Roland Adrowitzer
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FLGÖ-Bundesobmann Franz Haugensteiner, Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl, Journalist Roland Adrowitzer, Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst 
Schöpf und FLGT-Obmann Bernhard Scharmer
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Was erwarten sich Bürgerinnen und Bürger von den Gemeindeverwaltungen? Was können Bürgermeister, 
Gemeindeamtsleiter und Mitarbeiter liefern und womit sind sie überfordert? Sind Politiker, die nur 

verwalten wollen, ebenso fehl am Platz wie Verwaltungsbeamte, die Politik machen wollen? 
Diese und andere Fragen beantwortete der frühere ORF-Journalist Roland Adrowitzer bei der 
Fachtagung des Fachverbands der leitenden Gemeindebediensteten (FLGÖ).

FLGÖ-FACHTAGUNG

Stolperfallen in den Gemeinden

Bernhard Scharmer, Landesobmann des 
Tiroler Verbandes der leitenden Gemeinde-
bediensteten, beleuchtete die zahlreichen 

Stolperfallen, die sich für Gemeinden in ihrer 
täglichen Arbeit immer wieder eröff nen. Das be-
ginne schon bei den Kernaufgaben der Gemein-
den, wie etwa dem Baurecht oder der Abhaltung 
von Wahlen. „Alleine das Veranstaltungswesen 
ist ein juristischer Hotspot“, so Scharmer. Auch 
der Brandschutz oder die Wegehalterhaftung 
würden immer wieder zu Problemen führen. 
Immer häufi ger müssten sich Gemeinden mit 
zivil- und strafrechtlichen Fragen auseinander-
setzen. „Eine Tiroler Gemeinde musste kürzlich 
Strafe zahlen, weil ein Kopfsteinpfl aster im 
wahrsten Sinne des Wortes zu einer Stolperfalle 
geworden war“, berichtete Scharmer. 

Lokale Ebene genießt das höchste Vertrauen. 
Roland Adrowitzer, jahrzehntelang in verschie-
densten Funktionen beim ORF tätig, beleuchtete 
seine Erfahrung mit Gemeinden und kommuna-
len Verwaltungen. „Reagan, � atcher oder Kohl 
haben sich nie über meine Berichterstattung 
beschwert. Beschwerden gab es nur auf lokaler 
Ebene“, berichtete er. Das sei auch logisch, denn 
sowohl Politik als auch Verwaltung seien in den 
Kommunen am unmittelbarsten spürbar. „Die 
Gemeinde ist verantwortlich für das Basisver-
trauen in die Politik“, konstatierte Adrowitzer. 

Dabei sei das Image der Gemeinden wesent-
lich besser als das aller anderen politischen 
Ebenen. Allerdings werde – alle in Gemeinde-
verwaltungen Tätigen wissen das – auch in 
den Gemeinden die Arbeit immer schwieriger. 
Grund sei auch hier das � ema Haftung, weil 
Menschen leichter bereit sind zu klagen.

Shitstorms rauben Motivation. Dass immer 
weniger Menschen Nachrichten konsumieren, 
sieht Adrowitzer problematisch. Vor allem auch 
die Tatsache, dass viele sich nur mehr auf Social 
Media informieren. 

Der frühere ORF-Journalist berichtete von ei-
nem Amtsleiter, der von jedem Baum, der gefällt 
werden muss, ein Bild auf Social Media stellt, 
zusammen mit einer Erklärung, warum dieser 
Baum umgeschnitten werden müsse. Dies, um 
keinen Shitstorm zu ernten.

Die Angst vor Anfeindungen auf Facebook 
und Co. führt bereits dazu, dass Bürgermeister 
ihr Amt nicht mehr ausüben wollen. Adrowit-
zer brachte den Mitschnitt eines Gesprächs mit 
einem Bürgermeister, der aufgrund der immer 
aggressiveren Kritik sein Amt niedergelegt hat.

Zusammen mit dem derzeit grassierenden 
Personalmangel warnte Adrowitzer: „Wenn es 
zu wenige Menschen gibt, die die Arbeit machen 
wollen, dann können die Gemeinden ihre Auf-
gaben nicht mehr erfüllen.“

Den immer aggressiveren Ton kritisierte auch 
FLGÖ-Bundesobmann Franz Haugensteiner. 
„Ich möchte einmal erleben, dass eine Partei 
etwas gut fi ndet, das eine andere Partei vor-
schlägt.“ K

          
Die Gemeinde 
ist verantwortlich 
für das Basis-
vertrauen in 
die Politik.“

Roland Adrowitzer
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FLGÖ-Bundesobmann Franz Haugensteiner, Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl, Journalist Roland Adrowitzer, Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst 
Schöpf und FLGT-Obmann Bernhard Scharmer

GALAABEND

Traditionell der Abschluss eines Gemein-
detages ist der Galaabend, an dem sich 
das Gastgeberland präsentiert. Tiroler 
Gastlichkeit traf auf kommunale Gemüt-
lichkeit.
Unten links: Der EU-Talk zur Euregio 
Tirol–Südtirol–Trentino zwischen den LHs 
Mattle und Kompatscher (Mario Fusatti 
aus dem Trentino war verhindert) war 
eine weitere Gemeindetag-Premiere.
Unten rechts: Erstmals trafen sich im Rah-
men des Gemeindetages die EU-Gemein-
derätinnen und -räte mit „Schirmherrin“ 
Karoline Edtstadler zum Austausch. 

GALAABEND UND PREMIEREN

Der Gemeindetag 
in Bildern  
Der rote Teppich war für den Galaabend ausgerollt, 
einem spektakulären und unterhaltsamen Abend 
stand nichts im Wege. Und gearbeitet wurde bis 
knapp davor, beim EU-Talk der Regionen und der 
Tagung der EU-Gemeinderätinnen und -räte.

BILDERGALERIE  
Mehr Eindrücke 

vom Gemeindetag auf 
den Seiten des 

Gemeindebundes unter  
gemeindebund.at
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Für den Tiroler Gemeindeverband ist der 4. Februar 1947 ein denkwürdiger Tag. An 
diesem Tag wurde von einem „vorbereitenden Ausschuss“ der Beschluss gefasst, 
den Tiroler Gemeindeverband zu gründen. Mit dem Gründungsbeschluss wurde 
ein Weitblick bewiesen, der besonders hervorgehoben zu werden verdient. 

TEXT // HANS BRAUN

D ie Tiroler haben klar erkannt, dass die 
Interessen der kleinen Gemeinden 
nach außen hin nur dann wirksam 
vertreten und gewahrt werden kön-
nen, wenn sie sich zusammenschlie-

ßen. Zu einem Verband, so war damals schon 
die Zielsetzung, der „in ihrem Namen zu allen 
Fragen der Gemeindeverwaltung den gesetz-
gebenden Körperschaften und den staatlichen 
Behörden gegenüber Stellung nimmt, der den 
Mitgliedsgemeinden in allen Rechts-, Steuer- 
und Wirtschaftsfragen beratend zur Seite steht 
und der sich weiters als Vermittler einschaltet, 
wenn es zwischen zwei oder mehreren Mit-
gliedsgemeinden zu Streitigkeiten in Sachfragen 
kommt“.

Tirol war erst das zweite Bundesland Öster-
reichs, in dem eine derartige Organisation der 
Gemeinden ins Leben gerufen wurde. Das war 
beispielgebend für die anderen Bundesländer, 
die alsbald mit denselben oder ähnlichen Ver-
bandsgründungen nachzogen.

Das Echo, das der damalige Aufruf des vor-
bereiteten Ausschusses zum Verbandsbeitritt 
bei den Tiroler Gemeinden fand, war fast eine 
kleine Sensation. Auf Anhieb nämlich erklärten 
innerhalb von wenigen Monaten 240 Tiroler Ge-
meinden spontan ihren Beitritt als Mitglied. Und 
das hat was geheißen bei der sonst Neuerungen 
gegenüber so zurückhaltenden Mentalität der 
Tiroler Gemeinden.

TIROLER GEMEINDEVERBAND – 1947 BIS HEUTE

Gemeinden immer 
im Fokus – Erfolge 
und Herausforderungen

Alle übrigen Gemeinden, es waren zu diesem 
Zeitpunkt noch 34, gesellten sich allmählich im 
Lauf der darauff olgenden Jahre dazu. 1956 hatten 
sich die Reihen geschlossen. Von da ab fanden 
sich sämtliche Gemeinden Tirols mit Ausnahme 
der Stadt Innsbruck im Tiroler Gemeindever-
band auf freiwilliger Basis als Mitglieder vereint. 
Erstes Mitglied des Tiroler Gemeindeverbandes 
war übrigens die Gemeinde Tulfes im Bezirk 
Innsbruck-Land.

Aus der bewegten Verbandsgeschichte lässt 
sich ablesen, wie viele Schwierigkeiten zu über-
winden waren, bis sich die Gemeindeorganisa-
tion profi lieren und es zu Namen und Ansehen 
bringen konnte. Was heute völlig selbstverständ-
lich scheint, war damals ein Wunschtraum.

Heute ist dem Tiroler Gemeindeverband, wie 
freilich allen anderen Landesgemeindeverbän-
den in Österreich auch, die Möglichkeit ein-
geräumt, zu allen Entwürfen von Gesetzen und 
Verordnungen von Bund und Land, vor allem 
zu solchen, die Gemeindeinteressen berühren, 
Stellung zu nehmen.

Fünf Präsidenten und viel Positives für die Ge-
meinden. Es liegt an den handelnden Personen, 
welche Richtung eingeschlagen wird und im 
Grunde auch, was erreicht wird.  Bürgermeister 
Franz Kröll aus Mayrhofen wurde am 17. De-
zember 1947 zum Obmann und am 16. Juni 1950 
zum ersten Präsidenten des Tiroler Gemeinde-
verbandes gewählt. Diese Funktion hatte er bis 

Tirol war das 
zweite Bundes-
land Österreichs, 
in dem eine Or-
ganisation der 
Gemeinden ins 
Leben gerufen 
wurde. Das war 
beispielgebend 
für die ande-
ren Bundes-
länder.“
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Für den Tiroler Gemeindeverband ist der 4. Februar 1947 ein denkwürdiger Tag. An 
diesem Tag wurde von einem „vorbereitenden Ausschuss“ der Beschluss gefasst, 
den Tiroler Gemeindeverband zu gründen. Mit dem Gründungsbeschluss wurde 
ein Weitblick bewiesen, der besonders hervorgehoben zu werden verdient. 

TEXT // HANS BRAUN

D ie Tiroler haben klar erkannt, dass die 
Interessen der kleinen Gemeinden 
nach außen hin nur dann wirksam 
vertreten und gewahrt werden kön-
nen, wenn sie sich zusammenschlie-

ßen. Zu einem Verband, so war damals schon 
die Zielsetzung, der „in ihrem Namen zu allen 
Fragen der Gemeindeverwaltung den gesetz-
gebenden Körperschaften und den staatlichen 
Behörden gegenüber Stellung nimmt, der den 
Mitgliedsgemeinden in allen Rechts-, Steuer- 
und Wirtschaftsfragen beratend zur Seite steht 
und der sich weiters als Vermittler einschaltet, 
wenn es zwischen zwei oder mehreren Mit-
gliedsgemeinden zu Streitigkeiten in Sachfragen 
kommt“.

Tirol war erst das zweite Bundesland Öster-
reichs, in dem eine derartige Organisation der 
Gemeinden ins Leben gerufen wurde. Das war 
beispielgebend für die anderen Bundesländer, 
die alsbald mit denselben oder ähnlichen Ver-
bandsgründungen nachzogen.

Das Echo, das der damalige Aufruf des vor-
bereiteten Ausschusses zum Verbandsbeitritt 
bei den Tiroler Gemeinden fand, war fast eine 
kleine Sensation. Auf Anhieb nämlich erklärten 
innerhalb von wenigen Monaten 240 Tiroler Ge-
meinden spontan ihren Beitritt als Mitglied. Und 
das hat was geheißen bei der sonst Neuerungen 
gegenüber so zurückhaltenden Mentalität der 
Tiroler Gemeinden.

TIROLER GEMEINDEVERBAND – 1947 BIS HEUTE

Gemeinden immer 
im Fokus – Erfolge 
und Herausforderungen

Alle übrigen Gemeinden, es waren zu diesem 
Zeitpunkt noch 34, gesellten sich allmählich im 
Lauf der darauff olgenden Jahre dazu. 1956 hatten 
sich die Reihen geschlossen. Von da ab fanden 
sich sämtliche Gemeinden Tirols mit Ausnahme 
der Stadt Innsbruck im Tiroler Gemeindever-
band auf freiwilliger Basis als Mitglieder vereint. 
Erstes Mitglied des Tiroler Gemeindeverbandes 
war übrigens die Gemeinde Tulfes im Bezirk 
Innsbruck-Land.

Aus der bewegten Verbandsgeschichte lässt 
sich ablesen, wie viele Schwierigkeiten zu über-
winden waren, bis sich die Gemeindeorganisa-
tion profi lieren und es zu Namen und Ansehen 
bringen konnte. Was heute völlig selbstverständ-
lich scheint, war damals ein Wunschtraum.

Heute ist dem Tiroler Gemeindeverband, wie 
freilich allen anderen Landesgemeindeverbän-
den in Österreich auch, die Möglichkeit ein-
geräumt, zu allen Entwürfen von Gesetzen und 
Verordnungen von Bund und Land, vor allem 
zu solchen, die Gemeindeinteressen berühren, 
Stellung zu nehmen.

Fünf Präsidenten und viel Positives für die Ge-
meinden. Es liegt an den handelnden Personen, 
welche Richtung eingeschlagen wird und im 
Grunde auch, was erreicht wird.  Bürgermeister 
Franz Kröll aus Mayrhofen wurde am 17. De-
zember 1947 zum Obmann und am 16. Juni 1950 
zum ersten Präsidenten des Tiroler Gemeinde-
verbandes gewählt. Diese Funktion hatte er bis 

Tirol war das 
zweite Bundes-
land Österreichs, 
in dem eine Or-
ganisation der 
Gemeinden ins 
Leben gerufen 
wurde. Das war 
beispielgebend 
für die ande-
ren Bundes-
länder.“

kurz vor seinem Tod im Jahr 1969 inne. In seiner 
Amtszeit erfolgte der Aufbau des Verbandes zu 
einer eigenständigen Interessenvertretung der 
Gemeinden.

Als Nachfolger von Franz Kröll wurde am 
5. Juli 1968 beim Tiroler Gemeindetag in Wat-
tens der Bürgermeister von Kematen, Dr. Rudolf 
Ostermann, gewählt. Er bekleidete das Amt des 
Präsidenten bis 1989. Von 1971 bis 1989 war er 
zudem Vizepräsident und Obmann des Finanz-
ausschusses des Österreichischen Gemeinde-
bundes. Große Verdienste hat er sich bei den 
zahlreichen Finanzausgleichsverhandlungen 
erworben. Im Tiroler Gemeindeverband galt sein 
Einsatz vor allem den Problemen der fi nanz-
schwachen Gemeinden und der Schaff ung einer 
gerechten Entlohnung und Altersversorgung der 
Bürgermeister. 

Die 1972 vom Tiroler Landtag beschlossene 
gesetzliche Regelung der Aufwandsentschä-
digung für Bürgermeister und Bürgermeister-
stellvertreter sowie für die Altersversorgung der 
Bürgermeister war auch richtungsweisend für 
die anderen Bundesländer und ein echtes No-
vum für Österreich.

Hermann Arnold aus Mutters war von 1989 
bis 1995 Präsident des Tiroler Gemeindeverban-
des. Er war die treibende Kraft für die Einfüh-
rung der Direktwahl der Bürgermeister in Tirol, 
sodass bei den Gemeinderats- und Bürgermeis-
terwahlen im März 1992 in Tirol die Gemeinde-

Der Gemeindetag 2002 war der 
bislang letzte in Innsbruck. Tirols 
damaliger Landeshauptmann Wen-
delin Weingartner (Bild links) sprach 
zu mehr als 2.000 Delegierten, zahl-
reicher waren sie nur noch 1997 zum 
Jubiläumsgemeindetag nach Wien 
gekommen. 2011 ging die größte 
kommunalpolitische Versammlung 
zwar wieder in Tirol, diesmal aber in 
Kitzbühel über die Bühne. 2020 wäre 
Innsbruck geplant gewesen, aller-
dings macht die Covid-19-Pandemie 
den Plänen ein Ende und erzwang 
die Verschiebung auf heuer. 

Hubert Rauch (2.v.l.): „Steuerberater von 
Beruf, Interessenvertreter aus Verantwor-
tungsbewusstsein, aber Bürgermeister 
aus Berufung und von ganzem Herzen“, so 
charakterisierte Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer (r.) den Tiroler Ver-
bandschef bei der Ehrung anlässlich seines 
Ausscheidens. Mit am Bild Mödlhammers 
Nachfolger Alfred Riedl und der langjährige 
Gemeindebund-Generalsekretär (und einer 
der Gründerväter von KOMMUNAL) Robert 
Hink (2.v.r.). Im Hintergrund Leo Radakovits, 
Präsident des Burgenländischen Gemeinde-
bundes.
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bevölkerung zum ersten Mal die Bürgermeister 
direkt wählen konnte. 

Am 12. Oktober 1995 wurde beim Tiroler 
Gemeindetag in Wattens der Bürgermeister 
von Steinach am Brenner, Hubert Rauch, zum 
Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbandes 
gewählt. Rauch trat 2009 aus gesundheitlichen 
Gründen als Präsident des Gemeindeverbands 
in Tirol zurück. Gleichzeitig verzichtete er auch 
auf seine Funktionen im Österreichischen Ge-
meindebund, wo er Mitglied des Präsidiums und 
Obmann des Finanzausschusses war.

Große Erfolge stellen sich ein. Mit Ernst Schöpf 
übernahm im Juni 2009 ein politisch erfahrener 
Mann das Präsidentenamt des Tiroler Gemein-
deverbandes. Im Alter von nur 25 Jahren wurde 
er nach dem Studium Bürgermeister seiner Hei-
matgemeinde Sölden. Von 1994 bis 2003 war der 

Betriebswirt Abgeordneter zum Tiroler Landtag 
und dort auch als Obmann des Tourismus- und 
des Finanzausschusses tätig. 

Seit 2004 war Schöpf als Vizepräsident des Ti-
roler Gemeindeverbandes tätig, bis er am 4. Juni 
2009 das Amt des Präsidenten übernahm.
2010 dann der erste Paukenschlag: Die „Kinder-
betreuung neu“ wird Schritt für Schritt um-
gesetzt (der Prozess dauert bis heute an) und 
brachte in ersten Schritten Änderungen bei den 
Gruppengrößen und dem Förderregime im Sinne 
der Gemeinden. Derzeit wird über das heikle 
� ema Rechtsanspruch verhandelt.

Anfang Juni 2011 fand unter großer Beteili-
gung von Bürgermeistern aus ganz Österreich der 
58. Österreichische Gemeindetag in Kitzbühel 
statt – eine organisatorische Herausforderung, die 
der Landesverband vorbildlich meisterte.

2013/14 das nächste Highlight: In Sachen 
„Überling“ (Ertragsüberschüsse aus der land- 
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit) – jahrzehn-
telang ein Zankapfel zwischen Gemeinden und 
Agrargemeinschaften und eine „Tiroler Beson-
derheit“ – gab es Fortschritte, die der beharrli-
chen Arbeit des Gemeindeverbandes geschuldet 
waren. „Der VfGH entschied in der Frage der 
Ertragsüberschüsse aus der land- und forstwirt-
schaftlichen Tätigkeit. Der ,Überling‘ ist unter 
dem ,Substanzwert‘ zu subsumieren und steht 
daher den Gemeinden und nicht den Agrar-
gemeinschaften zu“, wie in einer Aussendung 
mitgeteilt wurde.

LH Platter überreicht die „Euregio-Sitzungsglocke“ an 
Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf.
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Im Rahmen des Euregio-Gemeindetags am 
30. September 2021 wurde ein neuer Eure-
gio-Rat der Gemeinden konstituiert: Dieser 
umfasst je fünf Mitglieder aus Tirol, Südtirol 
und Trentino sowie einen Vertreter der 
Alttiroler Gemeinden Cortina d’Ampezzo, 
Col und Buchenstein. Die Alttiroler Gemein-
den wurden 1923 im Rahmen der Teilung 
des ladinischen Verwaltungsgebiets von 
Italien an die Provinz Belluno angegliedert. 
Primäre Aufgabe des Euregio-Rats der Ge-
meinden ist es, die drei Landeshauptleute 
in sämtlichen Angelegenheiten der Euregio 
Tirol – Südtirol – Trentino zu beraten.

GEMEINDETAG

24 // KOMMUNAL   07C/2023

IM FOKUS 



bevölkerung zum ersten Mal die Bürgermeister 
direkt wählen konnte. 

Am 12. Oktober 1995 wurde beim Tiroler 
Gemeindetag in Wattens der Bürgermeister 
von Steinach am Brenner, Hubert Rauch, zum 
Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbandes 
gewählt. Rauch trat 2009 aus gesundheitlichen 
Gründen als Präsident des Gemeindeverbands 
in Tirol zurück. Gleichzeitig verzichtete er auch 
auf seine Funktionen im Österreichischen Ge-
meindebund, wo er Mitglied des Präsidiums und 
Obmann des Finanzausschusses war.

Große Erfolge stellen sich ein. Mit Ernst Schöpf 
übernahm im Juni 2009 ein politisch erfahrener 
Mann das Präsidentenamt des Tiroler Gemein-
deverbandes. Im Alter von nur 25 Jahren wurde 
er nach dem Studium Bürgermeister seiner Hei-
matgemeinde Sölden. Von 1994 bis 2003 war der 

Betriebswirt Abgeordneter zum Tiroler Landtag 
und dort auch als Obmann des Tourismus- und 
des Finanzausschusses tätig. 

Seit 2004 war Schöpf als Vizepräsident des Ti-
roler Gemeindeverbandes tätig, bis er am 4. Juni 
2009 das Amt des Präsidenten übernahm.
2010 dann der erste Paukenschlag: Die „Kinder-
betreuung neu“ wird Schritt für Schritt um-
gesetzt (der Prozess dauert bis heute an) und 
brachte in ersten Schritten Änderungen bei den 
Gruppengrößen und dem Förderregime im Sinne 
der Gemeinden. Derzeit wird über das heikle 
� ema Rechtsanspruch verhandelt.

Anfang Juni 2011 fand unter großer Beteili-
gung von Bürgermeistern aus ganz Österreich der 
58. Österreichische Gemeindetag in Kitzbühel 
statt – eine organisatorische Herausforderung, die 
der Landesverband vorbildlich meisterte.

2013/14 das nächste Highlight: In Sachen 
„Überling“ (Ertragsüberschüsse aus der land- 
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit) – jahrzehn-
telang ein Zankapfel zwischen Gemeinden und 
Agrargemeinschaften und eine „Tiroler Beson-
derheit“ – gab es Fortschritte, die der beharrli-
chen Arbeit des Gemeindeverbandes geschuldet 
waren. „Der VfGH entschied in der Frage der 
Ertragsüberschüsse aus der land- und forstwirt-
schaftlichen Tätigkeit. Der ,Überling‘ ist unter 
dem ,Substanzwert‘ zu subsumieren und steht 
daher den Gemeinden und nicht den Agrar-
gemeinschaften zu“, wie in einer Aussendung 
mitgeteilt wurde.

LH Platter überreicht die „Euregio-Sitzungsglocke“ an 
Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf.
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Im Rahmen des Euregio-Gemeindetags am 
30. September 2021 wurde ein neuer Eure-
gio-Rat der Gemeinden konstituiert: Dieser 
umfasst je fünf Mitglieder aus Tirol, Südtirol 
und Trentino sowie einen Vertreter der 
Alttiroler Gemeinden Cortina d’Ampezzo, 
Col und Buchenstein. Die Alttiroler Gemein-
den wurden 1923 im Rahmen der Teilung 
des ladinischen Verwaltungsgebiets von 
Italien an die Provinz Belluno angegliedert. 
Primäre Aufgabe des Euregio-Rats der Ge-
meinden ist es, die drei Landeshauptleute 
in sämtlichen Angelegenheiten der Euregio 
Tirol – Südtirol – Trentino zu beraten.

Am 1. Jänner 2017 folgte medientechnisch ein 
Schritt in die Zukunft: Die vormalige „Tiroler Ge-
meindezeitung“ wurde in „Tirol.Kommunal“ um-
benannt und führt ihr erfolgreiches Wirken fort.

2017 kam es auch zum 31. Tiroler und Salz-
burger Jubiläumsgemeindetag in Alpbach, bei 
dem beide Verbände ihr 70-jähriges Jubiläum 
feierten. 

Das Land und die Gemeinden arbeiten zu-
sammen. 2020 wurde ein neues Lohnsystem für 
Pfl ege- und Sozialberufe etabliert. 

2020 und 2021 – die Jahre, in denen Covid-19 
(nicht nur) unter den Gemeindefi nanzen wütete 
– waren die Covid-Hilfen des Bundes überle-
bensnotwendig. Und wieder zeigte sich das Land 
großzügig: In Summe gab es zusätzlich zu den 
Bundeshilfen 40 Millionen vom Land. 

2021 wurde der Breitbandausbau mit weiteren 
zehn Millionen Euro gefördert – im Gebirgsland 
Tirol eine wesentliche Unterstützung. Zugleich 
gibt es zwischen 2020 und  2024 insgesamt 
50 Millionen Euro für die Titel Straßensanierung 
und -ausbau.

Am 30. September 2021 ging im Salzlager Hall 
in Tirol der „Euregio-Tag“ über die Bühne, wo 
es zur Konstituierung des Euregio-Rats der Ge-
meinden (Tirol, Südtirol, Trentino) kam 
(kommunal.at/euregio-rat-der-gemeinden-
nimmt-arbeit-auf).

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 
des Jahres 2022 ordneten die kommunalpolitische 
Landschaft Tirols teilweise neu. Nach den Wahlen 
wurde im Mai 2022 am 34. Tiroler Gemeindetag in 
Haiming das Präsidium des Tiroler Gemeindever-
bandes neu gewählt und Ernst Schöpf als Präsi-
dent eindrucksvoll im Amt bestätigt. 

Auch das heurige Jahr brachte schon  Erfolge: 
Die Gemeinden erhielten 25 Millionen Euro 
Energie kostenausgleich, zudem konnten laufende 
Serviceangebote im Bereich Aus- und Weiterbil-
dung in Zusammenarbeit mit dem Bildungsinsti-
tut Grillhof ins Leben gerufen werden. 

Mehr Infos auf den Internetseiten des Tiroler Gemeinde-
verbandes unter www.gemeindeverband-tirol.at 
oder auf www.europaregion.info

QUELLE: „Chronik des Erfolgs“ des Österreichischen Gemeindebundes und 
eigene Recherchen

Franz Kröll, Bürgermeister aus Mayrhofen, wurde 
1947 zum Obmann und 1950 zum ersten Präsi-
denten des Tiroler Gemeindeverbandes gewählt. 
Diese Funktion hatte er bis kurz vor seinem Tod 
im Jahr 1969 inne.

Nachfolger von Franz Kröll wurde 1968 
beim Tiroler Gemeindetag in Wattens 
der Bürgermeister von Kematen, 
Dr. Rudolf Ostermann. Er bekleidete 
das Amt bis 1989.

Bürgermeister Hofrat Dr. Hermann Arnold 
aus Mutters war von 1989 bis 1995 Präsident 
des Gemeindeverbandes. Er war die treibende 
Kra�  für die Einführung der Direktwahl der 
Bürgermeister in Tirol.

1995 wurde beim Tiroler Gemeindetag in Wattens 
der Bürgermeister von Steinach am Brenner, 
Dipl.-Vw. Hubert Rauch, zum Präsidenten des Tiroler 
Gemeindeverbandes gewählt. Rauch – „Steuerberater 
von Beruf und Interessenvertreter aus Verantwor-
tungsbewusstsein, aber Bürgermeister aus Berufung 
und mit ganzem Herzen“, wie es Helmut Mödlham-
mer bei der Ehrung am Gemeindetag 2009 formulierte 
– trat 2009 aus gesundheitlichen Gründen als Präsident 
des Gemeindeverbands in Tirol zurück.

Mit Ernst Schöpf übernahm im Juni 2009 ein politisch 
erfahrener Mann das Präsidentenamt des Tiroler 
Gemeindeverbandes. Nachdem er 1985 sein Studium 
der Betriebswirtscha�  an der Uni Innsbruck mit 
den Schwerpunkten Unternehmensführung, Unter-
nehmensorganisation und Steuerlehre abgeschlossen 

hatte, wurde er im Alter von nur 25 Jahren Bürgermeis-
ter seiner Heimatgemeinde Sölden.

75 Jahre – fünf Präsidenten
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Ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs 
aus dem Jahr 2022 bringt Unsicherheiten für 
Bürgermeister:innen, die in ihrem Zivilberuf 
als Rechtsanwält:innen arbeiten. Ohne eine 
gesetzliche Klarstellung ist ab dem Herbst 
eine Unvereinbarkeit des Rechtsanwaltsberu-
fes mit dem Bürgermeisteramt zu befürchten.

TEXT // MATHIAS PICHLER 

D ie Mehrzahl der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister übt ihr Amt neben 
ihrem zivilen Beruf aus. Laut einer 
Bürgermeister:innenbefragung im 
Jahr 2019 waren das 70 Prozent der 

Bürgermeister:innen. Unter ihnen gibt es auch 
einige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. 
Für diese stellt sich aufgrund eines Erkenntnis-
ses des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) vom 
5. Oktober 2022 (G 173/2022) nun die Frage, ob 
sie ab 1. November 2023 weiterhin als Rechts-
anwält:innen ihr Bürgermeisteramt ausüben 
dürfen. 

Ab diesem Zeitpunkt gilt nämlich aufgrund 
des VfGH-Erkenntnisses ein veränderter 
§ 20 lit. a Rechtsanwaltsordnung (RAO). Diese 
Bestimmung regelt die Unvereinbarkeit be-
stimmter Nebenbeschäftigungen mit der Aus-
übung der Rechtsanwaltschaft. Ein Beruf, der 
die Unabhängigkeit in der anwaltlichen Tätigkeit 
beeinträchtigt, soll der Zulassung der Rechtsan-
waltschaft entgegenstehen.

Der VfGH hatte sich aufgrund eines Antrags ei-
ner in einem Dienstverhältnis zu einer Gemein-
de stehenden Mitarbeiterin auf Eintragung in 
die Liste der Rechtsanwälte mit der genannten 
Bestimmung der RAO zu beschä� igen. Denn 
die Abteilungsleiterin des Bürgerservices und 
stellvertretende Stadtamtsdirektorin wollte auf FO
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DR. MATHIAS PICHLER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG 
RECHT & INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

der Volksanwaltschaft, als Mitglied des Verwal-
tungsgerichtshofs, als Staatsanwalt, als Richter 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder eines 
Verwaltungsgerichts sowie jede entgeltliche 
Tätigkeit zu verstehen, die unter der Leitung der 
obersten Organe des Bundes oder der Länder, 
des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft oder des 
Präsidenten des Rechnungshofes durch ernannte 
berufsmäßige Organe erfolgt; keine Unverein-
barkeit liegt im Fall der Bekleidung eines Man-
dats einer gesetzgebenden Körperschaft vor.“

Nach dem Wortlaut des § 20 lit. a RAO ist ab-
gesehen von den konkret angeführten Funktio-
nen somit jede entgeltliche Tätigkeit mit der 
Rechtsanwaltscha�  unvereinbar, die unter der 
Leitung der obersten Organe des Bundes oder 
der Länder, des Vorsitzenden der Volksanwalt-
schaft oder des Präsidenten des Rechnungshofes 
durch ernannte berufsmäßige Organe erfolgt. 
Für den OGH stellt die Beschränkung auf er-

          
Eines steht unzweifelha�  fest: 

Das Bürgermeisteramt muss 
weiterhin einer breiten Bevölke-

rungsschicht zugänglich sein. Dies 
gilt umso mehr für Zeiten, in denen es 
immer schwieriger wird, Menschen für 

dieses Amt zu begeistern.“

ihre Funktionen auch während der Ausübung 
der Rechtsanwaltschaft nicht verzichten. Damit 
war zu prüfen, ob diese Tätigkeiten mit dem 
Rechtsanwaltsberuf vereinbar sind. Für den in 
erster Instanz zu entscheidenden Ausschuss der 
Rechtsanwaltskammer waren die Beschäftigun-
gen der Antragstellerin nicht vereinbar, weshalb 
dieser den Antrag auf Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwälte wegen Unvereinbarkeit abwies. 
Die Mitarbeiterin der Gemeinde gab sich mit 
dem abweisenden Bescheid nicht zufrieden und 
erhob dagegen Berufung beim Obersten Ge-
richtshof (OGH). Nach seiner Befassung hegte 
der OGH jedoch verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen § 20 lit. a RAO und wandte sich deshalb an 
den VfGH. 

Der § 20 lit. a RAO lautet wie folgt: „Mit der Aus-
übung der Rechtsanwaltschaft ist unvereinbar: 
a) die Führung eines besoldeten Staatsamtes mit 
Ausnahme des Lehramtes; unter der Führung 
eines besoldeten Staatsamtes ist jede Tätigkeit als 
Mitglied der Bundesregierung, als Staatssekretär, 
als Mitglied einer Landesregierung, als Präsident 
des Nationalrates, als Obmann eines Klubs im 
Nationalrat, als Präsident des Rechnungshofes 
oder eines Landesrechnungshofes, als Mitglied 

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
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nannte berufsmäßige Organe (=Beamte) eine 
sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehand-
lung gegenüber vertraglich bestellten Organen 
(=Vertragsbedienstete) dar. 

Der VfGH teilt die Bedenken des OGH. Die 
durch die Legaldefi nition in § 20 lit. a RAO 
bewirkte unterschiedliche Behandlung von 
Beamten und Vertragsbediensteten widerspricht 
dem Gleichheitsgrundsatz. Für das Höchstgericht 
bestehen keine sachlichen Gründe, weshalb die 
Unvereinbarkeit mit der Ausübung der Rechts-
anwaltschaft allein von der dienstrechtlichen 
Stellung des Organs abhängig sein soll. Aus 
diesem Grund hob der VfGH mit seinem Er-
kenntnis vom 5. Oktober 2022 die Wortfolge 
„durch ernannte berufsmäßige Organe“ in 
§ 20 lit. a RAO auf, wobei die Aufhebung mit 
Ablauf des 31. Oktober 2023 in Kraft tritt. 

Aufgrund des der Entscheidung zugrunde 
liegenden Sachverhaltes könnte man zunächst 
meinen, dass diese lediglich für Beamte und 
Vertragsbedienstete relevant sei. Die Aufhebung 
der Wortfolge „durch ernannte berufsmäßige 
Organe“ in § 20 lit. a RAO bewirkt jedoch nicht 
nur die vom VfGH gewünschte Beseitigung der 
Ungleichbehandlung von Beamten und Vertrags-
bediensteten, sondern generell die Unvereinbar-

keit all jener entgeltlichen Tätigkeiten, die unter 
der Leitung der im Gesetz angeführten obersten 
Organe erfolgen. Eine Unvereinbarkeit kann da-
her auch gewählte Organe treff en. Zu Letzteren 
zählen unter anderem die Bürgermeister:innen, 
für die die gegenständliche Aufhebung durch 
den VfGH hinsichtlich ihrer Aufgaben im über-
tragenen Wirkungsbereich problematisch wer-
den könnte. Schließlich sind es im übertragenen 
Wirkungsbereich die Bürgermeister:innen, die 
gemäß Art. 119 Abs. 2 B-VG die Angelegenhei-
ten des Bundes oder des Landes unter Weisung 
des zuständigen Bundes- oder Landesorgans zu 
vollziehen haben. Im übertragenen Wirkungsbe-
reich besteht somit eine Weisungsgebundenheit 
der Bürgermeister:innen gegenüber den obersten 
Bundes- und Landesorganen. Und diese könnte 
für Rechtsanwält:innen künftig eine Unverein-
barkeit bedeuten. Damit die betroff enen Bürg-
ermeister:innen – wie bisher – weiterhin ihren 
Rechtsanwaltsberuf ausüben können, braucht 
es deshalb rasch eine Klarstellung durch eine 
Sanierung bzw. Adaptierung des § 20 lit. a RAO. 

Denn eines steht unzweifelhaft fest: Das 
Bürgermeisteramt muss weiterhin einer brei-
ten Bevölkerungsschicht zugänglich sein. Dies 
gilt umso mehr für Zeiten, in denen es immer 
schwieriger wird, Menschen für dieses Amt zu 
begeistern. 

ART. 119 ABS. 2 B-VG

Im übertragenen Wirkungsbereich 
besteht somit eine Weisungsgebun-
denheit der Bürgermeister:innen 
gegenüber den obersten Bundes- 
und Landesorganen. Und diese 
könnte für Rechtsanwält:innen künf-
tig eine Unvereinbarkeit bedeuten.
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TEXT // MARTIN HUBER

D as Amt der Bürgermeisterin bezie-
hungsweise des Bürgermeisters ist 
alles andere als ein „einfacher Job“ 
und er wird zunehmend heraus-
fordernder. Ein Indiz dafür ist der 

Umstand, dass seit Jahren die Suche nach einer 
geeigneten Nachfolgerin oder einem Nachfolger 
für die im Amt befi ndlichen Ortschefi nnen und 
-chefs signifi kant schwieriger wird. Ob Bürger-
meisterdirektwahl oder Wahl aus der Mitte des 
Gemeinderates macht dabei keinen wesent-
lichen Unterschied, die Problematik zieht sich 
durch die Gemeinden vom Bodensee bis zum 
Neusiedler See. Was also tun bei chronischem 
Kandidatenmangel?

Was passiert, wenn sich überhaupt kein poten-
zieller Kandidat mehr fi ndet? Gibt es einen 
Plan A? Und was, wenn dieser nicht funktio-
niert? Die einzelnen Gemeindeordnungen und 
Stadtrechte geben darauf unterschiedliche Ant-
worten – ohne für den „Worst Case“ tatsächlich 
eine abschließende Lösung parat zu haben.

Nach den meisten  Gemeindewahlordnungen 
der Bundesländer, in denen eine Bürgermeister-
direktwahl vorgesehen ist, wird für den Fall, 
dass kein Kandidat zur Wahl antritt, der Bür-
germeister aus der Mitte des Gemeinderates 
von diesem gewählt. § 37 Abs. 7 der Salzburger 

Nach den meisten Ge-
meindewahlordnungen 
der Bundesländer, in 
denen eine Bürger-
meisterdirektwahl 
vorgesehen ist, wird für 
den Fall, dass kein Kan-
didat zur Wahl antritt, 
der Bürgermeister aus 
der Mitte des Gemein-
derates von diesem 
gewählt.

DR. MARTIN HUBER IST 
JURIST UND DIREKTOR 
DES SALZBURGER 
GEMEINDEVERBANDES.

Gemeindewahlordnung sieht vor, dass dann, 
wenn kein gültiger Wahlvorschlag fristgerecht 
für die Wahl des Bürgermeisters eingeht, der 
Bürgermeister von der neu gewählten Gemein-
devertretung aus deren Mitte zu wählen ist (vgl. 
inhaltlich gleich auch § 45 Abs. 8 TGWO oder 
§ 37 Abs. 7 OÖ KWO, die ebenfalls eine Wahl 
durch den Gemeinderat vorsehen). 

In Niederösterreich ist (ebenso wie in der 
Steiermark) von vornherein keine Direktwahl 
vorgesehen. Die NÖ GemO bestimmt in den 
§§ 98 ff ., dass die Bürgermeisterin beziehungs-
weise der Bürgermeister vom Gemeinderat, der 
in einer qualifi zierten Mehrheit anwesend sein 
muss, aus seiner Mitte gewählt wird. Verweigert 
der bzw. die Gewählte die Annahme der Wahl, 
muss binnen zwei Wochen eine neuerliche Wahl 
durchgeführt werden (§ 100 NÖ GemO).

Aus den vorstehend genannten Beispielen ist 
erkennbar, dass für den Fall, dass beispielsweise 
bei der Bürgermeisterdirektwahl kein Wahlvor-
schlag eingebracht wird oder keine Annahme 
der Wahl erfolgt, die Gesetzgeber einen Plan B 
entwickelt haben. Was ist die Konsequenz, wenn 
auch dieser Plan B nicht greift – etwa wenn kein 
Mitglied des Gemeinderates bereit ist, sich zur 
(internen) Wahl zu stellen oder kein Mitglied die 
Wahl annimmt? 

Gibt es für diesen (zwar unwahrscheinli-
chen, aber nicht auszuschließenden) Fall einen 

NACHWUCHSPROBLEM

Was, wenn sich kein 
Bürgermeister-Kandidat 
mehr fi ndet?
Es ist unbestritten jene Funktion, der die Menschen das größte Vertrauen entgegen-
bringen und mit der in hohem Maß die Möglichkeit verbunden ist, die eigene Gemeinde 
positiv zu gestalten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist mit dem Amt eine enorme 
rechtliche und menschliche Verantwortung ebenso verbunden wie eine hohe, oft un-
erfüllbare Erwartungshaltung der Bevölkerung.

Plan C? Gibt es, auch wenn sich die weitere Vor-
gangsweise dann vom Wahl- in das Gemeinde-
aufsichtsrecht verschiebt.

Aufl ösung des Gemeinderates als letzte Konse-
quenz. Die in Tirol vorgesehene Folgewirkung, 
wonach in diesem – äußersten – Fall der Ge-
meinderat von der Landesregierung aufzulösen 
wäre und Neuwahlen auszuschreiben sind, wird 
auch in den anderen Bundesländern nicht aus-
zuschließen sein. Verfassungsgesetzlich ist dieses 
aufsichtsbehördliche Instrument der Aufl ösung 
des Gemeinderates in Art. 119a Abs. 7 B-VG ver-
ankert. Trotz der unterschiedlichen Ausgestal-
tung in den einzelnen Gemeindeordnungen (vgl. 
§ 72 S. GdO 2019, § 103 Abs. 1 lit d Ktn. AGO, § 107 
OÖ GemO, § 94 NÖ GemO etc.) bildet die dauern-
de Beschlussunfähigkeit – von der beim dauer-
haften Fehlen eines Vorsitzenden des Gemeinde-
rates oder eines Stellvertreters auszugehen sein 
wird – einen Anwendungsfall für dieses schärfste 
aller aufsichtsbehördlichen Instrumente, dessen 
Konsequenz letztlich Neuwahlen sind.

Gemeindezusammenlegung als Folge eines 
Kandidatenmangels nicht wahrscheinlich. 
Bildet – wenn sich nach den Neuwahlen nichts 
ändert – die Aufl ösung bzw. Zusammenlegung 
mit einer anderen Gemeinde dann den Plan D? 
Diese Konsequenz kommt – zumindest als auf-
sichtsbehördliche Maßnahme – nicht mehr in 
Frage. Die aufsichtsbehördlichen Mittel müssen 
in den Grundsätzen des Art. 119a B-VG ihre De-
ckung fi nden – dies wird bei einer Aufl ösung der 
Gemeinde aus diesem Anlass kaum verfassungs-
rechtlich sauber begründbar sein.

Ob im Hinblick auf den Umstand, dass man-
che uns heute noch hypothetisch erscheinenden 
Szenarien in wenigen Jahren in die Realitätsnähe 
rücken könnten, die Gesetzgeber auf gänzlich 
neue Ideen kommen, wird sich zeigen.

Kann am Ende jeder und jede Bürgermeister 
werden? In Bayern sieht die Gemeinde- und 
Landkreiswahlordnung (§ 77 Abs. 3 GLKrWO) 
jedenfalls vor, dass dann, wenn kein Wahl-
vorschlag vorliegt, die Stimmberechtigten jede 
wählbare Gemeindebürgerin bzw. jeden wähl-
baren Gemeindebürger auf dem Stimmzettel 
handschriftlich eintragen können. Wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, ist 
der neue Bürgermeister. 
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PLAN A 
Nach den meisten Gemeindewahlordnungen der Bundesländer, in denen 
eine Bürgermeisterdirektwahl vorgesehen ist, wird für den Fall, dass kein 
Kandidat zur Wahl antritt, der Bürgermeister aus der Mitte des Gemeinde-
rates von diesem gewählt. 

PLAN B
Niederösterreich,  wo (ebenso wie in der Steiermark) von vornherein keine 
Direktwahl vorgesehen ist, bestimmt in den §§ 98 � . der NÖ GemO, dass 
die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister vom Gemeinderat, der in einer 
qualifi zierten Mehrheit anwesend sein muss, aus seiner Mitte gewählt wird. 
Verweigert der bzw. die Gewählte die Annahme der Wahl, muss binnen zwei 
Wochen eine neuerliche Wahl durchgeführt werden (§ 100 NÖ GemO).

PLAN C
Als Konsequenz, wenn Plan B nicht grei�  – etwa wenn kein Mitglied des 
Gemeinderates bereit ist, sich zur (internen) Wahl zu stellen oder kein 
Mitglied die Wahl annimmt –, gibt es einen Plan C, wobei sich die weitere 
Vorgangsweise dann vom Wahl- in das Gemeindeaufsichtsrecht verschiebt. 
Die in Tirol vorgesehene Folgewirkung, wonach in diesem – äußersten – Fall 
der Gemeinderat von der Landesregierung aufzulösen wäre und Neuwahlen 
auszuschreiben sind, wird auch in den anderen Bundesländern nicht auszu-
schließen sein. Verfassungsgesetzlich ist dieses aufsichtsbehördliche Instru-
ment der Aufl ösung des Gemeinderates in Art. 119a Abs. 7 B-VG verankert. 

PLAN D
Wenn sich nach Neuwahlen nichts ändert, stünde die Aufl ösung bzw. Zusam-
menlegung mit einer anderen Gemeinde im Raum. Diese Konsequenz kommt 
– zumindest als aufsichtsbehördliche Maßnahme – nicht mehr in Frage. Die 
aufsichtsbehördlichen Mittel müssen in den Grundsätzen des Art. 119a B-VG 
ihre Deckung fi nden – dies wird bei einer Aufl ösung der Gemeinde aus diesem 
Anlass kaum verfassungsrechtlich sauber begründbar sein. 

Optionen,
wenn sich kein Kandidat fi ndet
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THEMA

TEXT // MARTIN HUBER

D as Amt der Bürgermeisterin bezie-
hungsweise des Bürgermeisters ist 
alles andere als ein „einfacher Job“ 
und er wird zunehmend heraus-
fordernder. Ein Indiz dafür ist der 

Umstand, dass seit Jahren die Suche nach einer 
geeigneten Nachfolgerin oder einem Nachfolger 
für die im Amt befi ndlichen Ortschefi nnen und 
-chefs signifi kant schwieriger wird. Ob Bürger-
meisterdirektwahl oder Wahl aus der Mitte des 
Gemeinderates macht dabei keinen wesent-
lichen Unterschied, die Problematik zieht sich 
durch die Gemeinden vom Bodensee bis zum 
Neusiedler See. Was also tun bei chronischem 
Kandidatenmangel?

Was passiert, wenn sich überhaupt kein poten-
zieller Kandidat mehr fi ndet? Gibt es einen 
Plan A? Und was, wenn dieser nicht funktio-
niert? Die einzelnen Gemeindeordnungen und 
Stadtrechte geben darauf unterschiedliche Ant-
worten – ohne für den „Worst Case“ tatsächlich 
eine abschließende Lösung parat zu haben.

Nach den meisten  Gemeindewahlordnungen 
der Bundesländer, in denen eine Bürgermeister-
direktwahl vorgesehen ist, wird für den Fall, 
dass kein Kandidat zur Wahl antritt, der Bür-
germeister aus der Mitte des Gemeinderates 
von diesem gewählt. § 37 Abs. 7 der Salzburger 

Nach den meisten Ge-
meindewahlordnungen 
der Bundesländer, in 
denen eine Bürger-
meisterdirektwahl 
vorgesehen ist, wird für 
den Fall, dass kein Kan-
didat zur Wahl antritt, 
der Bürgermeister aus 
der Mitte des Gemein-
derates von diesem 
gewählt.

DR. MARTIN HUBER IST 
JURIST UND DIREKTOR 
DES SALZBURGER 
GEMEINDEVERBANDES.

Gemeindewahlordnung sieht vor, dass dann, 
wenn kein gültiger Wahlvorschlag fristgerecht 
für die Wahl des Bürgermeisters eingeht, der 
Bürgermeister von der neu gewählten Gemein-
devertretung aus deren Mitte zu wählen ist (vgl. 
inhaltlich gleich auch § 45 Abs. 8 TGWO oder 
§ 37 Abs. 7 OÖ KWO, die ebenfalls eine Wahl 
durch den Gemeinderat vorsehen). 

In Niederösterreich ist (ebenso wie in der 
Steiermark) von vornherein keine Direktwahl 
vorgesehen. Die NÖ GemO bestimmt in den 
§§ 98 ff ., dass die Bürgermeisterin beziehungs-
weise der Bürgermeister vom Gemeinderat, der 
in einer qualifi zierten Mehrheit anwesend sein 
muss, aus seiner Mitte gewählt wird. Verweigert 
der bzw. die Gewählte die Annahme der Wahl, 
muss binnen zwei Wochen eine neuerliche Wahl 
durchgeführt werden (§ 100 NÖ GemO).

Aus den vorstehend genannten Beispielen ist 
erkennbar, dass für den Fall, dass beispielsweise 
bei der Bürgermeisterdirektwahl kein Wahlvor-
schlag eingebracht wird oder keine Annahme 
der Wahl erfolgt, die Gesetzgeber einen Plan B 
entwickelt haben. Was ist die Konsequenz, wenn 
auch dieser Plan B nicht greift – etwa wenn kein 
Mitglied des Gemeinderates bereit ist, sich zur 
(internen) Wahl zu stellen oder kein Mitglied die 
Wahl annimmt? 

Gibt es für diesen (zwar unwahrscheinli-
chen, aber nicht auszuschließenden) Fall einen 

NACHWUCHSPROBLEM

Was, wenn sich kein 
Bürgermeister-Kandidat 
mehr fi ndet?
Es ist unbestritten jene Funktion, der die Menschen das größte Vertrauen entgegen-
bringen und mit der in hohem Maß die Möglichkeit verbunden ist, die eigene Gemeinde 
positiv zu gestalten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist mit dem Amt eine enorme 
rechtliche und menschliche Verantwortung ebenso verbunden wie eine hohe, oft un-
erfüllbare Erwartungshaltung der Bevölkerung.

Plan C? Gibt es, auch wenn sich die weitere Vor-
gangsweise dann vom Wahl- in das Gemeinde-
aufsichtsrecht verschiebt.

Aufl ösung des Gemeinderates als letzte Konse-
quenz. Die in Tirol vorgesehene Folgewirkung, 
wonach in diesem – äußersten – Fall der Ge-
meinderat von der Landesregierung aufzulösen 
wäre und Neuwahlen auszuschreiben sind, wird 
auch in den anderen Bundesländern nicht aus-
zuschließen sein. Verfassungsgesetzlich ist dieses 
aufsichtsbehördliche Instrument der Aufl ösung 
des Gemeinderates in Art. 119a Abs. 7 B-VG ver-
ankert. Trotz der unterschiedlichen Ausgestal-
tung in den einzelnen Gemeindeordnungen (vgl. 
§ 72 S. GdO 2019, § 103 Abs. 1 lit d Ktn. AGO, § 107 
OÖ GemO, § 94 NÖ GemO etc.) bildet die dauern-
de Beschlussunfähigkeit – von der beim dauer-
haften Fehlen eines Vorsitzenden des Gemeinde-
rates oder eines Stellvertreters auszugehen sein 
wird – einen Anwendungsfall für dieses schärfste 
aller aufsichtsbehördlichen Instrumente, dessen 
Konsequenz letztlich Neuwahlen sind.

Gemeindezusammenlegung als Folge eines 
Kandidatenmangels nicht wahrscheinlich. 
Bildet – wenn sich nach den Neuwahlen nichts 
ändert – die Aufl ösung bzw. Zusammenlegung 
mit einer anderen Gemeinde dann den Plan D? 
Diese Konsequenz kommt – zumindest als auf-
sichtsbehördliche Maßnahme – nicht mehr in 
Frage. Die aufsichtsbehördlichen Mittel müssen 
in den Grundsätzen des Art. 119a B-VG ihre De-
ckung fi nden – dies wird bei einer Aufl ösung der 
Gemeinde aus diesem Anlass kaum verfassungs-
rechtlich sauber begründbar sein.

Ob im Hinblick auf den Umstand, dass man-
che uns heute noch hypothetisch erscheinenden 
Szenarien in wenigen Jahren in die Realitätsnähe 
rücken könnten, die Gesetzgeber auf gänzlich 
neue Ideen kommen, wird sich zeigen.

Kann am Ende jeder und jede Bürgermeister 
werden? In Bayern sieht die Gemeinde- und 
Landkreiswahlordnung (§ 77 Abs. 3 GLKrWO) 
jedenfalls vor, dass dann, wenn kein Wahl-
vorschlag vorliegt, die Stimmberechtigten jede 
wählbare Gemeindebürgerin bzw. jeden wähl-
baren Gemeindebürger auf dem Stimmzettel 
handschriftlich eintragen können. Wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, ist 
der neue Bürgermeister. 
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DEMOKRATIE

 

PLAN A 
Nach den meisten Gemeindewahlordnungen der Bundesländer, in denen 
eine Bürgermeisterdirektwahl vorgesehen ist, wird für den Fall, dass kein 
Kandidat zur Wahl antritt, der Bürgermeister aus der Mitte des Gemeinde-
rates von diesem gewählt. 

PLAN B
Niederösterreich,  wo (ebenso wie in der Steiermark) von vornherein keine 
Direktwahl vorgesehen ist, bestimmt in den §§ 98 � . der NÖ GemO, dass 
die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister vom Gemeinderat, der in einer 
qualifi zierten Mehrheit anwesend sein muss, aus seiner Mitte gewählt wird. 
Verweigert der bzw. die Gewählte die Annahme der Wahl, muss binnen zwei 
Wochen eine neuerliche Wahl durchgeführt werden (§ 100 NÖ GemO).

PLAN C
Als Konsequenz, wenn Plan B nicht grei�  – etwa wenn kein Mitglied des 
Gemeinderates bereit ist, sich zur (internen) Wahl zu stellen oder kein 
Mitglied die Wahl annimmt –, gibt es einen Plan C, wobei sich die weitere 
Vorgangsweise dann vom Wahl- in das Gemeindeaufsichtsrecht verschiebt. 
Die in Tirol vorgesehene Folgewirkung, wonach in diesem – äußersten – Fall 
der Gemeinderat von der Landesregierung aufzulösen wäre und Neuwahlen 
auszuschreiben sind, wird auch in den anderen Bundesländern nicht auszu-
schließen sein. Verfassungsgesetzlich ist dieses aufsichtsbehördliche Instru-
ment der Aufl ösung des Gemeinderates in Art. 119a Abs. 7 B-VG verankert. 

PLAN D
Wenn sich nach Neuwahlen nichts ändert, stünde die Aufl ösung bzw. Zusam-
menlegung mit einer anderen Gemeinde im Raum. Diese Konsequenz kommt 
– zumindest als aufsichtsbehördliche Maßnahme – nicht mehr in Frage. Die 
aufsichtsbehördlichen Mittel müssen in den Grundsätzen des Art. 119a B-VG 
ihre Deckung fi nden – dies wird bei einer Aufl ösung der Gemeinde aus diesem 
Anlass kaum verfassungsrechtlich sauber begründbar sein. 

Optionen,
wenn sich kein Kandidat fi ndet

BÜRGERMEISTERAMT
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Seit vielen Jahren fordern die Gemeinden eine Entbindung von der 
Pfl icht zur Beistellung des Betreuungspersonals an ganztägigen Schul-
formen. Ein erstes Konzept des Bildungsministeriums ist vielverspre-
chend und zukunftsweisend. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg.

TEXT// BERNHARD HAUBENBERGER

A lles (pädagogische) Personal in eine Hand 
– so lautet die Forderung der kommunalen 
Spitzenverbände, die damals wie heute auf 

die zahlreichen Unwägbarkeiten, die fi nanziellen 
und administrativen Schwierigkeiten und auf 
die off enen rechtlichen Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit der Bereitstellung des für die 
ganztägige Betreuung erforderlichen Personals 
hingewiesen haben. 

Seinen Anfang nahm der Ausbau ganztägi-
ger Schulangebote mit einer Einigung beim 
Schulgipfel im November 2010, die zunächst in 
Art. 15a B-VG-Vereinbarungen des Bundes mit 
den Ländern mündete und nach mehrmaligen 
Verlängerungen schlussendlich im (heute noch in 
Geltung stehenden, jedoch befristeten) Bildungs-
investitionsgesetz landete. Wenngleich der Bund 
seit Anbeginn beträchtliche Beträge für die Ab-
deckung des infrastrukturellen und personellen 
Bedarfs beisteuert, so ändert dieser Umstand 
nichts an den grundsätzlichen Problemen der 
Personalbereitstellung. 

Tatsache ist, dass es heute kaum mehr durch-
schaubare, geschweige denn nachvollziehbare 
Zuständigkeiten für das pädagogische  Personal 
an Pfl ichtschulen gibt. Noch komplexer ist die 
Finanzierung dahinter. So sind die Länder für die 
Bereitstellung des Lehrpersonals in der Unter-
richtszeit verantwortlich, fi nanziert wird  dieses 
jedoch vom Bund. In Neuen Mittelschulen 
können aber auch Bundeslehrer im Wege einer 
Mitverwendung zum Einsatz kommen. Für das 
Betreuungspersonal, jedoch nur für jenes, das im 
Bereich des Freizeitteils ganztägiger Schulange-
bote im Einsatz ist, sind wiederum die Gemein-
den zuständig, die dafür vom Bund (befristet) 

PÄDAGOGISCHE ASSISTENZ

Einheitliches Berufsbild 
für Ganztagsschulen

und teilweise von Ländern eine Kofi nanzierung 
erhalten. Für die Lernzeiten ganztägiger Schulen 
hingegen sind nicht die Gemeinden zuständig – 
das dafür erforderliche Personal (in erster Linie 
Lehrer) wird vom Bund bzw. den Ländern bereit-
gestellt bzw. fi nanziert.

Komplexe Zuständigkeiten vor allem im Per-
sonalbereich der Pfl ichtschulen. Nicht minder 
komplex ist der (zulässige) Personaleinsatz, der 
je nach Betreuungsteil sehr unterschiedlich sein 
kann (siehe Tabelle). Dürfen in der gegenstands-
bezogenen Lernzeit nur Lehrer eingesetzt wer-
den, sind es in der individuellen Lernzeit Lehrer, 
(Hort-)Erzieher und „Erzieher für die Lernhilfe“. 
Im Freizeitteil der ganztägigen Betreuung hinge-
gen können neben den genannten Personen auch 
Freizeitpädagogen, Bewegungscoaches sowie 
weitere Personen mit (per Verordnung festzule-
genden) Qualifi kationen eingesetzt werden. 

Infolge der Zersplitterung ist es zurzeit mög-
lich, dass an einer Pfl ichtschule bis zu vier 
Dienstgeber auftreten – wohlgemerkt nur für das 
pädagogische Personal. Man denke an eine Mit-
telschule, an der Landeslehrer, Bundeslehrer (im 
Wege einer Mitverwendung), unmittelbar bei der 
Gemeinde angestelltes und zusätzlich von dritter 
Seite (Verein, Trägerorganisation) bereitgestelltes 
Betreuungspersonal tätig werden.
So die Gemeinden ihre Aufgabe nicht ohnedies 
einem Trägerverein oder einer Trägerorganisation 
zur Gänze übertragen haben, bedeutet die Bereit-
stellung und Administration des Betreuungsper-
sonals eine kaum bewältigbare Herausforderung. 
Das betriff t insbesondere die Fachaufsicht, die 
momentan anstatt der Schulleitung ebenfalls der 
Gemeinde zukommt. Wenn überhaupt geeignetes 

Das 
Vorhaben des 
Ministeriums 
wäre eine Win-
win-Situation: 
höhere Qualität, 
einfache Abwick-
lung, einheitliche 
und schlanke 
Strukturen.“
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Seit vielen Jahren fordern die Gemeinden eine Entbindung von der 
Pfl icht zur Beistellung des Betreuungspersonals an ganztägigen Schul-
formen. Ein erstes Konzept des Bildungsministeriums ist vielverspre-
chend und zukunftsweisend. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg.

TEXT// BERNHARD HAUBENBERGER

A lles (pädagogische) Personal in eine Hand 
– so lautet die Forderung der kommunalen 
Spitzenverbände, die damals wie heute auf 

die zahlreichen Unwägbarkeiten, die fi nanziellen 
und administrativen Schwierigkeiten und auf 
die off enen rechtlichen Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit der Bereitstellung des für die 
ganztägige Betreuung erforderlichen Personals 
hingewiesen haben. 

Seinen Anfang nahm der Ausbau ganztägi-
ger Schulangebote mit einer Einigung beim 
Schulgipfel im November 2010, die zunächst in 
Art. 15a B-VG-Vereinbarungen des Bundes mit 
den Ländern mündete und nach mehrmaligen 
Verlängerungen schlussendlich im (heute noch in 
Geltung stehenden, jedoch befristeten) Bildungs-
investitionsgesetz landete. Wenngleich der Bund 
seit Anbeginn beträchtliche Beträge für die Ab-
deckung des infrastrukturellen und personellen 
Bedarfs beisteuert, so ändert dieser Umstand 
nichts an den grundsätzlichen Problemen der 
Personalbereitstellung. 

Tatsache ist, dass es heute kaum mehr durch-
schaubare, geschweige denn nachvollziehbare 
Zuständigkeiten für das pädagogische  Personal 
an Pfl ichtschulen gibt. Noch komplexer ist die 
Finanzierung dahinter. So sind die Länder für die 
Bereitstellung des Lehrpersonals in der Unter-
richtszeit verantwortlich, fi nanziert wird  dieses 
jedoch vom Bund. In Neuen Mittelschulen 
können aber auch Bundeslehrer im Wege einer 
Mitverwendung zum Einsatz kommen. Für das 
Betreuungspersonal, jedoch nur für jenes, das im 
Bereich des Freizeitteils ganztägiger Schulange-
bote im Einsatz ist, sind wiederum die Gemein-
den zuständig, die dafür vom Bund (befristet) 

PÄDAGOGISCHE ASSISTENZ

Einheitliches Berufsbild 
für Ganztagsschulen

und teilweise von Ländern eine Kofi nanzierung 
erhalten. Für die Lernzeiten ganztägiger Schulen 
hingegen sind nicht die Gemeinden zuständig – 
das dafür erforderliche Personal (in erster Linie 
Lehrer) wird vom Bund bzw. den Ländern bereit-
gestellt bzw. fi nanziert.

Komplexe Zuständigkeiten vor allem im Per-
sonalbereich der Pfl ichtschulen. Nicht minder 
komplex ist der (zulässige) Personaleinsatz, der 
je nach Betreuungsteil sehr unterschiedlich sein 
kann (siehe Tabelle). Dürfen in der gegenstands-
bezogenen Lernzeit nur Lehrer eingesetzt wer-
den, sind es in der individuellen Lernzeit Lehrer, 
(Hort-)Erzieher und „Erzieher für die Lernhilfe“. 
Im Freizeitteil der ganztägigen Betreuung hinge-
gen können neben den genannten Personen auch 
Freizeitpädagogen, Bewegungscoaches sowie 
weitere Personen mit (per Verordnung festzule-
genden) Qualifi kationen eingesetzt werden. 

Infolge der Zersplitterung ist es zurzeit mög-
lich, dass an einer Pfl ichtschule bis zu vier 
Dienstgeber auftreten – wohlgemerkt nur für das 
pädagogische Personal. Man denke an eine Mit-
telschule, an der Landeslehrer, Bundeslehrer (im 
Wege einer Mitverwendung), unmittelbar bei der 
Gemeinde angestelltes und zusätzlich von dritter 
Seite (Verein, Trägerorganisation) bereitgestelltes 
Betreuungspersonal tätig werden.
So die Gemeinden ihre Aufgabe nicht ohnedies 
einem Trägerverein oder einer Trägerorganisation 
zur Gänze übertragen haben, bedeutet die Bereit-
stellung und Administration des Betreuungsper-
sonals eine kaum bewältigbare Herausforderung. 
Das betriff t insbesondere die Fachaufsicht, die 
momentan anstatt der Schulleitung ebenfalls der 
Gemeinde zukommt. Wenn überhaupt geeignetes 

Das 
Vorhaben des 
Ministeriums 
wäre eine Win-
win-Situation: 
höhere Qualität, 
einfache Abwick-
lung, einheitliche 
und schlanke 
Strukturen.“
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Personal gefunden wird, stellt sich das Problem 
der fehlenden Auslastung – denn letztlich bedarf 
es nur einer Betreuung von wenigen Stunden am 
Tag. Urlaubszeitenregelung, Ersatzpersonal im 
Urlaubs- und Krankheitsfall, aufsichtsrechtliche, 
dienstrechtliche (wer erteilt wem Anweisungen, 
Dienstzeiten), urlaubs- und besoldungsrechtliche 
Probleme (Urlaubszeiten, Besoldungsschema) 
erschweren die Angelegenheit überdies. Auch 
ist die Betreuung in der Früh (Frühaufsicht) wie 
auch in den sonstigen Randzeiten herausfordernd 
(teils unmöglich).

Ein Dienstgeber für das gesamte pädagogische 
Personal. Geht es nach dem Bildungsministe-
rium, soll es zukünftig neben dem Lehrpersonal, 
das sich voll und ganz der Lehre (dem Unterricht) 
widmen soll, nur mehr den Assistenz- und Frei-
zeitpädagogen geben, der sämtliche pädagogische 
(teils aber auch pädagogisch-administrative) 
Aufgaben übernehmen und zugleich das Lehr-
personal entlasten kann (Betreuung, Unter-
stützung, Förderung, Erziehung, Sommerschule, 
Frühaufsicht etc.). Gebündelt wird das gesamte 
pädagogische Personal beim jeweiligen Land (Bil-
dungsdirektion), das wie schon hinsichtlich des 
Lehrpersonals in Pfl ichtschulen als Dienstgeber 
fungieren wird. 

Mit diesem Vorschlag („Alles Personal in eine 
Hand“) würde nicht nur die Qualität der ganz-
tägigen Betreuung deutlich verbessert, sondern 

Doppelgleisigkeiten, Bürokratie, hoher Ressourceneinsatz, mangelnde Tre� sicherheit, fehlende Planbarkeit: 
Die Beistellung des Freizeitpersonals durch Gemeinden ist weder praktikabel noch e�  zient. 

SCHULE

auch dem Wildwuchs an unterschiedlichsten 
Personalbereitstellungen und den komplexen, 
kaum administrierbaren Finanzierungs- und Bü-
rokratiestrukturen ein Ende gesetzt werden.

Der Umstand, dass mit Reformen nie alle zufrie-
den sind, ist Reformen geradezu immanent. Die 
nach der Präsentation dieses Vorschlags geäußer-
te Kritik vor allem von jenen, die zukünftig als 
Assistenz- und Freizeitpädagogen übernommen 
würden (Erzieher, Freizeitpädagogen), ist jedoch 
weder gerechtfertigt noch hat sie Substrat:
- So war von schlechteren Arbeitsbedingungen 

die Rede. Dabei wird das Betätigungsfeld viel-
fältiger und werden Vollzeitbeschäftigungen 
ermöglicht. 

- Auch wurde von einer fehlenden Rechtssi-
cherheit gesprochen, wenn Freizeitpädagogen 
aus der Privatwirtschaft (Trägerverein) in den 
öff entlichen Dienst übernommen werden. 
Dabei bietet gerade der öff entliche Dienst nicht 
nur Rechtssicherheit, sondern auch einen 
sicheren Arbeitsplatz.

- Kritisiert wurde, dass die Frühbetreuung mit 
dem neuen Modell nicht mehr gewährleistet 
wäre. Dabei wird gerade mit dieser Reform die 
Frühbetreuung fl ächendeckend an allen Ganz-
tagsschulen gewährleistet sein.

Zu hoff en bleibt, dass die Bedeutung dieser Re-
form von allen Seiten erkannt und selbige rasch 
umgesetzt wird.  

   Betreuungsteile an GTS � Wer darf betreuen?

 Gegenstandsbezogene Lernzeit-->  � Lehrer

     Individuelle Lernzeit ---------------->

 � Lehrer (je nach vertraglicher Situation)

 � Erzieher

 � Horterzieher

 � Erzieher für die Lernhilfe

Freizeit inkl. Mittagessen  ------------>

 � Lehrer (je nach vertraglicher Situation)

 � Erzieher

 � Horterzieher

 � Erzieher für die Lernhilfe

 � Freizeitpädagogen

 � Bewegungscoaches

 � Weitere Personen mit besonderen 
Qualifi kationen für den Einsatz an einer 
ganztägigen Schulform (SchOG § 8 (j) sublit. cc)

MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER IST 
FACHREFERENT IN DER 
ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES.

Derzeitiger 
Personaleinsatz 
an ganztägigen 

Schulformen
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Gut ein halbes Jahr, nachdem die Verhandlungen zum Finanzausgleich ab 
2024 in einer vorweihnachtlichen politischen Runde im Finanzministerium 
begonnen wurden und zwischenzeitlich über 50 Sitzungstermine auf Fach-
ebene erfolgt sind, legte der Bund am 3.7.2023 in einer politischen Runde den 
Ländern und Gemeindebünden ein erstes konkretes Angebot vor.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Das Angebot des Bundes sollte noch für 
einigen Gesprächsstoff  sorgen. Vorweg 
aber noch ein paar aktuelle wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, die für die FAG-Verhand-
lungen nicht unrelevant sind.

Schwache Konjunktur und hohe Ausgaben-
dynamik. WIFO und IHS präsentierten Ende 
Juni ihre aktuellen Konjunkturprognosen. Für 
das heurige Jahr wird lediglich ein reales BIP-
Wachstum von 0,3 bis 0,5 Prozent erwartet – und 
dies auch nur, weil der Dienstleistungsbereich 
(vor allem der Tourismus) die Rezession etwa in 
der Industrie kompensiert. Im kommenden Jahr 
soll das Wachstum mit 1,4 Prozent weiterhin im 
überschaubaren Bereich liegen. WIFO und IHS 
rechnen für heuer mit einer Teuerungsrate von 
rund 7,5 Prozent, die sich 2024 auf rund 4 Pro-
zent verringern soll. 

Hierbei ist jedoch aus kommunaler Sicht fest-
zuhalten, dass diese Infl ationsraten gemäß dem 
Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) 
längst nicht die Ausgabendynamik der Gemein-
den und Länder im Gesundheits- oder Pfl ege-
bereich widerspiegeln. So wird etwa seitens der 
Länder davon ausgegangen, dass die Kosten-
steigerungen im Pfl egebereich (Demografi e, Re-
gressverbot, Personalkosten etc.) in den Jahren 
2024 bis 2028 bei durchschnittlich gut 11 Prozent 
pro Jahr liegen werden. Auch im Gesundheits-
bereich ist eine Ausgabendynamik weit über der 

FINANZAUSGLEICH AB DEM JAHR 2024

Erstes Angebot 
deutlich zu gering

Infl ationsrate beziehungsweise dem nominellen 
BIP-Wachstum zu erwarten.

Bund überrascht mit Tischunterlagen. Sprich-
wörtlich wie aus dem Hut gezaubert wirkte das 
Unterbreiten des ersten konkreten Verhand-
lungsangebots des Bundes durch die Minister 
Brunner und Rauch an die übrigen Finanzaus-
gleichspartner. Abseits der im BMF anwesenden 
Vertreter des Bundes dürfte wohl kaum jemand 
davon gewusst haben, dass von Bundesseite am 
3.7.2023 drei Tischunterlagen gemäß den drei 
Arbeitsgruppen (FAG-Kernthemen, Gesundheit 
sowie Pfl ege) den Vertretern der Länder, des 
Städtebundes und des Gemeindebundes vorge-
legt werden.

Dementsprechend war es den Teilnehmern 
von Länder- und Gemeindeseite auch nicht 
möglich, im Detail über dieses erste konkrete 
Verhandlungsangebot des Bundes zu diskutie-
ren – wodurch diese politische Sitzung auch 
weit vor den anberaumten eineinhalb Stunden 
endete. Die Minister Magnus Brunner (Finanzen) 
und Johannes Rauch (Soziales und Gesundheit) 
ließen es sich aber nicht nehmen, im Anschluss 
den geladenen Medienvertretern über das zehn 

Von Länder- 
wie auch von 
Gemeindebund-
Seite wurde be-
tont, dass es 
auch im Be-
reich des verti-
kalen Schlüs-
sels bei den 
Ertragsanteilen 
ein deutliches 
Entgegenkom-
men des Bun-
des braucht.“
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Gut ein halbes Jahr, nachdem die Verhandlungen zum Finanzausgleich ab 
2024 in einer vorweihnachtlichen politischen Runde im Finanzministerium 
begonnen wurden und zwischenzeitlich über 50 Sitzungstermine auf Fach-
ebene erfolgt sind, legte der Bund am 3.7.2023 in einer politischen Runde den 
Ländern und Gemeindebünden ein erstes konkretes Angebot vor.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Das Angebot des Bundes sollte noch für 
einigen Gesprächsstoff  sorgen. Vorweg 
aber noch ein paar aktuelle wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, die für die FAG-Verhand-
lungen nicht unrelevant sind.

Schwache Konjunktur und hohe Ausgaben-
dynamik. WIFO und IHS präsentierten Ende 
Juni ihre aktuellen Konjunkturprognosen. Für 
das heurige Jahr wird lediglich ein reales BIP-
Wachstum von 0,3 bis 0,5 Prozent erwartet – und 
dies auch nur, weil der Dienstleistungsbereich 
(vor allem der Tourismus) die Rezession etwa in 
der Industrie kompensiert. Im kommenden Jahr 
soll das Wachstum mit 1,4 Prozent weiterhin im 
überschaubaren Bereich liegen. WIFO und IHS 
rechnen für heuer mit einer Teuerungsrate von 
rund 7,5 Prozent, die sich 2024 auf rund 4 Pro-
zent verringern soll. 

Hierbei ist jedoch aus kommunaler Sicht fest-
zuhalten, dass diese Infl ationsraten gemäß dem 
Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) 
längst nicht die Ausgabendynamik der Gemein-
den und Länder im Gesundheits- oder Pfl ege-
bereich widerspiegeln. So wird etwa seitens der 
Länder davon ausgegangen, dass die Kosten-
steigerungen im Pfl egebereich (Demografi e, Re-
gressverbot, Personalkosten etc.) in den Jahren 
2024 bis 2028 bei durchschnittlich gut 11 Prozent 
pro Jahr liegen werden. Auch im Gesundheits-
bereich ist eine Ausgabendynamik weit über der 

FINANZAUSGLEICH AB DEM JAHR 2024

Erstes Angebot 
deutlich zu gering

Infl ationsrate beziehungsweise dem nominellen 
BIP-Wachstum zu erwarten.

Bund überrascht mit Tischunterlagen. Sprich-
wörtlich wie aus dem Hut gezaubert wirkte das 
Unterbreiten des ersten konkreten Verhand-
lungsangebots des Bundes durch die Minister 
Brunner und Rauch an die übrigen Finanzaus-
gleichspartner. Abseits der im BMF anwesenden 
Vertreter des Bundes dürfte wohl kaum jemand 
davon gewusst haben, dass von Bundesseite am 
3.7.2023 drei Tischunterlagen gemäß den drei 
Arbeitsgruppen (FAG-Kernthemen, Gesundheit 
sowie Pfl ege) den Vertretern der Länder, des 
Städtebundes und des Gemeindebundes vorge-
legt werden.

Dementsprechend war es den Teilnehmern 
von Länder- und Gemeindeseite auch nicht 
möglich, im Detail über dieses erste konkrete 
Verhandlungsangebot des Bundes zu diskutie-
ren – wodurch diese politische Sitzung auch 
weit vor den anberaumten eineinhalb Stunden 
endete. Die Minister Magnus Brunner (Finanzen) 
und Johannes Rauch (Soziales und Gesundheit) 
ließen es sich aber nicht nehmen, im Anschluss 
den geladenen Medienvertretern über das zehn 
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Keine Sommerpause für Verhandlungen zur 
Gesundheitsreform. Seitens des Bundes wurde 
betont, dass dieses Geld insbesondere für Re-
formen im Gesundheits- und Pfl egebereich zur 
Verfügung steht – von der Stärkung des nieder-
gelassenen Bereichs (zusätzliche Kassenstellen 
vor allem in der Primärversorgung) und dem 
Ausbau der Fachambulanzen in den Spitälern 
(um stationäre Aufnahmen zu vermeiden) über 
eine stärkere Digitalisierung (u. a. die Anbindung 
der Wahlärzte an ELGA, der Ausbau von Video-
Konsultationen und der Gesundheitshotline 1450 
etc.) bis hin zu einer effi  zienteren Medikamen-
tenversorgung und zusätzlichen Angeboten der 
Gesundheitsförderung. Darüber hinaus sollen 
Maßnahmen zur Attraktivierung der (Kranken-)
Pfl egeberufe fortgesetzt und die Personalakquise 
gestärkt werden.

Während die Arbeitsgruppen FAG-Kernthe-
men und Pfl ege (das Personal-� ema ist Teil 
der Arbeitsgruppe Gesundheit) auf Fachebe-
ne bereits weitgehend fi nalisiert sind, wird in 
Sachen Gesundheitsreform auch im Sommer 
weitergearbeitet. Nur so ist die Forderung der 
Länder und Gemeinden erfüllbar, dass zeitgleich 
mit dem Paktum beziehungsweise der ergän-
zenden politischen Vereinbarung im Herbst auch 
die notwendigen legistischen Vorarbeiten für die 
Gesundheitsreform erledigt sind. 

Während die Arbeits-
gruppen FAG-Kern-

themen und Pfl ege (das 
Personal-Thema ist Teil 

der Arbeitsgruppe 
Gesundheit) auf Fach-
ebene bereits weitge-

hend fi nalisiert sind, wird 
in Sachen Gesundheits-

reform auch im Sommer 
weitergearbeitet.

Milliarden Euro schwere Angebot des Bundes für 
die Finanzausgleichsperiode 2024 bis 2028 zu 
berichten. Teils geht es dabei um frisches Geld, 
teils um bestehende Finanzzuweisungen und 
Zweckzuschüsse, die aber aus Sicht des Bundes 
auslaufen würden, wurde seitens der APA aus 
diesem Pressegespräch berichtet.

Viele Forderungen des Gemeindebundes ent-
halten. Im Detail kann an dieser Stelle nicht auf 
die Inhalte dieser von Bundesseite als vertrau-
lich defi nierten Tischunterlagen eingegangen 
werden. Es sind aber dem Grunde nach viele der 
Forderungen der aktuellen Resolution des Bun-
desvorstandes des Gemeindebundes enthalten. 
Darunter auch – wie bereits in der Juni-Ausgabe 
des KOMMUNAL berichtet – die Fortführung des 
Strukturfonds und der gemeinsamen Finanzie-
rung der Siedlungswasserwirtschaft (jeweils in 
noch fi nal zu verhandelnder Höhe) sowie das 
Fixieren einer Arbeitsgruppe im Paktum, die 
konkrete Vorschläge für die Reform der Grund-
steuer B erarbeiten soll.

Angebot des Bundes aber deutlich zu gering. 
Im medialen Nachklang zum 3.7.2023 wurde 
dieses 10-Milliarden-Euro-Angebot (rund zwei 
Milliarden Euro pro Finanzausgleichsjahr) von 
Länderseite auch als Schönrechnerei bezeichnet, 
weil dieses Paket nicht zur Gänze frische Bun-
desmittel enthält und darüber hinaus auch Mittel, 
die der SV für den niedergelassenen Bereich, aber 
nicht den Ländern und Gemeinden zukommen. 
Von Länder- wie auch von Gemeindebund- 
Seite wurde betont, dass es auch im Bereich des 
vertikalen Schlüssels bei den Ertragsanteilen 
ein deutliches Entgegenkommen des Bundes 
braucht, damit die regionale und die lokale Ebene 
weiterhin ihre sehr dynamisch wachsenden Aus-
gaben in Bereichen wie Gesundheit, Pfl ege und 
Kinderbetreuung tragen können. Im Papier des 
Bundes wurde auf diese Milliarden-Forderung 
der Länder und Gemeinden nach höheren Antei-
len am gemeinsamen Steuerkuchen nicht Bezug 
genommen. Lediglich im Rahmen des Pressege-
sprächs im Anschluss an die Sitzung räumte der 
Finanzminister ein, dass es aktuell noch keine 
Einigung bezüglich des umstrittenen Schlüssels 
zur Abgabenaufteilung gebe.
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Eine Generationen-Studie zeigt: Ehrenamtliche Arbeit ist der Schlüssel für besseres 
Miteinander. Die Gemeindebund-Kampagne will Freiwillige in den Fokus rücken.

Österreich ist das Land der Freiwilligen: Fast 
die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger 
leistet in irgendeiner Form Freiwilligen-

arbeit. Mehr als 3,7 Millionen Menschen enga-
gieren sich in 125.000 Vereinen für ihr direktes 
Lebensumfeld. Ob Feuerwehr, Sportverein, Blas-
musik oder Kommunalpolitik: In allen 2.093 Ge-
meinden arbeiten Ehrenamtliche miteinander 
an der Zukunft ihrer Gemeinschaft vor Ort. Das 
Ehrenamt ist der Kitt jeder Gemeinschaft – ein 
aktives Vereinsleben macht eine Gemeinde erst 
lebenswert. Und diese Gemeinschaft gibt es vor 
allem im ländlichen Raum“, betont Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

Im Auftrag des Gemeindebundes hat das In-
stitut für Jugendkulturforschung die Meinungen 
und Einstellungen der Menschen am Land und 
in der Stadt zu verschiedenen � emen erhoben. 
Professor Bernhard Heinzlmaier, der Leiter des 
Instituts, erläuterte im Rahmen der Pressekon-
ferenz die wesentlichen Eckpunkte der Studie. 
Die größten Sorgen der Menschen sind genera-
tionsübergreifend Teuerung, Angst vor Krieg, 
Infl ation, Kriminalität und Zuwanderung. „Das 
Leben am Land bietet Gemeinschaft, Sicherheit, 
Stabilität und Zusammenhalt. So zeigt sich etwa, 
dass das Sicherheitsgefühl in der Großstadt Wien 
deutlich schlechter als am Land ist“, erklärt 
Professor Heinzlmaier. 

Wohnen und Leben am Land wird hingegen 
immer attraktiver. Je älter die Menschen werden, 
desto größer wird der Wunsch nach dem Leben 
in ruhigeren, kleinen Gemeinden. 48 Prozent 
der 16- bis 20-Jährigen wollen in der Groß-
stadt leben, wohingegen nur mehr 24 Prozent 
der 26- bis 30-Jährigen diesen Wunsch hegen. 
Damit steigt auch die Sehnsucht nach dem Dorf. 
Traditionen, Heimat und Werte sind für junge 
Menschen wichtige � emen. Über 75 Prozent der 
Menschen sind stolz, Österreicher zu sein. „Die 
„gute alte Zeit“ wird für Jugendliche und junge 

GEMEINDEBUND PRÄSENTIERT KAMPAGNE: „AUF UNS KOMMT’S AN

Engagement in der Gemeinde 
zahlt sich aus

Das Ehrenamt ist der Kitt jeder 
Gemeinscha�  – ein aktives Vereinsleben 
macht eine Gemeinde erst lebenswert.“
Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl 
präsentierten die neue Kampagne des Gemeindebundes.
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Erwachsene ein Sehnsuchtsort, mit dem man die 
heute so dringend gesuchte Sicherheit und Sta-
bilität in Verbindung bringt“, so Heinzlmaier. Bei 
der Arbeit zählen vor allem gute Bezahlung, gutes 
Arbeitsklima und Sicherheit. Faktoren, die vor 
allem in Familienbetrieben zu fi nden sind. Die 
Familie steht für junge Erwachsene über allem.
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Eine Generationen-Studie zeigt: Ehrenamtliche Arbeit ist der Schlüssel für besseres 
Miteinander. Die Gemeindebund-Kampagne will Freiwillige in den Fokus rücken.

Österreich ist das Land der Freiwilligen: Fast 
die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger 
leistet in irgendeiner Form Freiwilligen-

arbeit. Mehr als 3,7 Millionen Menschen enga-
gieren sich in 125.000 Vereinen für ihr direktes 
Lebensumfeld. Ob Feuerwehr, Sportverein, Blas-
musik oder Kommunalpolitik: In allen 2.093 Ge-
meinden arbeiten Ehrenamtliche miteinander 
an der Zukunft ihrer Gemeinschaft vor Ort. Das 
Ehrenamt ist der Kitt jeder Gemeinschaft – ein 
aktives Vereinsleben macht eine Gemeinde erst 
lebenswert. Und diese Gemeinschaft gibt es vor 
allem im ländlichen Raum“, betont Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

Im Auftrag des Gemeindebundes hat das In-
stitut für Jugendkulturforschung die Meinungen 
und Einstellungen der Menschen am Land und 
in der Stadt zu verschiedenen � emen erhoben. 
Professor Bernhard Heinzlmaier, der Leiter des 
Instituts, erläuterte im Rahmen der Pressekon-
ferenz die wesentlichen Eckpunkte der Studie. 
Die größten Sorgen der Menschen sind genera-
tionsübergreifend Teuerung, Angst vor Krieg, 
Infl ation, Kriminalität und Zuwanderung. „Das 
Leben am Land bietet Gemeinschaft, Sicherheit, 
Stabilität und Zusammenhalt. So zeigt sich etwa, 
dass das Sicherheitsgefühl in der Großstadt Wien 
deutlich schlechter als am Land ist“, erklärt 
Professor Heinzlmaier. 

Wohnen und Leben am Land wird hingegen 
immer attraktiver. Je älter die Menschen werden, 
desto größer wird der Wunsch nach dem Leben 
in ruhigeren, kleinen Gemeinden. 48 Prozent 
der 16- bis 20-Jährigen wollen in der Groß-
stadt leben, wohingegen nur mehr 24 Prozent 
der 26- bis 30-Jährigen diesen Wunsch hegen. 
Damit steigt auch die Sehnsucht nach dem Dorf. 
Traditionen, Heimat und Werte sind für junge 
Menschen wichtige � emen. Über 75 Prozent der 
Menschen sind stolz, Österreicher zu sein. „Die 
„gute alte Zeit“ wird für Jugendliche und junge 

GEMEINDEBUND PRÄSENTIERT KAMPAGNE: „AUF UNS KOMMT’S AN

Engagement in der Gemeinde 
zahlt sich aus

Das Ehrenamt ist der Kitt jeder 
Gemeinscha�  – ein aktives Vereinsleben 
macht eine Gemeinde erst lebenswert.“
Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl 
präsentierten die neue Kampagne des Gemeindebundes.

KAMPAGNE

FO
TO

S 
//©

Er
ic

h 
M

ar
sc

hi
k

Erwachsene ein Sehnsuchtsort, mit dem man die 
heute so dringend gesuchte Sicherheit und Sta-
bilität in Verbindung bringt“, so Heinzlmaier. Bei 
der Arbeit zählen vor allem gute Bezahlung, gutes 
Arbeitsklima und Sicherheit. Faktoren, die vor 
allem in Familienbetrieben zu fi nden sind. Die 
Familie steht für junge Erwachsene über allem.

Quer über die Regionen sind Familie, Freizeit 
und Freunde besonders wichtige Faktoren. 
In Sachen Ehrenamt und Engagement sind 
die Österreicher Europameister. Der Anteil 
an ehrenamtlich engagierten Personen ist in 
Österreich doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. 
Hierzulande haben sich 71 Prozent der Menschen 
schon einmal persönlich und freiwillig für eine 
Sache engagiert. „Die Daten zeigen: Ehrenamt 
ist der Schlüssel zu einer besseren Welt. Mehr 
als 50 Prozent sind der Meinung, dass man sich 
ehrenamtlich engagieren soll, um die Welt zu 
verändern“, betont Heinzlmaier.

Der Österreichische Gemeindebund will in 
den kommenden Wochen und Monaten die 
Bedeutung von Ehrenamt und persönlichem 
Engagement für das Zusammenleben in den 
Regionen mit einer kommunalen Kampagne in 
den Mittelpunkt rücken. „Zusammenleben heißt 
vor allem Zusammenarbeiten und das tun un-
zählige Menschen tagtäglich in jeder Gemeinde 
in unserem Land. Jeder und jede leistet einen 
unglaublich wichtigen Beitrag für die Gemein-
schaft und damit für unsere Demokratie“, betont 
Gemeindebund-Präsident Riedl.

Neben den Landesverbänden des Gemeinde-
bundes unterstützen auch Bundesfeuerwehr-
verband, Rotes Kreuz, Blasmusik, Schülerunion 
sowie die Sportunion die Initiative „Auf uns 
kommt’s an. Engagement in der Gemeinde zahlt 
sich aus“. 

Mehr Infos zur Kampagne gibt es auf der Homepage des 
Gemeindebundes unter 
gemeindebund.at/engagement-zahlt-sich-aus/

Hier fi nden Sie als Download nicht nur die komplette 
Studie sowie Bildsujets für Ihre Gemeindezeitung als 
Gratis-Download, sondern auch eine Aufl istung möglicher 
Organisationen und Vereine, bei denen sich Jugendliche 
engagieren können . 
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Für welche der folgenden Anliegen kannst du dir vorstellen,
dich einzusetzen?

Zukunft des Ehrenamtes, ‚FH Wien 2022, 

Zukunft des Ehrenamtes, ‚FH Wien 2022, 

Haben Sie sich persönlich schon einmal freiwillig und unbezahlt für 
eine Sache engagiert und eine ehrenamtliche Tätigkeit übernommen?

„Echte Gemeinsamkeit gibt es nur im ländlichen Raum.“

EINZEL-ERGEBNISSE DER STUDIE

Ehrenamtliches Engagement in Österreich
Die Ergebnisse der Studie zeigen nicht nur auf, dass das dörfl iche Leben 
gegen Ende des dritten Lebensjahrzehnts immer interessanter wird. 
Sie zeigen auch, dass der überwiegende Teil der Menschen sich schon 
freiwillig engagiert hat. 

Tierschutz, Menschenrechte und Klimaschutz führen die Hitliste der 
freiwilligen  Betätigungsspektren an. Aber auch Hilfe für sozial schwache 
oder ältere Menschen sowie Personen mit Behinderung sind weit vorne. 
Mehr Gleichberechtigung ist ebenfalls ein emotionales � ema.
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BODENVERBRAUCH

Am 20. Juni 2023 hätte es so weit sein 
sollen: An diesem Tag hätte die „Boden-
strategie für Österreich“ beschlossen 
werden sollen. Doch es kam anders. 

TEXT // MATHIAS PICHLER

Kurz vor der Beschlussfassung gab der grüne 
Koalitionspartner überraschend bekannt, 
einer Strategie ohne ein verbindliches 

2,5-ha-Ziel die Zustimmung zu verweigern. Der 
Beschluss der Bodenstrategie durch die Öster-
reichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) ist 
damit vorerst geplatzt.

Die ÖROK arbeitete seit Herbst 2021 an einer 
Bodenstrategie. Im Rahmen dieser Arbeiten 
wurde – auch unter Beteiligung der „grünen“ 
Bundesressorts – intensiv über den künftigen 
Umgang mit der Ressource Boden diskutiert 
und verhandelt. Herausgekommen ist ein knapp 
60-seitiges Dokument, das vier generelle Ziele, 
17 einzelne Ziele und 44 Maßnahmen für eine 
substanzielle Reduktion der Flächeninanspruch-
nahme enthält. Zudem wurde im Zuge der 
Arbeiten an der Bodenstrategie ein neues Modell 
für die Erfassung der Flächeninanspruchnahme 
entwickelt und fachlich abgestimmt. In einer 
bisher nicht verfügbaren Genauigkeit liefert die-
ses Modell erstmals die Basis für ein österreich-
weit einheitliches Monitoring der Flächeninan-
spruchnahme. Es bezieht in integrativer Weise 
alle relevanten und regelmäßig aktualisierten 
öff entlichen Verwaltungsdaten von Bund und 

BODENSTRATEGIE FÜR ÖSTERREICH

Vorerst heißt es
„Bitte warten“ 

Ländern zur Bodenbedeckung und Landnutzung 
mit ein. 

Gegenstand der Verhandlungen in der ÖROK 
war ebenso das heikle � ema der quantitativen 
Zielwerte und Flächenkontingente. Mittels über-
örtlicher Schwellenwerte soll vorgeben werden, 
wie viel Bauland künftig maximal neu gewidmet 
werden darf. Ausgehend vom 2,5-ha-Ziel des 
Regierungsprogramms wurden darüber inten-
sive Gespräche geführt. Mangels einer für das 
gesamte Bundesgebiet einheitlichen Datenlage 
zum Bodenverbrauch war eine sachliche Dis-
kussion dazu jedoch vorerst nicht möglich. Erst 
die vom Umweltbundesamt aufgrund des neu 
entwickelten Modells zur Flächeninanspruch-
nahme erhobenen Daten bieten die Grundlage 
für diesbezügliche Verhandlungen. Derzeit ist das 
Umweltbundesamt noch mit den Erhebungen 
für eine vollständige Datenlage beschäftigt. Um 
dennoch innerhalb des gesetzten Zeitrahmens 
von einem Jahr eine Bodenstrategie vorlegen zu 
können, entschied sich die ÖROK daher, das 
� ema Zielwerte nach Vorliegen der weiteren 
vom Umweltbundesamt erhobenen Daten im 
Rahmen eines Aktionsplans erneut anzugehen. 
Diese Vorgangsweise wurde nunmehr bekannt-
lich vom grünen Koalitionspartner abgelehnt. 

Erst die vom Umwelt-
bundesamt aufgrund 
des neu entwickelten 
Modells zur Flächen-
inanspruchnahme er-
hobenen Daten bieten 
die Grundlage für 
diesbezügliche Ver-
handlungen. Derzeit 
ist das Umweltbun-
desamt noch mit den 
Erhebungen für eine 
vollständige Datenla-
ge beschä� igt.
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BODENVERBRAUCH

Am 20. Juni 2023 hätte es so weit sein 
sollen: An diesem Tag hätte die „Boden-
strategie für Österreich“ beschlossen 
werden sollen. Doch es kam anders. 

TEXT // MATHIAS PICHLER

Kurz vor der Beschlussfassung gab der grüne 
Koalitionspartner überraschend bekannt, 
einer Strategie ohne ein verbindliches 

2,5-ha-Ziel die Zustimmung zu verweigern. Der 
Beschluss der Bodenstrategie durch die Öster-
reichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) ist 
damit vorerst geplatzt.

Die ÖROK arbeitete seit Herbst 2021 an einer 
Bodenstrategie. Im Rahmen dieser Arbeiten 
wurde – auch unter Beteiligung der „grünen“ 
Bundesressorts – intensiv über den künftigen 
Umgang mit der Ressource Boden diskutiert 
und verhandelt. Herausgekommen ist ein knapp 
60-seitiges Dokument, das vier generelle Ziele, 
17 einzelne Ziele und 44 Maßnahmen für eine 
substanzielle Reduktion der Flächeninanspruch-
nahme enthält. Zudem wurde im Zuge der 
Arbeiten an der Bodenstrategie ein neues Modell 
für die Erfassung der Flächeninanspruchnahme 
entwickelt und fachlich abgestimmt. In einer 
bisher nicht verfügbaren Genauigkeit liefert die-
ses Modell erstmals die Basis für ein österreich-
weit einheitliches Monitoring der Flächeninan-
spruchnahme. Es bezieht in integrativer Weise 
alle relevanten und regelmäßig aktualisierten 
öff entlichen Verwaltungsdaten von Bund und 

BODENSTRATEGIE FÜR ÖSTERREICH

Vorerst heißt es
„Bitte warten“ 

Ländern zur Bodenbedeckung und Landnutzung 
mit ein. 

Gegenstand der Verhandlungen in der ÖROK 
war ebenso das heikle � ema der quantitativen 
Zielwerte und Flächenkontingente. Mittels über-
örtlicher Schwellenwerte soll vorgeben werden, 
wie viel Bauland künftig maximal neu gewidmet 
werden darf. Ausgehend vom 2,5-ha-Ziel des 
Regierungsprogramms wurden darüber inten-
sive Gespräche geführt. Mangels einer für das 
gesamte Bundesgebiet einheitlichen Datenlage 
zum Bodenverbrauch war eine sachliche Dis-
kussion dazu jedoch vorerst nicht möglich. Erst 
die vom Umweltbundesamt aufgrund des neu 
entwickelten Modells zur Flächeninanspruch-
nahme erhobenen Daten bieten die Grundlage 
für diesbezügliche Verhandlungen. Derzeit ist das 
Umweltbundesamt noch mit den Erhebungen 
für eine vollständige Datenlage beschäftigt. Um 
dennoch innerhalb des gesetzten Zeitrahmens 
von einem Jahr eine Bodenstrategie vorlegen zu 
können, entschied sich die ÖROK daher, das 
� ema Zielwerte nach Vorliegen der weiteren 
vom Umweltbundesamt erhobenen Daten im 
Rahmen eines Aktionsplans erneut anzugehen. 
Diese Vorgangsweise wurde nunmehr bekannt-
lich vom grünen Koalitionspartner abgelehnt. 

Erst die vom Umwelt-
bundesamt aufgrund 
des neu entwickelten 
Modells zur Flächen-
inanspruchnahme er-
hobenen Daten bieten 
die Grundlage für 
diesbezügliche Ver-
handlungen. Derzeit 
ist das Umweltbun-
desamt noch mit den 
Erhebungen für eine 
vollständige Datenla-
ge beschä� igt.
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BODENVERBRAUCH

Mangels einer 
für das gesamte 
Bundesgebiet 
einheitlichen 
Datenlage zum 
Bodenverbrauch 
war eine sach-
liche Diskus-
sion dazu je-
doch vorerst 
nicht möglich.“

Inanspruchnahme neuer Flächen nicht gehen. 
Ebenso wird es eines klaren Bekenntnisses aller 
Gebietskörperschaften hinsichtlich leistbaren 
Wohnens bedürfen. Schon jetzt droht aufgrund 
von Teuerung und steigenden Zinsen und der 
daraus resultierenden geringeren Bautätigkeit 
eine Wohnungsknappheit. Eine Restriktion 
der Flächen steht unweigerlich in einem Span-
nungsfeld zu leistbaren Wohnen. 

Weniger zur Verfügung stehende Flächen 
werden die Preise für Grundstücke und Immo-
bilien nach oben treiben. Die dann noch verfüg-
baren Flächen werden überdies stärker mit den 
verschiedenen Nutzungen konkurrieren. Neben 
Wohnen, Arbeit und Freizeit üben mittlerweile 
zusätzlich die erneuerbaren Energien Druck auf 
weitere Flächeninanspruchnahme aus. Ohne 
zusätzliche Flächen insbesondere für Photovol-
taik- und Windkraftanlagen wird die Energie-
wende andererseits nicht zu schaff en sein. 

Diese wenigen Beispiele lassen erahnen, mit 
welchen schwierigen Fragestellungen die neue 
Arbeitsgruppe konfrontiert sein wird. Soll das 
Pendel zum Beispiel mehr in Richtung leistbares 
Wohnen oder doch eher für die Flächenreduk-
tion ausschlagen? 

Der Österreichische Gemeindebund bekennt 
sich weiterhin zu einer notwendigen Redukti-
on der Flächeninanspruchnahme in Österreich. 
Entgegen der Kritiker wird es mit einer bloßen 
Zielwertfestlegung aber nicht getan sein. Zum 
einen müssen sich der Bund und die Länder ge-
meinsam mit den Gemeinden und Städte zu den 
mit Zielwerten und Flächenkontingenten ver-
bundenen Auswirkungen und Folgen bekennen. 

Dafür bedarf es eines gemeinsamen Schulter-
schlusses, wie mit den verschiedensten zu-
künftigen Entwicklungen – angefangen von der 
Bevölkerungszunahme bis hin zu den erneuer-
baren Energien – bei einer eingeschränkten 
Verfügbarkeit von Flächen künftig umgegangen 
werden soll. Zum anderen braucht es umsetz-
bare und gerechte Lösungen für das „Herunter-
brechen“ eines bundesweiten Zielwertes auf 
die Länder und Gemeinden. In den kommen-
den Verhandlungen wird es daher notwendig 
werden, realistische Zielwerte einzufordern, die 
für alle Gebietskörperschaften praktikabel und 
durchführbar sind. 

Denn am Ende des Tages werden die Gebiets-
körperschaften an den gesetzten Zielwerten 
gemessen werden. Und hier sollten sie sich trotz 
des Zeitdrucks nun keine Blöße geben. 

Als Ergebnis der Sitzung der ÖROK vom 
20. Juni 2023 soll deshalb nun in einer neuen Ar-
beitsgruppe, bestehend aus Vertretern von Bund 
und Ländern sowie Gemeinde- und Städtebund, 
das 2,5-ha-Ziel baldigst einer Klärung zugeführt 
werden. 

Ob und inwieweit diese Gespräche konstruk-
tiv verlaufen werden, wird wesentlich vom 
Vorliegen umfassender und vollständiger Daten 
zur Flächeninanspruchnahme abhängen. Eine 
einheitliche Datenlage für das gesamte Bun-
desgebiet stellt eine unabdingbare Voraus-
setzung dar. Mit dem im Rahmen der Arbeiten 
zur Bodenstrategie entwickelten neuen Mo-
dell wurden die Grundlagen dafür geschaff en. 
Bislang liegen die Daten zum Status quo der 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungen und 
Verkehr für das Jahr 2022 vor. Demnach beträgt 
die Flächeninanspruchnahme in Österreich im 
Jahr 2022 5.253 km2. Das entspricht rund sechs 
Prozent der Landesfl äche und 16 Prozent des 
Dauersiedlungsraums. Sie setzt sich zu einem 
Drittel aus Verkehrsfl ächen (1.719 km2) und zu 
zwei Dritteln aus Siedlungsfl ächen (3.534 km2) 
zusammen. Aber nicht nur die Flächeninan-
spruchnahme, sondern auch die Versiegelung 
ist von Interesse. Darunter ist die 100-Prozent-
Abdeckung des Bodens mit einer wasser- und 
luftundurchlässigen Schicht (z.B. Asphalt- oder 
Betonfl ächen) zu verstehen. Von der gesamten 
in Anspruch genommenen Fläche sind in Öster-
reich durchschnittlich rund 55 Prozent versie-
gelt, das sind 2.909 km2. Die Daten zur Flächen-
inanspruchnahme werden in diesem Jahr noch 
um Flächen für Freizeit- und Erholungszwecke 
sowie Ver- und Entsorgung und um die für 
Freifl ächen photovoltaik- sowie Windkraft-
anlagen genutzten Flächen ergänzt. Ebenso 
werden noch detaillierte Daten zur Versiegelung 
ermittelt. 

Eine Zielwertdebatte muss ferner die ver-
schiedenen Interessen und mögliche Zielkon-
fl ikte umfassend berücksichtigen. An dieser 
Stelle sei unter anderem auf die steigende 
Bevölkerungszahl hingewiesen. In den Jahren 
von 1960 bis 2023 stieg die Einwohnerzahl von 
7,05 Millionen auf 9,1 Millionen. Es ist nahe-
liegend, dass mehr Einwohner mehr Raum für 
Wohnen, Schule, Freizeit, Arbeit etc. benötigen. 
Wenn auch der Bedarf an zusätzlichem Raum 
beispielsweise über leer stehende Flächen, 
Brachfl ächen oder über Verdichtungsmaß-
nahmen gedeckt werden soll, wird es ohne die 
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„Mit starken Kommunen Zukunft gestalten“ – unter diesem Motto fand 
am 15. und 16. Juni die Jahreskonferenz des deutschen „Netzwerks Junge 
Bürgermeister:innen“ statt. Auch eine zehnköpfi ge Delegation österrei-
chischer Jungbürgermeister:innen reiste aus diesem Anlass nach Berlin, 
um die guten Beziehungen zu den deutschen Kollegen weiter zu vertiefen. 

TEXT // KATHRIN WILDPERT

Vorab bot allerdings zunächst Botschafter 
Dr. Michael Linhart an, die Delegation in 
der österreichischen Botschaft in Berlin 

willkommen zu heißen. Nach einer persönlichen 
Führung durch die Räumlichkeiten folgte ein 
informeller Austausch mit Botschafter Linhart 
sowie auch Finanzminister Magnus Brunner, der 
sich zwischen Terminen ebenfalls Zeit für ein 
Kennenlernen mit den Jungbürgermeister:innen 
nahm.

Im Rahmen der Jahreskonferenz konnten die 
jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
ihre Fragen, Kritikpunkte und Ideen direkt an 
Vertreter der deutschen Bundesregierung rich-
ten, so beispielsweise an Staatssekretär Stefan 
Wenzel. Daneben fanden diverse Impulsreferate 
und Diskussionsrunden statt, wobei unter an-
derem auch Bernadette Geieregger, Bürgermeis-
terin von Kaltenleutgeben in Niederösterreich, 
Grußworte an ihre deutschen Kollegen richtete. 
Dabei verwies sie unter anderem auf das öster-
reichische Jungbürgermeisternetzwerk, das sich 
über die letzten Jahre entwickelt hat und dessen 
zweite Konferenz im kommenden Oktober statt-
fi nden wird. Anders als das deutsche Netzwerk 
sind die österreichischen Jungbürgermeister 
in den Österreichischen Gemeindebund als 
kommunalen Spitzenverband integriert, was auf 
österreichischer Seite klar als Vorteil wahrge-
nommen wird. 

Inhaltlich wurden zunächst Grundsatzfragen 
thematisiert: von der Entwicklung und Bewah-

JUNGBÜRGERMEISTER:INNEN BESUCHEN DEUTSCHE KOLLEGEN

Einblick, Austausch 
und Vernetzung

rung unserer Demokratie über Frauen in der 
Kommunalpolitik bis hin zu der Frage, wie eine 
Kommune im Jahr 2030 aussehen sollte. Kon-
kreter wurde es im Bereich der kommunalen 
Wärmeplanung, die für die deutschen Bürger-
meister:innen aktuell eines der drängendsten 
� emen darstellt. Auf Basis eines bundesrecht-
lichen Wärmeplanungsgesetzes, das aktuell ver-
handelt wird, sollen die deutschen Kommunen 
verpfl ichtet werden, eine Bestandsaufnahme 
ihrer Energieversorgungsnetze durchzuführen 
und verbindliche Pläne für die künftige Wärme-
versorgung zu erstellen. Die Jungbürgermeis-
ter:innen forderten in diesem Zusammenhang 
vor allem Planungssicherheit, praxisgerechte 
Umsetzungsfristen sowie eine gerechte Vertei-
lung der dazugehörigen Fördermittel. 

Rund um das offi  zielle Programm bot die 
Jahreskonferenz erwartungsgemäß auch zahlrei-
che Möglichkeiten für informelle Diskussionen, 
fachlichen Austausch und Vernetzung. Dabei 
zeigte sich einmal mehr, dass trotz der maßgeb-
lichen strukturellen Unterschiede die Heraus-
forderungen – gerade auch für Jungbürgermeis-
ter:innen – fast deckungsgleich sind. 

Die Jungbür-
germeister:innen 
forderten im 
Zusammenhang 
mit Energie- und 
Wärmeversor-
gung vor allem 
Planungssi-
cherheit, pra-
xisgerechte 
Umsetzungs-
fristen sowie 
eine gerechte 
Verteilung der 
dazugehörigen 
Fördermittel.“

EUROPA

MAG. KATHRIN WILDPERT IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT & INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

Rund um das o�  zielle Programm bot die Jahreskonferenz erwar-
tungsgemäß auch zahlreiche Möglichkeiten für informelle Diskus-
sionen, fachlichen Austausch und Vernetzung sowie ein kleines 
Sightseeing-Programm (Bild oben). 

Bild unten: Die Delegation bestand aus Bgm. Walter Lazelsberger 
(Gemeinde St. Marien in OÖ), Bgm. Reka Fekete (Gemeinde Au am 
Leithaberge in NÖ), Botscha� er Dr. Michael Linhart, Bgm. Thomas 
Walter Altof (Gemeinde Pucking in OÖ), Bgm. Bernadette Geier-
egger (Gemeinde Kaltenleutgeben in NÖ), Bgm. Simon Tschann 
(Gemeinde Bludenz), Finanzminister Dr. Magnus Brunner, 
Bgm. Thomas Mai (Gemeinde Münster in Tirol), Bgm. Michael 
Strasser (Gemeinde Haidershofen in NÖ), Bgm. Christoph Bauer 
(Gemeinde Neusti�  im Mühlkreis), Bgm. Michael Wurmetzberger 
(Gemeinde Kaumberg in NÖ) und Bgm. Hannes Humer (Gemeinde 
Eschenau im Hausruckkreis in OÖ).

EUROPA

WIEDERHERSTELLUNGSVERORDNUNG

Nachdem die Europäische Volkspartei (EVP) auf ihrem 
Parteitag Mitte Mai klarstellte, die Wiederherstellungs-
verordnung nicht zu unterstützen, zog sie sich Ende Mai 
von den Verhandlungen im EU-Parlament zurück.
Die Wiederherstellungsverordnung hat nicht nur große Aus-
wirkungen auf Land- und Forstwirtschaft, sondern auch auf 
Städte und Gemeinden. Die Vorschläge der  EU- Kommis sion 
sind unausgegoren und nicht praxistauglich, im Rat wird 
jedoch weiterverhandelt und an einem umsetzbaren Kom-
promiss gefeilt. Für Städte und Gemeinden ist Dreh- und 
Angelpunkt die Defi nition der städtischen Ökosysteme, wo 
Wiederherstellungsmaßnahmen (Baumüberschirmung, 
Zuwachs an Grünfl äche) zu setzen sind. Im Rat will man 
den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Auswahl der 
betroff enen Städte und Gemeinden geben, Raumordnung 
und Flächenwidmung sollen bei der Bestandserhebung be-
rücksichtigt werden.

Ziel ist es, in Kürze zu einer allgemeinen Ausrichtung zu 
kommen, das heißt, eine vorläufi ge Einigung unter den Mit-
gliedstaaten zu erzielen.

Im EU-Parlament, dem Co-Gesetzgeber, sind die städti-
schen Ökosysteme jedoch ein Nebenschauplatz. Das Haupt-
augenmerk liegt auf den Bestimmungen zur Wiederherstel-
lung land- und forstwirtschaftlicher Ökosysteme und auf 
dem Verschlechterungsverbot, die  Landwirtschaftslobby ist 
ähnlich stark wie Naturschutz-NGOs. Der spanische S&D-
Berichterstatter geht äußerst ambitioniert vor und wird von 
Renew, Grünen und Linken weitgehend unterstützt.

Durch den Verhandlungsausstieg der EVP wird sich der 
Mitte Juni zur Abstimmung vorzulegende Text also eher am 
Kommissionsvorschlag orientieren bzw. diesen verschärfen.

Das Dossier ist komplex. Denn der mitberatende Land-
wirtschaftsausschuss empfi ehlt dem Umweltausschuss die 
Ablehnung der Wiederherstellungsverordnung, dies wurde 
immerhin von viereinhalb Fraktionen unterstützt.

Die Frage ist daher, wie sich der Umweltausschuss posi-
tioniert, um eine Mehrheit im Plenum zu erzielen. Knapp 
wird es bestimmt, von einer durchgehenden Fraktions-
disziplin ist bei diesem � ema nicht auszugehen. Sollte das 
Parlament die Verordnung ablehnen, kann nicht weiterver-
handelt werden und die Kommission müsste einen neuen 
Vorschlag vorlegen. Gibt es eine Mehrheit, müssen sich Rat 
und Parlament in den anschließenden Trilogverhandlungen 
aufeinander zubewegen. 

QUELLENANGABE: Österreichischer Gemeindebund, Europa Aktuell  4/2023
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am 15. und 16. Juni die Jahreskonferenz des deutschen „Netzwerks Junge 
Bürgermeister:innen“ statt. Auch eine zehnköpfi ge Delegation österrei-
chischer Jungbürgermeister:innen reiste aus diesem Anlass nach Berlin, 
um die guten Beziehungen zu den deutschen Kollegen weiter zu vertiefen. 

TEXT // KATHRIN WILDPERT

Vorab bot allerdings zunächst Botschafter 
Dr. Michael Linhart an, die Delegation in 
der österreichischen Botschaft in Berlin 

willkommen zu heißen. Nach einer persönlichen 
Führung durch die Räumlichkeiten folgte ein 
informeller Austausch mit Botschafter Linhart 
sowie auch Finanzminister Magnus Brunner, der 
sich zwischen Terminen ebenfalls Zeit für ein 
Kennenlernen mit den Jungbürgermeister:innen 
nahm.

Im Rahmen der Jahreskonferenz konnten die 
jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
ihre Fragen, Kritikpunkte und Ideen direkt an 
Vertreter der deutschen Bundesregierung rich-
ten, so beispielsweise an Staatssekretär Stefan 
Wenzel. Daneben fanden diverse Impulsreferate 
und Diskussionsrunden statt, wobei unter an-
derem auch Bernadette Geieregger, Bürgermeis-
terin von Kaltenleutgeben in Niederösterreich, 
Grußworte an ihre deutschen Kollegen richtete. 
Dabei verwies sie unter anderem auf das öster-
reichische Jungbürgermeisternetzwerk, das sich 
über die letzten Jahre entwickelt hat und dessen 
zweite Konferenz im kommenden Oktober statt-
fi nden wird. Anders als das deutsche Netzwerk 
sind die österreichischen Jungbürgermeister 
in den Österreichischen Gemeindebund als 
kommunalen Spitzenverband integriert, was auf 
österreichischer Seite klar als Vorteil wahrge-
nommen wird. 

Inhaltlich wurden zunächst Grundsatzfragen 
thematisiert: von der Entwicklung und Bewah-
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rung unserer Demokratie über Frauen in der 
Kommunalpolitik bis hin zu der Frage, wie eine 
Kommune im Jahr 2030 aussehen sollte. Kon-
kreter wurde es im Bereich der kommunalen 
Wärmeplanung, die für die deutschen Bürger-
meister:innen aktuell eines der drängendsten 
� emen darstellt. Auf Basis eines bundesrecht-
lichen Wärmeplanungsgesetzes, das aktuell ver-
handelt wird, sollen die deutschen Kommunen 
verpfl ichtet werden, eine Bestandsaufnahme 
ihrer Energieversorgungsnetze durchzuführen 
und verbindliche Pläne für die künftige Wärme-
versorgung zu erstellen. Die Jungbürgermeis-
ter:innen forderten in diesem Zusammenhang 
vor allem Planungssicherheit, praxisgerechte 
Umsetzungsfristen sowie eine gerechte Vertei-
lung der dazugehörigen Fördermittel. 

Rund um das offi  zielle Programm bot die 
Jahreskonferenz erwartungsgemäß auch zahlrei-
che Möglichkeiten für informelle Diskussionen, 
fachlichen Austausch und Vernetzung. Dabei 
zeigte sich einmal mehr, dass trotz der maßgeb-
lichen strukturellen Unterschiede die Heraus-
forderungen – gerade auch für Jungbürgermeis-
ter:innen – fast deckungsgleich sind. 

Die Jungbür-
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Rund um das o�  zielle Programm bot die Jahreskonferenz erwar-
tungsgemäß auch zahlreiche Möglichkeiten für informelle Diskus-
sionen, fachlichen Austausch und Vernetzung sowie ein kleines 
Sightseeing-Programm (Bild oben). 

Bild unten: Die Delegation bestand aus Bgm. Walter Lazelsberger 
(Gemeinde St. Marien in OÖ), Bgm. Reka Fekete (Gemeinde Au am 
Leithaberge in NÖ), Botscha� er Dr. Michael Linhart, Bgm. Thomas 
Walter Altof (Gemeinde Pucking in OÖ), Bgm. Bernadette Geier-
egger (Gemeinde Kaltenleutgeben in NÖ), Bgm. Simon Tschann 
(Gemeinde Bludenz), Finanzminister Dr. Magnus Brunner, 
Bgm. Thomas Mai (Gemeinde Münster in Tirol), Bgm. Michael 
Strasser (Gemeinde Haidershofen in NÖ), Bgm. Christoph Bauer 
(Gemeinde Neusti�  im Mühlkreis), Bgm. Michael Wurmetzberger 
(Gemeinde Kaumberg in NÖ) und Bgm. Hannes Humer (Gemeinde 
Eschenau im Hausruckkreis in OÖ).
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Nachdem die Europäische Volkspartei (EVP) auf ihrem 
Parteitag Mitte Mai klarstellte, die Wiederherstellungs-
verordnung nicht zu unterstützen, zog sie sich Ende Mai 
von den Verhandlungen im EU-Parlament zurück.
Die Wiederherstellungsverordnung hat nicht nur große Aus-
wirkungen auf Land- und Forstwirtschaft, sondern auch auf 
Städte und Gemeinden. Die Vorschläge der  EU- Kommis sion 
sind unausgegoren und nicht praxistauglich, im Rat wird 
jedoch weiterverhandelt und an einem umsetzbaren Kom-
promiss gefeilt. Für Städte und Gemeinden ist Dreh- und 
Angelpunkt die Defi nition der städtischen Ökosysteme, wo 
Wiederherstellungsmaßnahmen (Baumüberschirmung, 
Zuwachs an Grünfl äche) zu setzen sind. Im Rat will man 
den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Auswahl der 
betroff enen Städte und Gemeinden geben, Raumordnung 
und Flächenwidmung sollen bei der Bestandserhebung be-
rücksichtigt werden.

Ziel ist es, in Kürze zu einer allgemeinen Ausrichtung zu 
kommen, das heißt, eine vorläufi ge Einigung unter den Mit-
gliedstaaten zu erzielen.

Im EU-Parlament, dem Co-Gesetzgeber, sind die städti-
schen Ökosysteme jedoch ein Nebenschauplatz. Das Haupt-
augenmerk liegt auf den Bestimmungen zur Wiederherstel-
lung land- und forstwirtschaftlicher Ökosysteme und auf 
dem Verschlechterungsverbot, die  Landwirtschaftslobby ist 
ähnlich stark wie Naturschutz-NGOs. Der spanische S&D-
Berichterstatter geht äußerst ambitioniert vor und wird von 
Renew, Grünen und Linken weitgehend unterstützt.

Durch den Verhandlungsausstieg der EVP wird sich der 
Mitte Juni zur Abstimmung vorzulegende Text also eher am 
Kommissionsvorschlag orientieren bzw. diesen verschärfen.

Das Dossier ist komplex. Denn der mitberatende Land-
wirtschaftsausschuss empfi ehlt dem Umweltausschuss die 
Ablehnung der Wiederherstellungsverordnung, dies wurde 
immerhin von viereinhalb Fraktionen unterstützt.

Die Frage ist daher, wie sich der Umweltausschuss posi-
tioniert, um eine Mehrheit im Plenum zu erzielen. Knapp 
wird es bestimmt, von einer durchgehenden Fraktions-
disziplin ist bei diesem � ema nicht auszugehen. Sollte das 
Parlament die Verordnung ablehnen, kann nicht weiterver-
handelt werden und die Kommission müsste einen neuen 
Vorschlag vorlegen. Gibt es eine Mehrheit, müssen sich Rat 
und Parlament in den anschließenden Trilogverhandlungen 
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Vieles – aber eben nicht alles – hat auf einer Müllinsel seinen Platz. So könnte man in wenigen Worten 
die jüngste Entscheidung des VwGH vom 23.2.2023, Zl. Ra 2021/05/0063-7, zusammenfassen, der die 
Verhängung einer Verwaltungsstrafe gegen eine Frau, die hinter mehreren Müllcontainern einen alten 
Autokindersitz deponierte, bestätigt hat.

TEXT // MARTIN HUBER

D ie Bezirkshauptmannschaft Murtal verhäng-
te im Oktober 2020 eine Verwaltungsstrafe 
in der Höhe von 225 Euro über eine Steire-

rin, die im Bereich einer Müllinsel direkt hinter 
den Müllcontainern einen Autokindersitz und ein 
Dampfbügeleisen abgelagert haben soll. Rechts-
grundlage der Strafe: § 79 Abs. 2 Z 3 iVm § 15 Abs. 3 
Z 1 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002). 

Die Frau bestätigte im Verfahren, dass sie den 
Kindersitz, den ihr jemand vor die Tür gestellt 
habe, zur Müllinsel gebracht habe, und entschul-
digte sich für ihr Verhalten – das Dampfbügel-
eisen stamme nicht von ihr. Sie erhob gegen die 
Verwaltungsstrafe Beschwerde an das Landesver-
waltungsgericht Steiermark, zunächst sogar mit 
Erfolg: Das Landesverwaltungsgericht behob das 
Straferkenntnis der BH.

Als Begründung führte das LVwG aus, dass 
gemäß § 15 Abs. 3 AWG 2002 Abfälle zwar außer-
halb von hiefür genehmigten Anlagen oder für 
die Sammlung oder Behandlung vorgesehenen 
geeigneten Orten nicht gesammelt, gelagert oder 
behandelt werden dürften, eine „Müllinsel“ stelle 
aber einen für die Sammlung oder Behandlung 
geeigneten Ort dar. Dadurch, dass die BH ver-
absäumt habe, festzustellen, weshalb gerade die 
gegenständliche Müllinsel nicht als geeigneter Ort 
im Sinne des Gesetzes verwendet werden könne, 
habe die Bezirkshauptmannschaft ihre Entschei-
dung mit Rechtswidrigkeit belastet.

Gegen die Aufhebung des Strafbescheides 
wurde eine außerordentliche Amtsrevision an 
den VwGH erhoben. Begründet wurde diese da-
mit, dass keine Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichtshofs zur Frage vorliegt, ob eine Lagerung 
von nicht gefährlichen Abfällen im Bereich von 
„Müllsammelinseln“ außerhalb der aufgestellten 
Container eine Lagerung an einem geeigneten Ort 
gemäß § 15 Abs. 3 Z 2 AWG 2002 darstellt. 

Der VwGH hat dem Revisionsersuchen stattge-

VWGH BESTÄTIGT STRAFE GEGEN „MÜLLSÜNDERIN“

Alter Autokindersitz 
führt zu Verwaltungsstrafe

geben und die Entscheidung des LVwG inhaltlich 
sowie aus formalen Gründen (fehlende Entschei-
dung in der Sache selbst) aufgehoben.

Abfall gehört in die Container und nicht da-
neben.  In seiner Entscheidung hat der VwGH 
zunächst klargestellt, dass der neben einem Con-
tainer abgestellte Autokindersitz unabhängig von 
seinem Zustand aus rechtlicher Sicht als Abfall 
zu qualifi zieren ist (vgl. zu diesem Begriff  VwGH 
28.5.2019, Ro 2018/05/0019). Die Auff assung des 
Landesverwaltungsgerichts, wonach Müllsam-
melinseln grundsätzlich „geeignete Orte“ für die 
Sammlung von Abfällen wären – auch wenn der 
Abfall nicht in die dort bereitgestellten Container 
eingebracht wird –, triff t so nicht zu. Das Höchst-
gericht betont ausdrücklich, dass das Abstellen 
von Abfällen neben einem Container den Zielen 
und Grundsätzen des AWG widerspricht. Dadurch 
wird die Abholung, aber auch die weitere Ver-
wertung des Abfalls erschwert - auch dadurch, 
dass die wetterungeschützte Ablagerung die 
(durch das AWG 2002 grundsätzlich gewollte) 
Wiederverwertbarkeit von Gegenständen zusätz-
lich erschwert.

Gute Absicht schützt nicht vor Verwaltungsstra-
fe. Dass neben einen Container gestellte  Abfälle 
vielleicht von jemand anderem genommen 
und weiterverwendet werden können, ist laut 
Rechtsansicht des VwGH kein Argument für die 
Zulässigkeit des Danebenstellens - vielmehr 
müssten bzw. könnten derartige, noch „brauch-
bare“ Abfälle in dafür vorgesehenen Sammelzen-
tren (Re-Use), in Second-Hand-Geschäften oder 
auf Flohmärkten und nicht zuletzt über diverse 
Internetplattformen einer weiteren Verwertung 
zugeführt werden. 

Das Entsorgen neben den Containern der 
„Müllinsel“ ist dafür jedenfalls nicht der richtige 
Ort, so die klare Botschaft des VwGH. 

Die unsachgemäße 
Entsorgung eines Kin-
dersitzes im Bereich 
einer Müllinsel führte 
zu einer Verwaltungs-
strafe, die der VwGH 
nun bestätigte.

ABFALL UND RECHT
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Österreich unter Beobachtung
Österreich hat die Revision 
der Umgebungslärmrichtli-
nie aus dem Jahr 2020 nicht 
fristgerecht umgesetzt und 
befi ndet sich nun in der 
zweiten Stufe eines EU-Ver-
tragsverletzungsverfahrens.  
Die 2020 in Kraft getretene 
Revision der Umgebungs-
lärmrichtlinie betriff t vor 
allem Anpassungen an den 

technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt, etwa 
durch neue Bewertungs-
methoden für Lärmindizes. 
Österreich hat jetzt bis Au-
gust Zeit, auf das Schreiben 
der Kommission zu reagie-
ren, andernfalls könnte 
Klage erhoben werden.

QUELLE // Österreichischer Gemeindebund, 
Europa Aktuell 4/2023

Zukun� sumfrage des AdR
Zum bereits dritten Mal 
führt IPSOS im Au� rag 
des AdR eine Umfrage 
unter Lokal- und Regional-
politikern zur Rolle der 
Gemeinden und Regionen 
in der EU durch. Maßgeblich 
geht es darin um EU-För-
derungen zur Krisenbewäl-
tigung, Ukraine-Hilfe und 
Mitsprachemöglichkeiten. 
Die Online-Umfrage lässt 
sich in rund zehn Minuten 
abschließen und befasst 
sich im ersten Teil damit, ob 
und wie EU-Förderungen 
etwa aus der Regionalpolitik 
oder Next Generation EU auf 
lokaler Ebene ankommen 
und welche Umwelt- und 
 Klimaschutzmaßnahmen in 
Vorwegnahme der Green-
Deal-Gesetzgebung von 

Gemeinden und Regionen 
bereits gesetzt wurden. Ein 
weiterer Fragenkomplex be-
fasst sich mit den EU-Wah-
len sowie Einfl ussnahme 
und Mitsprachemöglich-
keiten lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften in 
Brüssel und Straßburg. 

Hier geht’s zur Umfrage: 
https://eusurveys.
ipsosinteractive.com/
mriweb/mriweb.dll
Die Auswertung wird im 
Rahmen der Europäischen 
Woche der Städte und Regio-
nen im Oktober präsentiert.
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NEUE STUDIE SAGT:

Mehr Kassenärzte 
durch mehr Hausapotheken

Um den Mangel an 
niedergelassenen 
Ärzten, insbesondere im 

ländlichen Raum, zu mindern, 
ging das Gesundheitsminis-
terium zuletzt mit einem 
umstrittenen Vorschlag an 
die Ö� entlichkeit. Demnach 
könnten die Einnahmen aus 
einer einzuführenden Vermö-
genssteuer genutzt werden, 
um 400 zusätzliche Kassen-
ärzte im ambulanten Bereich 
zu fi nanzieren. Aktuell sind 
österreichweit 300 Kassen-
stellen unbesetzt. 

Doch mit einem leichteren 
Zugang zu ärztlichen Haus-
apotheken könnte das Ziel 

ebenso erreicht werden. Das 
zeigt eine aktuelle Studie des 
Beraternetzwerks Kreutzer 
Fischer & Partner. Dessen 
Berechnungen zeigen, dass 
durch den skizzierten Ausbau 

der ärztlichen Hausapotheken 
die Anzahl der niedergelasse-
nen Ärzte mit Kassenvertrag 
um rund 400 Praxen steigen 
würde, nicht zuletzt, weil die 
Übernahme einer Kassenstelle 

dadurch deutlich attraktiver 
wird. Auch für die ö� entli-
chen Apotheken wäre der 
Studie zufolge ein Ausbau der 
ärztlichen Hausapotheken um 
570 Standorte ökonomisch 
verkra� bar – ein Gewinn für 
alle also.

KONTAKT & INFOS
Österreichische Ärztekammer
Weihburggasse 10–12
1010 Wien
www.aerztekammer.at

Ein Ausbau der 
ärztlichen Haus-
apotheken würde 
400 zusätzliche 
Kassenärzte brin-
gen und so die 
größten Probleme 
auf einen Schlag 
lindern.
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nie aus dem Jahr 2020 nicht 
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zweiten Stufe eines EU-Ver-
tragsverletzungsverfahrens.  
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lärmrichtlinie betriff t vor 
allem Anpassungen an den 

technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt, etwa 
durch neue Bewertungs-
methoden für Lärmindizes. 
Österreich hat jetzt bis Au-
gust Zeit, auf das Schreiben 
der Kommission zu reagie-
ren, andernfalls könnte 
Klage erhoben werden.

QUELLE // Österreichischer Gemeindebund, 
Europa Aktuell 4/2023
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des AdR eine Umfrage 
unter Lokal- und Regional-
politikern zur Rolle der 
Gemeinden und Regionen 
in der EU durch. Maßgeblich 
geht es darin um EU-För-
derungen zur Krisenbewäl-
tigung, Ukraine-Hilfe und 
Mitsprachemöglichkeiten. 
Die Online-Umfrage lässt 
sich in rund zehn Minuten 
abschließen und befasst 
sich im ersten Teil damit, ob 
und wie EU-Förderungen 
etwa aus der Regionalpolitik 
oder Next Generation EU auf 
lokaler Ebene ankommen 
und welche Umwelt- und 
 Klimaschutzmaßnahmen in 
Vorwegnahme der Green-
Deal-Gesetzgebung von 

Gemeinden und Regionen 
bereits gesetzt wurden. Ein 
weiterer Fragenkomplex be-
fasst sich mit den EU-Wah-
len sowie Einfl ussnahme 
und Mitsprachemöglich-
keiten lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften in 
Brüssel und Straßburg. 

Hier geht’s zur Umfrage: 
https://eusurveys.
ipsosinteractive.com/
mriweb/mriweb.dll
Die Auswertung wird im 
Rahmen der Europäischen 
Woche der Städte und Regio-
nen im Oktober präsentiert.
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Es gibt einige gute Gründe, warum die ö� entliche 
Apotheke der ärztlichen Hausapotheke weit 
überlegen ist.

E twa 6.800 Apotheke-
rinnen und Apotheker 
in 1.400  Apotheken 
sorgen in ganz 
Österreich für eine 

lückenlose und vor allem 
wohnortnahe Arzneimittelver-
sorgung. Für jede Gemeinde 
ist eine Apotheke ein großer 
Gewinn, denn sie ist Gesund-
heitspartner und Nahversor-
ger, wovon ländliche Regionen 
im Besonderen profi tieren. So 
fungieren manche Apotheken 
beispielsweise auch als Post- 
und Bankpartner. Darüber 
hinaus scha� en Apotheken lo-
kale Arbeitsplätze und kurbeln 
den Ausbau der regionalen 
Infrastruktur an. 

Versorgungsau� rag wird 
ernst genommen. Die wohn-
ortnahe und persönliche Ver-
sorgung der Bevölkerung mit 
Arzneimitteln, einer breiten 
Palette an Gesundheitspro-
dukten, Gesundheitsberatung 
und diversen gesundheitlichen 
Dienstleistungen wie etwa 

COVID-19-Tests erfolgt fl ächen-
deckend, auch an Feiertagen 
und am Wochenende. Urlaubs- 
oder sonstige Schließzeiten 
gibt es in Österreich bei 
ö� entlichen Apotheken keine. 
Generell lässt sich sagen: Die 
ö� entliche Apotheke stellt 
eine unverzichtbare Säule des 
heimischen Gesundheitssys-
tems dar.

Nahezu 100 Prozent der 
Menschen in Österreich 
können die nächste Apotheke 
innerhalb von zehn Minuten 
erreichen. In einigen, zumeist 
abgelegenen Regionen gibt 
es statt einer vollwertigen 
Apotheke sogenannte ärztli-
che Hausapotheken, die von 
Ärzten betrieben werden. Eine 
derartige „Notabgabestelle“ 
ist natürlich kein adäquater 
Ersatz für eine ö� entliche 
Apotheke. Denn während die 
ärztliche Hausapotheke in 
der Regel höchstens 20 Stun-
den pro Woche geö� net hat, 
sind die Ö� nungszeiten der 
ö� entlichen Apotheke mindes-

tens doppelt so lang. Und im 
Unterschied zur vollwertigen 
Apotheke bleibt die ärztliche 
Medikamentenabgabestelle 
rund sieben Wochen im Jahr 
geschlossen. Dazu kommt: 
Wochenend- und Feiertags-
dienste werden de facto nur 
von den ö� entlichen Apothe-
ken versehen. 

Ärztliche Hausapotheke mit 
vielen Nachteilen. In einer 
ö� entlichen Apotheke lagern 
im Schnitt rund 18.500 Arz-
neimittelpackungen. Im 
Gegensatz dazu verfügt eine 
ärztliche Hausapotheke 
lediglich über 150 bis 200 Prä-
parate. Nicht zu vergessen: 
Werden Medikamente beim 
Arzt abgegeben, so durch-
bricht dies das sogenannte 
„Vier-Augen-Prinzip“. Es besagt, 
dass die Apothekerin bzw. 
der Apotheker beim Einlösen 
des vom Arzt ausgestellten 
Rezepts dieses nochmals 
kontrolliert und die Patientin 
bzw. den Patienten über die 

Einnahmemodalitäten sowie 
über etwaige Wechsel- oder 
Nebenwirkungen informiert. 
Die weitgehende Trennung der 
ärztlichen Tätigkeit von der 
Arzneimittelabgabe existiert 
international als Standard und 
ist zur Vermeidung potenziel-
ler Interessenkonfl ikte uner-
lässlich. Internationale Studien 
weisen darauf hin, dass es 
zu einer Mehrverschreibung 
kommt, wenn Arzneimittel-
verschreibung und -abgabe in 
einer Hand liegen, was zusätz-
liche Kosten für das Gesund-
heitssystem bedeutet. Außer-
dem wirkt sich die Beratung 
durch eine Apothekerin, einen 
Apotheker nach der ärztlichen 
Konsultation nachweislich 
positiv auf die Therapietreue 
aus – das bedeutet weniger 
Arzneimittelzwischenfälle und 
bessere Behandlungserfolge. 

Zudem verfügt jede Apo-
theke über ein hochwertiges 
Labor, in dem Apothekerinnen 
und Apotheker bestimmte 
Medikamente individuell für 

ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER

Arzneimittel 
gehören in 
die Apotheke
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die Patientinnen und Patien-
ten selbst herstellen können. 
Das hil� , Lieferengpässe bei 
Medikamenten abzufedern. 
Eine derartige individuelle 
und qualitativ hochwertige 
Versorgungsleistung ist in 
einer ärztlichen Hausapotheke 
unmöglich. 

All dies zeigt: Arzneimittel 
gehören in die Hände von 
Apothekerinnen und Apothe-

kern. Die persönliche Beratung 
und Medikamentenabgabe 
sind zeitintensiv und komplex. 
Ärzte sind keine Arzneimittel-
spezialisten. Die bereits sehr 
knappe ärztliche Behand-
lungszeit sollte nicht noch 
weiter verkürzt werden, indem 
eine eigentlich berufsfremde 
Tätigkeit, nämlich die Abgabe 
von Arzneimitteln, ausgeübt 
wird.

MEHR INFOS 
Österreichische Apothekerkammer

Spitalgasse 31, 1090 Wien
Tel.: +43 1 404 14-100
Mail: info@apothekerkammer.at

Web: www.apothekerkammer.at

Rund 500.000 Personen pro Tag besuchen in Österreich eine 
Apotheke. Das hat gute Gründe.

44 // KOMMUNAL   07C/2023



die Patientinnen und Patien-
ten selbst herstellen können. 
Das hil� , Lieferengpässe bei 
Medikamenten abzufedern. 
Eine derartige individuelle 
und qualitativ hochwertige 
Versorgungsleistung ist in 
einer ärztlichen Hausapotheke 
unmöglich. 

All dies zeigt: Arzneimittel 
gehören in die Hände von 
Apothekerinnen und Apothe-

kern. Die persönliche Beratung 
und Medikamentenabgabe 
sind zeitintensiv und komplex. 
Ärzte sind keine Arzneimittel-
spezialisten. Die bereits sehr 
knappe ärztliche Behand-
lungszeit sollte nicht noch 
weiter verkürzt werden, indem 
eine eigentlich berufsfremde 
Tätigkeit, nämlich die Abgabe 
von Arzneimitteln, ausgeübt 
wird.

MEHR INFOS 
Österreichische Apothekerkammer

Spitalgasse 31, 1090 Wien
Tel.: +43 1 404 14-100
Mail: info@apothekerkammer.at

Web: www.apothekerkammer.at

Rund 500.000 Personen pro Tag besuchen in Österreich eine 
Apotheke. Das hat gute Gründe.

KOMMUNAL   07C/2023 // 45

GESTALTEN & ARBEITEN

Telefon: 05 04 1000     www.akv.at

INSOLVENZVERTRETUNG
FORDERUNGSMANAGEMENT

    WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE
                           TREUHAND
                        BERATUNG

Auf Kompetenz Vertrauen…

AKV-INS_105x280_RZ.indd   1AKV-INS_105x280_RZ.indd   1 06.07.20   11:5306.07.20   11:53



THEMA

46 // KOMMUNAL   07C/2023

POLITIK & RECHT    

Mit Sicherheit ein schöner Urlaub
Für die einen Urlaubszeit, für die anderen Einbruchszeit – wie Sie ihr 
zu Hause schützen können

In den Sommermonaten nutzen viele Menschen 

die Zeit und nehmen sich Urlaub, um zu verrei-

sen. Allerdings werden leerstehende Häuser und 

Wohnungen häufig Ziele von Einbrüchen. Die gute 

Nachricht: Sie können mit bestimmten Maßnahmen 

Ihr zu Hause vor Einbrechern schützen. Dafür ist 

nicht zwingend eine moderne Alarmanlage erfor-

derlich, denn oft helfen bereits kleine Maßnahmen.

Mein zu Hause ist bewohnt
Lassen Sie es nicht so aussehen, als ob länger 

niemand zu Hause ist. Hierbei kann Technik Abhilfe 

schaffen. Durch Zeitschaltuhren können Beleuch-

tungen beziehungsweise andere elektronische 

Geräte, wie beispielsweise Radio, auch in Ihrer Ab-

wesenheit automatisch gesteuert werden. Darüber 

hinaus gibt es spezielle Beleuchtungen, welche das 

Licht eines Fernsehers simulieren. Auch volle Post-

kästen oder Werbematerial, das vor Eingangstüren 

abgelegt wird, deuten darauf hin, dass die Bewoh-

nerinnen und Bewohner länger nicht zu Hause sind. 

Bei längeren Aufenthalten können Personen aus 

der Nachbarschaft oder Familienmitglieder ersucht 

werden, Post und Werbung regelmäßig zu ent-

nehmen. Heruntergelassene Rollos und zugedeckte 

Fahrzeuge können ebenfalls darauf hindeuten, dass 

die Einwohnerinnen und Einwohner auf Urlaub sind. 

Das gilt es, zu vermeiden.

Keine Eintrittsmöglichkeiten schaffen
Je schwerer der Einbruch in ein Haus oder eine 

Wohnung ist, desto weniger attraktiv ist das Vor-

haben für einen Einbrecher. Eintrittsmöglichkeiten 

sollen daher gar nicht erst geschaffen werden. 

Fenster und Türen sollen vor Ihrer Reise alle ge-

schlossen werden. Auch lediglich gekippte Fenster 

müssen geschlossen werden, denn auch durch 

diese können Einbrecherinnen und Einbrecher hin-

eingelangen. Offene Gartentüren gehören ebenso 

geschlossen. Wenn Sie Leitern oder hohe Möbel im 

Außenbereich stehen haben, sollten diese entfernt 

werden. Verstecken Sie Ihre Haus- oder Wohnungs-

schlüssel nicht unter der Türmatte, in Pflanzen-

töpfen oder an anderen Stellen, da Einbrecherinnen 

und Einbrecher über die gängigen Verstecke Be-

scheid wissen.

Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen
Personen aus der Nachbarschaft können eine 

große Rolle beim Schutz Ihrer vier Wände spielen. 

Wenn Sie ein Vertrauensverhältnis zueinander 

haben, so können diese über Ihre Abwesenheit und 

die von Ihnen getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 

bmi.gv.at

(wie beispielsweise über die Zeitschaltuhr ge-

steuerte Beleuchtung) informiert werden. In Ihrer 

Abwesenheit können Nachbarinnen und Nachbarn 

für Sie die Augen und Ohren sein, die im Anlassfall 

die Polizei verständigen. 

Social-Media-Aktivitäten beachten
Nicht nur vor Ort soll von Ihrer Abwesenheit 

niemand etwas bemerken. Das gilt genauso für 

sämtliche Soziale Medien. Schnappschüsse vom 

Strand oder vorfreudige Ankündigungen über den 

bevorstehenden Urlaub sind zu vermeiden. Auch 

wenn Ihr Profil privat ist, können Informationen 

nach Außen gelangen und Einbrüche begünstigen.

Weitere Informationen
Für weitere Informationen stehen die Spezialistin-

nen und Spezialisten der Kriminalprävention Ihnen 

kostenlos und österreichweit unter der Telefon-

nummer 059133 zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Foto: © BMI/Gerd Pachauer 

Entgeltliche Einschaltung
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werden. Verstecken Sie Ihre Haus- oder Wohnungs-

schlüssel nicht unter der Türmatte, in Pflanzen-

töpfen oder an anderen Stellen, da Einbrecherinnen 

und Einbrecher über die gängigen Verstecke Be-

scheid wissen.

Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen
Personen aus der Nachbarschaft können eine 

große Rolle beim Schutz Ihrer vier Wände spielen. 

Wenn Sie ein Vertrauensverhältnis zueinander 

haben, so können diese über Ihre Abwesenheit und 

die von Ihnen getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 

bmi.gv.at

(wie beispielsweise über die Zeitschaltuhr ge-

steuerte Beleuchtung) informiert werden. In Ihrer 

Abwesenheit können Nachbarinnen und Nachbarn 

für Sie die Augen und Ohren sein, die im Anlassfall 

die Polizei verständigen. 

Social-Media-Aktivitäten beachten
Nicht nur vor Ort soll von Ihrer Abwesenheit 

niemand etwas bemerken. Das gilt genauso für 

sämtliche Soziale Medien. Schnappschüsse vom 

Strand oder vorfreudige Ankündigungen über den 

bevorstehenden Urlaub sind zu vermeiden. Auch 

wenn Ihr Profil privat ist, können Informationen 

nach Außen gelangen und Einbrüche begünstigen.

Weitere Informationen
Für weitere Informationen stehen die Spezialistin-

nen und Spezialisten der Kriminalprävention Ihnen 

kostenlos und österreichweit unter der Telefon-

nummer 059133 zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Foto: © BMI/Gerd Pachauer 

Entgeltliche Einschaltung
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TEXT // HANS BRAUN

Aus Sicht der Lichttechnischen Ge-
sellschaft Österreichs (LTG) sind gute 
Beleuchtung und Energieeinsparung 
kein Widerspruch, sondern gehen 
vielmehr Hand in Hand. Allerdings 

ist festzuhalten, dass das � ema „ Öff entliche 
Beleuchtung“ etwas aus dem Fokus gerückt ist 
beziehungsweise sich auf den Aspekt „LED-
Lampen“ beschränkt. Und das ist eindeutig zu 
kurz gegriff en. Es geht neben der Frage „Licht“ 
auch um die „Infrastrukturfrage“, wie auf dem 
LTG-Kongress „Licht 2023“ Ende März in Salz-
burg klar wurde. Zu diesem Anlass hat die LTG 
ein Positionspapier vorgestellt, auf dem auch 
Gemeinden aufbauen können.

In Österreich ist die Beleuchtung von Außen-
anlagen normativ eindeutig geregelt: Es gilt 
der Grundsatz „Das richtige Licht (am richtigen 
Ort) zur rechten Zeit“ – ein Überbeleuchten ist 
grundsätzlich zu vermeiden und der Schutz der 
Umwelt ist zwingend miteinzubeziehen. Gene-
rell wird eine Anpassung (Reduktion) des Licht-
niveaus während der Nachtstunden dringend 
empfohlen.

Damit sind dem Betreiber (Halter) einer Be-
leuchtungsanlage alle Möglichkeiten gegeben, 
seine Anlagen gleichermaßen wirkungsvoll, 
energiesparend und umweltschonend zu betrei-
ben. Aus diesem Grund empfi ehlt die LTG, den 
normativen Vorgaben zu folgen, diese allerdings 
auch in vollem Umfang in Bezug auf Energieein-
sparung und Umweltschutz auszureizen.

Und obwohl die Beleuchtung von öff entlich 
zugänglichen Verkehrsfl ächen vom  Gesetzgeber 
nicht zwingend vorgeschrieben wird, kann der 
Halter bzw. der Betreiber einer Anlage auch 
für Schäden, die infolge unzureichender Be-
leuchtung entstehen, in Anspruch genommen 
werden. Die LTG, vertreten durch ihre Mitglieder 
und beigezogenen Fachexperten, hat sich ent-
schieden, die wahrnehmungsphysiologischen 
Erfordernisse des Straßenverkehrs auf Basis der 
normativen Vorgaben dieser Empfehlung zu-
grunde zu legen.

Straßenbeleuchtung für den Hauptnutzer 
motorisierter Verkehr. Eine Modernisierung und 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf dimm-
bare LED-Leuchten oder Leuchten, bei denen 
durch einfache Nachrüstung eine Dimmung 
realisiert werden kann, bewirkt die größte Ener-
gieeinsparung und macht eine Reduktion der 
Beleuchtung erst möglich. Unter Dimm- bzw. 
Steuerbarkeit wird jede Möglichkeit von der 
einfachen Stufenschaltung über automatische 
Dimmung zu bestimmten Zeiten bis hin zur sen-
sorbasierten Helligkeitsregelung verstanden. Eine 
Umrüstung auf nicht dimmbare LED-Leuchten 

Durch die Energieknappheit und den damit einhergehenden starken 
Anstieg der Energiekosten ist das � ema öff entliche Beleuchtung in den 
Fokus der Kommunen und Infrastrukturbetreiber gerückt. Diskutiert 
werden die Sinnhaftigkeit und eventuelle unerwünschte Eff ekte vor 
allem der öff entlichen Außenbeleuchtung – sprich der Anstrahlung von 
Gebäuden und der Straßenbeleuchtung. Sogar ein gänzliches Abschal-
ten gewisser Bereiche oder zu bestimmten Zeiten wird diskutiert.

ENERGIESPAREN IM ÖFFENTLICHEN RAUM DURCH ABSCHALTUNG DER BELEUCHTUNG?

Lebensqualität 
triff t auf 
Wirtschaftsfaktor

Es betri�   bei Weitem nicht nur Städte wie hier Innsbruck auf einer alten 
Aufnahme: Gute Beleuchtung im ö� entlichen Raum ändert sich im Lauf 
des Abends und der Nacht, im Lauf der Woche und auch saisonal. Sie 
kann sensorgesteuert adaptiv sein oder dynamisch den erwarteten Nut-
zungsszenarien angepasst werden. Überdimensioniertes Licht, das nicht 
der jeweiligen Nutzung entspricht, oder mangelha�  realisierte Lichtan-
lagen, die beispielsweise bei Anstrahlungen Streulicht erzeugen, müssen 
verhindert werden.

BELEUCHTUNG
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Straßenbeleuchtung völlig oder teilweise abzuschalten kann die Verkehrs-
sicherheit massiv beeinträchtigen

ist nicht zukunftstauglich und daher weder tech-
nisch noch wirtschaftlich zielführend.

Wo immer es dem Betreiber (Städte, Kommu-
nen) möglich ist und Kapazitäten beim ver-
antwortlichen Betriebspersonal mit den erfor-
derlichen Kompetenzen zur Verfügung stehen, 
ist eine Anpassung der  Beleuchtungsintensität 
an die situativen Erfordernisse gemäß den 
 ÖNORMEN (ÖNORM O 1055, ÖNORM O 1052 
und ÖNORM O 1051) durchzuführen.

Ein gänzliches Abschalten der Beleuchtung 
wird von der LTG abgelehnt, auch bei Anlagen 
mit Sensorsteuerung ist ein Mindestlichtniveau 
während der gesamten Dunkelstunden einzu-
halten. Ohne Straßenbeleuchtung ist es dem 
KFZ-Lenker bei Benutzung des Abblendlichts 
und Geschwindigkeiten über 30 km/h schwer 
möglich, ein Hindernis auf der Straße zeitgerecht 
zu erkennen, um sicher vor diesem anhalten 
oder es umfahren zu können.

Auch das Abschalten jeder zweiten Leuchte 
ist nach normativen Vorgaben nicht zulässig. Die 
Wahrnehmung des KFZ-Lenkers ist bei Abschal-
tung jeder zweiten Leuchte aufgrund der daraus 
resultierenden Hell-Dunkel-Zonen schlechter 
als bei vollständiger Abschaltung der Beleuch-
tung und wird daher von der LTG abgelehnt.

Auch Konfl iktzonen- und Schutzwegbeleuch-
tung darf und soll gemäß ÖNORM O 1051 an die 
situativen Erfordernisse angepasst werden, um 
damit deren unerwünschte Umwelteinfl üsse 
und Lichtimmissionen zu reduzieren. Dies gilt 
als Empfehlung, wenn Kapazitäten beim verant-
wortlichen Betriebspersonal mit den erforderli-
chen Kompetenzen zur Verfügung stehen.

Straßenbeleuchtung für die Hauptnutzer 
Fußgänger, Langsam-Fahrbereiche sowie Be-
gegnungszonen, Schulstraßen und Parkplätze. 
Prinzipiell gelten dieselben Empfehlungen wie 
für den „Hauptnutzer motorisierter Verkehr“.

Bei Geschwindigkeit unter 30 km/h ist es 
dem KFZ-Lenker bei Benutzung des Abblend-
lichts theoretisch möglich, ein Hindernis auf der 
Straße zeitgerecht zu erkennen, um sicher vor 
diesem anhalten zu können. Dieser Ansatz be-
rücksichtigt jedoch nicht die geringere Helligkeit 
der Umgebung bei fehlender Straßenbeleuch-
tung und die damit einhergehende schlechtere 
Sichtbarkeit von Fußgängern abseits der Fahr-
bahn. Somit wird aus Sicht der LTG vom Ab-
schalten der Straßenbeleuchtung auf Straßen für 
Hauptnutzer Fußgänger sowie in Langsam-Fahr-

bereichen, Begegnungszonen und Schulstraßen 
abgeraten. Eine mögliche Ausnahme könnte 
allerdings für nachfolgende Beispielsituation zur 
Diskussion stehen:

Bei exponierten Anlagen in Randbereichen, 
die nur von Anliegern benutzt werden, ist ge-
mäß StVO auf jedem betroff enen Lichtmast das 
entsprechende Hinweisschild „Laterne, die nicht 
die ganze Nacht hindurch leuchtet“ anzubrin-
gen, damit ein Fahrzeuglenker klar erkennen 
kann, dass im Bedarfsfall – wenn sein abgestell-
tes Fahrzeug aus 50 Metern Entfernung nicht 
erkennbar ist - dieses mit Begrenzungslicht be-
leuchtet werden muss. Zusätzlich wird empfoh-
len, am Beginn dieser Bereiche eine Tafel (Schild) 
mit entsprechenden Hinweisen anzubringen. 
In jedem Fall sollte die Umsetzung einer der-
artigen Abschaltung sensibel überlegt und nur in 
Abstimmung mit den üblicherweise Betroff enen 
(Nutzer, Sicherheitsorgane) erfolgen. Möglich ist 
auch die Kopplung der Betriebszeit einer Park-
platzbeleuchtung an die vorgesehene Nutzung.

Werbeanlagen. Bei Werbeanlagen wird auf die 
Anwendung der ÖNORM O 1052 sowie der RVS 
05.06.12 zur Vermeidung von Lichtimmissionen 
hingewiesen, vor allem was die Betriebszeiten 
und die Intensitäten der Werbeanlage betriff t. 

 
Beleuchtung von Parkanlagen. Parkanlagen, 
insbesondere im urbanen Raum, werden häufi g 
mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Für 
permanent öff entlich zugängliche Parks wird 
seitens der LTG dringend empfohlen, deren Be-
leuchtung durchgehend zu betreiben und nicht 

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Kasten rechts außen (Vor-
schau auf Ausgabe 7–8):
Da ist viel unter Anführungs-
zeichen gesetzt. Sind das 
schon die fi xen Titel? An-
sonsten würde ich sie eher 
rausnehmen (vor allem die 
letzten bei „Existieren eigent-
lich ...“).

ANMERKUNGEN

KOMMUNAL wird das 
Thema Beleuchtung wei-
ter beachten. Wir werden 
uns ansehen, „wohin das 
Licht überhaupt strahlt“, 
wie „gesund Licht ist“ 
und wie es mit der Licht-
Infrastruktur aussieht: 
„Existieren eigentlich die 
richtigen Voraussetzun-
gen“, um eine optimale 
Beleuchtung zu errich-
ten?
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Abstrahlungswinkel sind wichtig, auch hinsichtlich „Lichtverschmutzung“.

abzuschalten. Die LTG weist besonders auf die 
Anwendung der ÖNORM O 1052 zur Vermeidung 
von Lichtimmissionen hin.

Parkanlagen, die während der Dunkelstunden 
nicht öff entlich zugänglich sind, müssen hin-
gegen nicht beleuchtet werden.

Weder in beleuchteten noch in unbeleuch-
teten Parks wird der nächtliche Aufenthalt von 
vielen Menschen als angenehm und sicher 
empfunden. Es ist daher sinnvoll, Anrainer und 
Nutzer des Parks in den Entscheidungsprozess 
miteinzubeziehen.

Architektur- und Denkmalbeleuchtung, An-
strahlung, E� ektbeleuchtung, unter anderem 
Weihnachtsbeleuchtung. Architektur- und 
Denkmalbeleuchtung wird oftmals als touristi-
sches und gewerbliches Marketing gesehen und 
hat als solches auch ihre Berechtigung. Auch hier 
gilt: Ein Umrüsten der Anlage auf moderne LED-
Lösungen erzielt die größte Energieeinsparung. 
Betriebszeiten sind ebenso zu hinterfragen und 
eine Reduktion der Intensität ist anzudenken. 
Dezent angestrahlte Architektur kommt oftmals 
besser zur Geltung.

Empfohlen wird von der LTG auch eine 
Lichtlenkung durch Blenden, besser noch durch 
moderne Projektionsanlagen, sodass annähernd 
90 Prozent des ausgestrahlten Lichts auf das an-
gestrahlte Objekt treff en.

Weihnachtsbeleuchtung ist ein eigenes � e-
ma. Die Empfehlung lautet, diese lediglich vom 
1. Advent bis zum Dreikönigstag und nur von 
16 bis 22 Uhr zu betreiben. Aber da der Energie-
verbrauch einer modernen, LED-basierten 
Weihnachtsbeleuchtung meist sehr gering ist 
(weniger als 0,1 Prozent des gesamten elektri-
schen Energieverbrauchs einer Kommune), ist 
die Reduktion der Weihnachtsbeleuchtung vor 
allem als Vorbildwirkung der öff entlichen Hand 
einzuordnen.

Beleuchtung von Sportstätten. Bei  Sportstätten 
ist vereinfacht zwischen jenen für Freizeit-, 
Schul- und Breitensport und jenen für Training 
und Wettkampf zu unterscheiden. Bei Sport-
plätzen für Freizeit- und Breitensport ist hin-
sichtlich einer möglichen Abschaltung auch 
deren sozialpolitische Komponente zu berück-
sichtigen. Modernisierung und Umrüstung auf 
regelbare LED-Fluter bewirken die größte Ener-
gieeinsparung und machen eine Reduktion oder 
Dimmung der Beleuchtung erst möglich. Unter 

Regelbarkeit wird hier jede Möglichkeit von 
der einfachen Stufenschaltung bis zur linearen 
Helligkeitsregelung verstanden. Die Umrüstung 
auf nicht regelbare LED-Strahler ist nicht zu-
kunftstauglich und daher weder technisch noch 
wirtschaftlich zielführend.

Für Trainings- und Wettkampfanlagen sollte 
die Anpassung der Licht-Intensitäten gemäß 
ÖNORM EN 12193 bzw. Vorgaben der Sport-
verbände und ÖISS-Beleuchtungsguides an die 
unterschiedlichen sportspezifi schen Anforde-
rungen erfolgen. 

Bei Trainings- und Wettkampfanlagen ohne 
TV-Übertragung ist der Beginn der Spielzeit so 
zu legen, dass die Veranstaltung bei Tageslicht 
stattfi nden kann. Bei Freizeitanlagen sollte gel-
ten, dass die Ausrichtung der Leuchten und die 
Beleuchtungsgeometrie so zu wählen ist, dass 
unerwünschte Lichtimmissionen vermieden 
werden.

Die Betriebszeiten der Beleuchtungsanlagen 
sind an den Spielplan und die Anwesenheit von 
Personen am Spielfeld zu koppeln.

So weit die Empfehlungen der Lichttechni-
schen Gesellscha�  Österreichs. Zusammen-
fassend kann die � ese aufgestellt werden, dass 
der Konfl ikt zwischen der Notwendigkeit, den 
öff entlichen Raum in den dunklen Stunden 
sicher und zweckmäßig zu nutzen, und dem 
Schutz der lebensnotwendigen Dunkelheit sich 
dadurch aufl ösen lässt, dass man Licht nur dort 
einsetzt, wo und wann es gebraucht wird, und 
in der Qualität, in der es gebraucht wird – so viel 
wie nötig, aber so wenig wie möglich. 

BELEUCHTUNG
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Abstrahlungswinkel sind wichtig, auch hinsichtlich „Lichtverschmutzung“.

abzuschalten. Die LTG weist besonders auf die 
Anwendung der ÖNORM O 1052 zur Vermeidung 
von Lichtimmissionen hin.

Parkanlagen, die während der Dunkelstunden 
nicht öff entlich zugänglich sind, müssen hin-
gegen nicht beleuchtet werden.

Weder in beleuchteten noch in unbeleuch-
teten Parks wird der nächtliche Aufenthalt von 
vielen Menschen als angenehm und sicher 
empfunden. Es ist daher sinnvoll, Anrainer und 
Nutzer des Parks in den Entscheidungsprozess 
miteinzubeziehen.

Architektur- und Denkmalbeleuchtung, An-
strahlung, E� ektbeleuchtung, unter anderem 
Weihnachtsbeleuchtung. Architektur- und 
Denkmalbeleuchtung wird oftmals als touristi-
sches und gewerbliches Marketing gesehen und 
hat als solches auch ihre Berechtigung. Auch hier 
gilt: Ein Umrüsten der Anlage auf moderne LED-
Lösungen erzielt die größte Energieeinsparung. 
Betriebszeiten sind ebenso zu hinterfragen und 
eine Reduktion der Intensität ist anzudenken. 
Dezent angestrahlte Architektur kommt oftmals 
besser zur Geltung.

Empfohlen wird von der LTG auch eine 
Lichtlenkung durch Blenden, besser noch durch 
moderne Projektionsanlagen, sodass annähernd 
90 Prozent des ausgestrahlten Lichts auf das an-
gestrahlte Objekt treff en.

Weihnachtsbeleuchtung ist ein eigenes � e-
ma. Die Empfehlung lautet, diese lediglich vom 
1. Advent bis zum Dreikönigstag und nur von 
16 bis 22 Uhr zu betreiben. Aber da der Energie-
verbrauch einer modernen, LED-basierten 
Weihnachtsbeleuchtung meist sehr gering ist 
(weniger als 0,1 Prozent des gesamten elektri-
schen Energieverbrauchs einer Kommune), ist 
die Reduktion der Weihnachtsbeleuchtung vor 
allem als Vorbildwirkung der öff entlichen Hand 
einzuordnen.

Beleuchtung von Sportstätten. Bei  Sportstätten 
ist vereinfacht zwischen jenen für Freizeit-, 
Schul- und Breitensport und jenen für Training 
und Wettkampf zu unterscheiden. Bei Sport-
plätzen für Freizeit- und Breitensport ist hin-
sichtlich einer möglichen Abschaltung auch 
deren sozialpolitische Komponente zu berück-
sichtigen. Modernisierung und Umrüstung auf 
regelbare LED-Fluter bewirken die größte Ener-
gieeinsparung und machen eine Reduktion oder 
Dimmung der Beleuchtung erst möglich. Unter 

Regelbarkeit wird hier jede Möglichkeit von 
der einfachen Stufenschaltung bis zur linearen 
Helligkeitsregelung verstanden. Die Umrüstung 
auf nicht regelbare LED-Strahler ist nicht zu-
kunftstauglich und daher weder technisch noch 
wirtschaftlich zielführend.

Für Trainings- und Wettkampfanlagen sollte 
die Anpassung der Licht-Intensitäten gemäß 
ÖNORM EN 12193 bzw. Vorgaben der Sport-
verbände und ÖISS-Beleuchtungsguides an die 
unterschiedlichen sportspezifi schen Anforde-
rungen erfolgen. 

Bei Trainings- und Wettkampfanlagen ohne 
TV-Übertragung ist der Beginn der Spielzeit so 
zu legen, dass die Veranstaltung bei Tageslicht 
stattfi nden kann. Bei Freizeitanlagen sollte gel-
ten, dass die Ausrichtung der Leuchten und die 
Beleuchtungsgeometrie so zu wählen ist, dass 
unerwünschte Lichtimmissionen vermieden 
werden.

Die Betriebszeiten der Beleuchtungsanlagen 
sind an den Spielplan und die Anwesenheit von 
Personen am Spielfeld zu koppeln.

So weit die Empfehlungen der Lichttechni-
schen Gesellscha�  Österreichs. Zusammen-
fassend kann die � ese aufgestellt werden, dass 
der Konfl ikt zwischen der Notwendigkeit, den 
öff entlichen Raum in den dunklen Stunden 
sicher und zweckmäßig zu nutzen, und dem 
Schutz der lebensnotwendigen Dunkelheit sich 
dadurch aufl ösen lässt, dass man Licht nur dort 
einsetzt, wo und wann es gebraucht wird, und 
in der Qualität, in der es gebraucht wird – so viel 
wie nötig, aber so wenig wie möglich. 
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VORGEFERTIGTE THERMOPLASTISCHE LINIEN, SYMBOLE UND ZEICHEN

In Bestform 
mit Signoform

Vom Parkverbot-Zeichen 
bis zum E-Ladestation-
Symbol – mehr als 

90 verschiedene Formen, 
Linien und Symbole der 
österreichischen Straßenver-
kehrsordnung sind erhältlich. 
Außerdem gibt es die Möglich-
keit einer individuellen Gestal-
tung – in 12 RAL-Farbtönen. 

Der österreichische 
Spezialist für Straßenmar-
kierungsmaterialien KANSAI 
HELIOS Austria erweitert sein 
Produktsortiment mit vorge-
formten Bodenmarkierungen. 
In Österreich übliche Ver-
kehrszeichen, wie Verbotszei-
chen, Linien, Hinweiszeichen 
und Sonderzeichen, sind Teil 
dieses thermoplastischen Pro-
duktsortiments. Auf Wunsch 
sind die Symbole, Formen 
und Zeichen in verschiedenen 
Größen sowie in 12 verschie-
denen Farbtönen erhältlich. 
SIGNOFORM bietet für kleine 
und mittlere Projekte eine 
ausgezeichnete Alternative zu 
konventionellen Markierungs-
materialien. Die Verarbeitung 
ist rasch und unkompliziert. 
Es gibt kein Restmaterial, das 
entsorgt werden müsste, und 
die vorgeformten Markierun-
gen sind prompt verfügbar. 

Einfach applizierbar, deko-
rativ und funktionell. In nur 
wenigen Schritten wird die 
Markierung geruchsfrei auf die 
Straßenoberfl äche gefl ämmt. 
Die Markierung erfolgt üb-
licherweise auf Asphalt. Mit 
einer entsprechenden Vorbe-
handlung kann SIGNOFORM 

auch auf Beton und Stein 
aufgebracht werden – ohne 
aufwendige Vorbereitungs- 
und Absperrmaßnahmen. 
Durch das Aufschmelzen 
verha� et die Form (Preform) 
vollfl ächig und ist nach einer 
kurzen Abkühlzeit sofort wie-
der begehbar bzw. befahrbar. 
SIGNOFORM bietet mit seinen 
Premix-Refl experlen eine gute 
Nachtsichtbarkeit und ist 
durch Premix-Gri�  gkeitsmittel 
auch rutschfest. 

Eine zusätzliche Nachtsicht-
barkeit oder erhöhte Gri�  gkeit 
kann durch die Au� ringung 
spezieller Nachstreumateria-
lien erreicht werden. Der 
Gestaltung von Beschichtun-

gen mit Preformen sind kaum 
Grenzen gesetzt. Egal ob es 
um eine klassische Boden-
markierung geht oder um die 
Gestaltung von Freifl ächen: 
SIGNOFORM kann an individu-
elle Bedürfnisse und kreative 
Ideen angepasst werden.

Straßenmarkierung in Gemeinden, auf ö� entlichen Plätzen, 
Fahrradwegen, Parkplätzen oder Spielplätzen kann so einfach sein. 
Eine innovative, vorgeformte thermoplastische Markierung macht 
es möglich. 
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MEHR INFOS 
www.strassen-markierung.at 

Der österreichische Spezialist für Straßenmarkierungsmaterialien KANSAI HELIOS Austria erweitert sein 
Produktsortiment mit vorgeformten Bodenmarkierungen. 
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VORGEFERTIGTE THERMOPLASTISCHE LINIEN, SYMBOLE UND ZEICHEN

In Bestform 
mit Signoform

Vom Parkverbot-Zeichen 
bis zum E-Ladestation-
Symbol – mehr als 

90 verschiedene Formen, 
Linien und Symbole der 
österreichischen Straßenver-
kehrsordnung sind erhältlich. 
Außerdem gibt es die Möglich-
keit einer individuellen Gestal-
tung – in 12 RAL-Farbtönen. 

Der österreichische 
Spezialist für Straßenmar-
kierungsmaterialien KANSAI 
HELIOS Austria erweitert sein 
Produktsortiment mit vorge-
formten Bodenmarkierungen. 
In Österreich übliche Ver-
kehrszeichen, wie Verbotszei-
chen, Linien, Hinweiszeichen 
und Sonderzeichen, sind Teil 
dieses thermoplastischen Pro-
duktsortiments. Auf Wunsch 
sind die Symbole, Formen 
und Zeichen in verschiedenen 
Größen sowie in 12 verschie-
denen Farbtönen erhältlich. 
SIGNOFORM bietet für kleine 
und mittlere Projekte eine 
ausgezeichnete Alternative zu 
konventionellen Markierungs-
materialien. Die Verarbeitung 
ist rasch und unkompliziert. 
Es gibt kein Restmaterial, das 
entsorgt werden müsste, und 
die vorgeformten Markierun-
gen sind prompt verfügbar. 

Einfach applizierbar, deko-
rativ und funktionell. In nur 
wenigen Schritten wird die 
Markierung geruchsfrei auf die 
Straßenoberfl äche gefl ämmt. 
Die Markierung erfolgt üb-
licherweise auf Asphalt. Mit 
einer entsprechenden Vorbe-
handlung kann SIGNOFORM 

auch auf Beton und Stein 
aufgebracht werden – ohne 
aufwendige Vorbereitungs- 
und Absperrmaßnahmen. 
Durch das Aufschmelzen 
verha� et die Form (Preform) 
vollfl ächig und ist nach einer 
kurzen Abkühlzeit sofort wie-
der begehbar bzw. befahrbar. 
SIGNOFORM bietet mit seinen 
Premix-Refl experlen eine gute 
Nachtsichtbarkeit und ist 
durch Premix-Gri�  gkeitsmittel 
auch rutschfest. 

Eine zusätzliche Nachtsicht-
barkeit oder erhöhte Gri�  gkeit 
kann durch die Au� ringung 
spezieller Nachstreumateria-
lien erreicht werden. Der 
Gestaltung von Beschichtun-

gen mit Preformen sind kaum 
Grenzen gesetzt. Egal ob es 
um eine klassische Boden-
markierung geht oder um die 
Gestaltung von Freifl ächen: 
SIGNOFORM kann an individu-
elle Bedürfnisse und kreative 
Ideen angepasst werden.

Straßenmarkierung in Gemeinden, auf ö� entlichen Plätzen, 
Fahrradwegen, Parkplätzen oder Spielplätzen kann so einfach sein. 
Eine innovative, vorgeformte thermoplastische Markierung macht 
es möglich. 
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ÖVGW-KONGRESS UND FACHMESSE GAS WASSER 2023

Fit für Klimawandel 
und Energiewende

Der ÖVGW-Kongress mit 
der begleitenden Fach-
messe Gas Wasser fand 

heuer in Innsbruck statt. Mehr 
als 800 Kongress- und Messe-
gäste kamen am 24. und 
25. Mai in die Messe Inns-
bruck, um sich im fachlichen 
Austausch über die neuesten 
Entwicklungen in der Gas- 
und Wasserversorgung zu 
informieren. Die begleitende 
Fachmesse bot den Besuchern 
eine beeindruckende Vielfalt 
an innovativen Produkten, 
Dienstleistungen und So� -
warelösungen, die von mehr 
als 70 Ausstellern präsentiert 
wurden.

ÖVGW-Präsident Wolfgang 
Nöstlinger und ÖVGW-Vize-
präsident Stefan Wagenhofer 
konnten neben dem Inns-
brucker Bürgermeister Georg 
Willi und Bezirkshauptmann 
Michael Kirchmair auch Gäste 
aus Politik und Verwaltung be-
grüßen. In ihren Erö� nungsre-
den gaben die beiden ÖVGW-
Vertreter einen Überblick über 
die Herausforderungen für die 
Gas- und Wasserversorgung in 
den kommenden Jahren.

Bereit für Wassersto� . Die 
bestehende Gasinfrastruktur 
wird zukün� ig für die Ver-

sorgung mit Wassersto�  eine 
wichtige Rolle spielen, weniger 
als 20 Prozent der Leitungen 
müssen dafür neu gebaut 
werden. Wassersto�  kann in 
großen Mengen unterirdisch 
in geologischen Formationen 
gespeichert werden, was in 
Zukun�  einen Ausgleich zwi-
schen Energieerzeugung und 
-bedarf – vor allem saisonal 
zwischen Sommer und Winter 
– ermöglichen wird. Die ÖVGW 
arbeitet intensiv an einem 
neuen Regelwerk für Wasser-
sto� anlagen für eine sichere 
Nutzung von Wassersto� . 
Wie die bisher eher geringe 
Einspeisung von Biomethan 
ins Gasnetz gesteigert werden 
kann, war ebenfalls Thema.

Unsere Trinkwasserversor-
gung – fi t für die Zukun� . 

Die zunehmende Erwärmung 
und Trockenheit in den letzten 
Jahren wirkt sich regional 
bereits auf die Versorgungs-
sicherheit mit Trinkwasser aus, 
wie anhand einer Studie der 
BOKU gezeigt wurde. In vielen 
Fällen werden daher Inves-
titionen in die Infrastruktur 
notwendig. 

Mit dem Ausbau der 
Mühlauer Quelle in Innsbruck 
sowie dem Einbau einer Trink-
wasserleitung in die Florids-
dorfer Brücke, um die Versor-
gung mit Hochquellwasser zu 
sichern, wurden anspruchs-
volle Bauprojekte vorgestellt. 
Die gemeinsame neue Marke 
„Unser Trinkwasser“ soll weiter 
verbreitet werden, um unser 
Lebensmittel Nr. 1 noch mehr 
ins Bewusstsein der Ö� entlich-
keit zu heben.

Im nächsten Jahr fi nden der 
ÖVGW-Kongress und die Fach-
messe Gas Wasser am 19. und 
20. Juni in Wels statt. 

Die Gas- und Wasserbranche arbeitet intensiv am Ausbau der 
Infrastruktur für Wassersto�  und Biomethan sowie – angesichts 
der zunehmenden Trockenheit und Erwärmung in den letzten 
Jahren – verstärkt für die Sicherung der Trinkwasserversorgung.
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MEHR INFOS 
ÖVGW – Österreichische Ver-
einigung für das Gas- und 
Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Tel.: +43 (0)1 513 15 88-0
E-Mail: o�  ce@ovgw.at 
Web: www.ovgw.at

Ganz oben: Kongress-Erö� nung 
mit Moderatorin Isabella Krass-
nitzer, Präsident Wolfgang Nöst-
linger und Vizepräsident Stefan 
Wagenhofer
Oben: Innsbrucks Bürgermeister 
Georg Willi, Wolfgang Nöstlinger 
und Stefan Wagenhofer sowie  
BH Michael Kirchmair (Inns-
bruck Land).
Links: volles Haus beim Festvor-
trag von Prof. Reinhard Haller
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BILDUNG OHNE GRENZEN

Optimale Lernumgebung 
mit Glasfaser

Zugang zu Bildung kann 
heute so einfach sein – 
ein paar Klicks reichen, 

um virtuell an Diskussions-
runden teilzunehmen, Semi-
nare zu „besuchen“, Spra-
chen zu lernen oder ganze 
Studiengänge abzuschließen. 
Voraussetzung ist eine stabile 
Internetverbindung: „Gerade 
im ländlichen Raum können 
langsame und störanfällige 
Internetverbindungen zum 
echten ‚Lernproblem‘ werden – 
deshalb ist ein fl ächendecken-
des Glasfasernetz dort enorm 
wichtig“, so Hartwig Tauber, 
Geschä� sführer der Österrei-
chischen Glasfaser-Infrastruk-
turgesellscha�  (kurz: öGIG).

„Unsere Schülerinnen und 
Schüler sind im Unterricht auf 
digitale Technologien angewie-
sen, die ihr Lernen unterstüt-
zen. Home-Schooling, virtuelle 
Klassenräume und digitale 
Lernmaterialien – ohne eine 
leistungsfähige Internetverbin-
dung ist das heutzutage kaum 
noch zu bewältigen“, bestätigt 
Regina Ganster, Direktorin der 
Mittelschule in Rohrbach an 
der Lafnitz.

Schnelle Verbindungen 
gegen Bildungsnachteile. 
Digitale Lerninhalte sind 
praktisch, sie fördern aber 
auch die Chancengleichheit: 
Die virtuelle E-Learning-Palette 
deckt nahezu alle Bildungs-

bereiche ab und passt sich an 
individuelle Bildungsniveaus, 
Altersklassen und Interessen-
gruppen an. Die größte Stärke 
des E-Learnings liegt aber im 
Erlebnisfaktor: Neben Live-
Schaltungen steigern vor allem 
attraktive Zusatzfeatures wie 
Videos oder interaktive Ele-
mente die Motivation. Damit 
Online-Lernen reibungslos 
funktioniert, braucht es aber 
eine hochwertige Bildübertra-
gung. Vor allem, wenn mehre-
re Personen im Haushalt auf 
eine stabile Internetanbindung 
angewiesen sind, leistet echte 
Glasfaser wertvolle Dienste. 
Der Highspeed-Breitband-
Anschluss garantiert, dass 
mehrere Endgeräte gleichzei-
tig im Einsatz sein können, 
Kurse ohne Unterbrechungen 
stattfi nden können, der Up- 
und Download von großen 
Datenmengen erfolgreich 
und Echtzeit-Kommunikation 
möglich ist.

Glasfaser scha   demnach 
digitale Rahmenbedingun-
gen, die modernes E-Learning 
zuverlässig unterstützen. 
Entscheidet sich eine Gemein-
de also für den Ausbau eines 
Glasfasernetzes, investiert sie 
auch in die Erweiterung des 
örtlichen Bildungsangebotes.

Ob im Klassenzimmer, am Schreibtisch oder im Home-O�  ce: Die Digitalisierung ist im Schul- 
und Arbeitsalltag angekommen. Vor allem bei Lernhilfe, Aus- und Weiterbildung wird intensiv 
auf virtuelle Angebote zurückgegri� en – weil die Auswahl groß und die Anwendung einfach ist.
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auf der Website der ÖGIG 
unter www.oegig.at oder 

Digitale Möglich-
keiten erweitern den 
Bildungshorizont.“
Hartwig Tauber, Geschä� sführer 
der Österreichischen Glasfaser-Inf-
rastrukturgesellscha�  (kurz: öGIG)

Ohne leistungs-
fähige Internet-
verbindung ist 
Unterricht heutzutage 
kaum noch zu 
bewältigen.“
Regina Ganster, Direktorin der 
Mittelschule in Rohrbach/Lafnitz
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Gerade auf kommunaler Ebene können viele Projekte nur mit Unterstützung von 
Förderungen verwirklicht werden. Die Förderlandschaft ist vielfältig, manchmal 
geradezu unübersichtlich. Diese Unübersichtlichkeit ist eine besondere Heraus-
forderung und betriff t oft auch die einzuhaltenden Förderbedingungen. 

TEXT // GREGOR STICKLER

Auf den ersten Blick erscheint es logisch 
und nachvollziehbar, dass ein Verstoß 
gegen Förderbedingungen dazu führen 

kann, dass Fördergelder zurückgezahlt werden 
müssen. In der Praxis berichten Fördernehmer, 
gerade im Bereich von EU-Förderungen, in 
letzter Zeit jedoch zunehmend davon, dass sie 
sich mit harten und teilweise auch formalisti-
schen Prüfungen konfrontiert sehen. Geförderte 
Projekte werden dementsprechend oftmals als 
besonders herausfordernd wahrgenommen. 

Ein wichtiger Inhalt von Förderprüfungen ist 
die Einhaltung des öff entlichen Vergaberechts. 
Das Bundesvergabegesetz basiert ja auf europa-
rechtlichen Vorgaben und soll sicherstellen, dass 
Aufträge unter Beachtung der EU-Grundsätze, 
insbesondere der Gleichbehandlung und der 
Transparenz, zu angemessenen Preisen an ge-
eignete Unternehmer vergeben werden. 

Wenn im Zuge einer Förderprüfung Unregel-
mäßigkeiten aufgedeckt werden, kann es zu 
Rückforderungen kommen – je nach Art und 
Schweregrad der Unregelmäßigkeit sowie je 
nach dem fi nanziellen Verlust, der dem betref-
fenden Fonds (z.B. EFRE) entstanden ist. Konkret 
wird dabei so vorgegangen, dass die gewährte 
Förderung um einen bestimmten Prozentsatz 
(„Korrektursatz“) gekürzt wird. 

Die Europäische Kommission hat Leitlinien 
herausgegeben, in denen derartige Korrektursät-
ze für einzelne Vergaberechtsverstöße festgelegt 
sind. Diese sollen vor allem dann zur Anwen-
dung kommen, wenn die fi nanziellen Auswir-
kungen nicht genau beziff ert werden können. 

Ein Beispiel: Wenn die Prüfer zum Ergebnis 
kommen, dass ein Bauauftrag unter Anwendung 

VERGABERECHT

Besondere Vorsicht bei 
geförderten Projekten

diskriminierender Eignungskriterien  vergeben 
wurde, beträgt der Korrektursatz nach den Leit-
linien 25 Prozent. Und natürlich kann dieser 
Korrektursatz im Einzelfall auch auf 100 Prozent 
steigen, zum Beispiel wenn ein Auftrag rechts-
widrigerweise ganz ohne öff entliche Bekannt-
machung vergeben wurde. Auf der anderen Seite 
sollen lediglich formale Unregelmäßigkeiten zu 
keiner Finanzkorrektur führen. 

Dies klingt einerseits logisch und nachvoll-
ziehbar. Andererseits ist das Bundesvergabegesetz 
mit seinen 382 Paragrafen eine durchaus kom-
plexe Rechtsmaterie. Die Fehler, die in der Praxis 
vorkommen, passieren oftmals unbewusst. 

Ein typisches Beispiel sind die vergaberecht-
lichen Vorschriften zur Zusammenrechnung 
von Auftragswerten. Das österreichische Ver-
gaberecht verpfl ichtet öff entliche Auftraggeber 
nämlich grundsätzlich dazu, alle Aufträge eines 
Vorhabens zusammenzurechnen. Um es konkret 
zu machen: Mehrere Planungsaufträge für ein 
und denselben Kindergartenneubau müssen 
gemäß Bundesvergabegesetz kumuliert werden; 
in der Praxis liegen die Auftragswerte damit 
häufi g oberhalb der Direktvergabegrenze (von 
weiterhin 100.000 Euro). Führt eine Gemeinde 
eine Direktvergabe an ein Planungsbüro durch, 
obwohl sie (aufgrund der vorgeschriebenen 
Zusammenrechnung aller Planungsaufträge) 
eigentlich ein Vergabeverfahren mit Bekannt-
machung hätte wählen müssen, kann das zu 
einer 100-Prozent-Kürzung der Förderungen 
führen. Dasselbe gilt beispielsweise bei einem 
Interessenkonfl ikt, der Auswirkungen auf das 
Ergebnis des Vergabeverfahrens hat.

Aber in einem Vergabeverfahren können auch 
viele „kleine“ Fehler passieren, etwa bei der rich-

Mehrere 
Planungsauf-
träge für ein 
und denselben 
Kindergarten-
neubau müssen 
gemäß Bundes-
vergabegesetz 
kumuliert wer-
den.“
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viele „kleine“ Fehler passieren, etwa bei der rich-

Mehrere 
Planungsauf-
träge für ein 
und denselben 
Kindergarten-
neubau müssen 
gemäß Bundes-
vergabegesetz 
kumuliert wer-
den.“

MAG. GREGOR STICKLER 
IST RECHTSANWALT UND 
PARTNER BEI SCHRAMM 
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in letzter Zeit davon, dass Förderprüfer gerade 
auch bei derartigen „lässlichen“ oder formalen 
Unregelmäßigkeiten recht streng vorgehen. Es ist 
wichtig zu betonen, dass diese Kürzungen unab-
hängig davon vorgenommen werden, ob sich ein 
Bieter über den betreff enden Verstoß beschwert 
hat. In der Praxis wird vielfach auch nicht ge-
prüft, ob die Unregelmäßigkeit überhaupt eine 
nachteilige Wirkung auf die Verwendung der 
Fördermittel hatte. Damit unterscheiden sich 
geförderte Projekte in einem ganz wesentlichen 
Punkt von „normalen“ Vergabeprojekten, wo ja 
vielfach der Grundsatz gilt: „Wo kein Kläger, da 
kein Richter.“ 

Für öff entliche Auftraggeber, die Vergabever-
fahren im Rahmen von geförderten Projekten 
durchführen, heißt es somit besonders auf-
passen. Es gilt akribisch auf die Einhaltung des 
Vergaberechts zu achten und das entsprechend 
zu dokumentieren. 

Die Leitlinien 
der Kommission 
sehen bei einer 
Nichteinhaltung 
von Angebotsfris-
ten unter Um-
ständen Förder-
kürzungen 
zwischen 5 und 
25 Prozent vor.“

tigen Berechnung von Fristen. Die Leitlinien der 
Kommission sehen bei einer Nichteinhaltung von 
Angebotsfristen, je nach Abweichung von den 
vergaberechtlichen Vorgaben und je nach Art und 
Schwere des Verstoßes, beispielsweise Förder-
kürzungen zwischen 5 und 25 Prozent vor.

Andere Beispiele gefällig? Die fehlende Be-
gründung der Entscheidung, keine Unterteilung 
in Lose vorzunehmen, „kostet“ 5 Prozent, eine 
unzureichende oder ungenaue Defi nition des 
Auftragsgegenstands 10 Prozent. Diskriminie-
rende Bedingungen oder eine unzureichende 
Dokumentation („unzureichender Prüfpfad“) 
schlagen ebenso mit 25 Prozent zu Buche wie 
eine unzulässige wesentliche Vertragsänderung 
nach Zuschlag. 

Manche dieser Verstöße werden sich kaum auf 
das Ergebnis des Vergabeverfahrens auswirken. 
Dennoch berichten öff entliche Fördernehmer 
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NEWS

Verlängerung bis Dezember 2023
Die höheren Schwellenwerte für Vergabever-
fahren (insbesondere die Direktvergabegren-
ze bei 100.000 Euro) waren am Jahresanfang 
auf das gesetzlich vorgesehene „Normal-
niveau“ zurückgefallen. Seit der Finanzkrise 
waren diese durch Verordnung immer wieder 
verlängert worden, um Auftragsvergaben zu 
erleichtern. Im Jahr 2022 geschah dies, aus 
welchen Gründen immer, nicht. Ab 1. Jänner 
2023 galten daher kurzfristig zum ersten Mal 
seit vielen Jahren die eigentlich regulären ge-
setzlichen Schwellenwerte. 

Nach Protesten, auch seitens des Gemeinde-
bundes, wurde dies mit der Schwellenwerte-
verordnung 2023 ab Februar zunächst befristet 
bis 30. Juni 2023 saniert. Gleichzeitig wurde 
angekündigt, dass bis Jahresmitte evaluiert 
werden würde, ob über den 30. Juni hinaus 
eine weitere Verlängerung der Schwellenwer-
teverordnung erfolgen werde. Diese Entschei-
dung ist nun gefallen.

Wie der Leiter der Stabsstelle für Vergabe-

recht im Bundesministerium für Justiz (BMJ) 
nunmehr angekündigt hat, wird die Schwellen-
werteverordnung 2023 bis 31. Dezember 2023 
verlängert. Die entsprechende Verordnung 
wurde am 17. Mai von der Justizministerin 
unterschrieben. Zur Wirksamkeit der Verord-
nung bedarf es aber noch einer Zustimmung 
aller Bundesländer zur Verlängerung und nach-
folgender entsprechender Publikation bis Ende 
Juni. KOMMUNAL wird berichten.

Stadtregionstag, 
achte Ausgabe

Der 8. Österreichische 
Stadtregionstag fi ndet am 
16. & 17. Oktober 2023in 
der Stadtregion Salzburg 
im Schloss Hellbrunn statt. 
Die Stadtregion Salzburg 
ist Lebensraum von knapp 
350.000 Menschen. Sie liegt 
in der Grenzregion zu Bay-
ern, einem der dynamischs-
ten Räume Österreichs. Die 
Attraktivität als Wohn- und 
Wirtscha� sraum fordert 
Siedlungsentwicklung, 
Infrastrukturen, Mobilität 
und Grünraumentwicklung 
zunehmend heraus. 
Netzwerken, Get-together 
und Exkursionen runden 
das Programm ab.
www.stadtregionen.at

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE
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A ls Tochtergesellscha�  
der Bundeskammer der 
Ziviltechniker:innen 

(BKZT) ist die zt:archiv GmbH 
das Serviceunternehmen 
im Bereich E-Government 
für alle Architekt:innen und 
Zivilingenieur:innen. Die 
zt:archiv GmbH führt für die 
BKZT im Au� rag der Republik 
Österreich ein hoheitliches 
digitales Urkundenarchiv 
(zt:archiv) iSd Gerichtsorgani-
sationsgesetzes, mit welchem 
bei entsprechender ANBIN-
DUNG der Gemeinde, der 
Stadt, des Magistrats, der 
Bezirkshauptmannscha�  etc. 
Anträge an Behörden von 
Ziviltechniker:innen elekt-

ronisch eingebracht werden 
können. Hierfür erhält der/die 
Behördenmitarbeiter:in einen 
Link zum zt:archiv per E-Mail 
und kann über den PORTAL-
VERBUND auf die jeweiligen 
Dokumente zugreifen. Der 
große Vorteil ist, dass die Be-
hörde die Dokumente selbst 
nicht archivieren müsste, da 
das zt:archiv dazu gesetzlich 

verpfl ichtet ist, dass Doku-
mente sicher für mindestens 
30 Jahre au� ewahrt werden 
und Behördenverfahren zur 
Gänze elektronisch durchge-
führt werden können. 

Merken Sie sich jetzt schon für die 
kostenlose Anbindung unter 
https://zt-archiv.at/
portalverbund vor. EN
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KONTAKT 

Ing. MMag. Wolfgang Wagner, BA
Geschä� sführer 
der zt:archiv GmbH
+43.676.911.23.22 
Mail: wolfgang.wagner@
arching.at

ZUR ELEKTRONISCHEN ABWICKLUNG VON BEHÖRDENVERFAHREN 

Unentgeltliche Anbindung
an den Portalverbund 
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14. Internationale Fachtage Ökologische Pflege
22. & 23. November 2023 | im Atrium Tulln

Themenschwerpunkte:
• Bäume im Klimawandel

• Im Fokus: Gesundheit und Sicherheit der Bäume in 
verbauten Gebieten

• News aus der ökologischen Pflege und dem biologischen  
Pflanzenschutz: Trauermücken, Auswirkungen des 
Klimawandels auf Pilze, uvm.

• Torffrei sei dabei: Herstellung von sauren Substraten

Informationen zur Anmeldung unter 

www.naturimgarten.at/fachtage 

Inserat Kommunalzeitung ÖPFL Tage.indd   1Inserat Kommunalzeitung ÖPFL Tage.indd   1 15.06.2023   14:30:5015.06.2023   14:30:50

Geballtes Wissen
für Ihre Gemeinde

Mit den Sommer-Videopaketen Mit den Sommer-Videopaketen 
bestens informiert! Alles über:
• Förderungen • Förderungen 
• Personalsuche 
• Krisenvorsorge • Krisenvorsorge 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Themen aus dem Baubereich

Holen Sie sich Wissen für Ihre Gemeinde 
auf kommunal.at/webinareauf kommunal.at/webinare
Melden Sie sich dort auch direkt für unseren
Webinar-Newsletter an, um keine Termine zu verpassen!

Die KOMMUNAL.Webinar
Sommer Videopakete
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GESCHICHTE

Wiener Neustadt stellt 
das 9000. Bild auf der Topothek online
Seit Juni 2016 steht die Wiener Neustädter Topothek, das digitale Archiv der Stadt, online zur Verfügung 
und gewährt der Bevölkerung spannende Einblicke in historische Fotos, Ansichtskarten, Videos oder 
Schriftdokumente. Vor Kurzem konnten die Topothekare das 9000. Bild in die Topothek aufnehmen.

„Die Topothek ist in 
Wiener Neustadt DAS 
Instrument, um histori-
sche Information digital 
archivieren und allgemein 
zugänglich machen zu 
können. Die Freischal-
tung des 9000. Bildes ist 
ein Meilenstein, der uns 
vor allem zwei Dinge 
zeigt: einerseits, dass die 
Topothekare hervorragen-
de Arbeit leisten und die 
Topothek hervorragend 
entwickeln, andererseits, 
dass ein großes Interesse 
der Bevölkerung besteht, 
Informationen und in priva-
ten Haushalten verborgene 
Schätze zur Verfügung zu 
stellen“, so der zweite Vize-
bürgermeister und zuständi-

ge Stadtrat Rainer Spenger.
Das 9000. Bild stammt vom 
18. September 1910 und zeigt 
den Besuch von Kaiser Franz 
Joseph am Flugfeld anläss-
lich eines dreitägigen Preis-
fl iegens (Bild oben).

Die Topothekare – das sind 
sechs Wiener Neustädter 
im Ruhestand – treff en sich 
einmal pro Woche im Stadt-
archiv in der Wiener Straße, 
wo die Stadt ihnen einen 
Arbeitsplatz zur Verfügung 

gestellt hat. Bilder und Do-
kumente zur Stadtgeschichte 
werden eingescannt, be-
schriftet und verortet und 
damit allen an der Stadtge-
schichte interessierten Per-
sonen zugänglich gemacht 
– und das ehrenamtlich. 

Bilder, Dokumente oder Schri� stü-
cke zur Stadtgeschichte, die allzu 
o�  in einem Karton im Keller oder 
auf dem Dachboden schlummern, 
nehmen die Topothekare gerne 
entgegen. Nähere Informationen 
bzw. Terminvereinbarungen:

gerhard.geissl@
wiener-neustadt.at 
Telefon: 02622/373-955
Weitere Infos: 
wiener-neustadt.topothek.at

GESELLSCHAFT
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BIS ZU
90%
WENIGER
ENERGIE, CO2

UND KOSTEN

Vorher

NEUER BODEN
OHNE AUSTAUSCH

Mehr Infos:

 Kein Belagsaustausch nötig

 Geringe Ausfallszeiten

 Deutlich geringere Kosten

 Farbige Gestaltung

Therme Bad Hofgastein



NEWS

Digital gesteuerter Park-
bügel von Book-n-Park

„Sesam ö� ne dich“ am Smartphone 
Mit dem universellen digita-
len Zugangssystem „Book-
n-Park“ von Green Mobility 
Solutions (GMS) lassen sich 
Parkplätze, Ladeinfrastruk-
tur, Fahrradgaragen und viele 
andere Zugänge verwalten, 
freihalten, reservieren und 
teilen. In Deutschland ist 
das „Sesam ö� ne dich“ am 
Smartphone bereits vieler-
orts erfolgreich im Einsatz. 

Am 21. und 22. Juni 2023 prä-
sentierte GMS die Innovation 
erstmals auf der Kommunal-
messe in Innsbruck. Ein Klick 
auf die Web-App  von Book-
n-Park und der Zugang ist 
frei: Ob automatische Park-
bügel, Schranken oder Tore 
– die Entwickler und Anbieter 
der digitalen Parkraumsteue-
rung Book-n-Park haben 
eine ganze Reihe an qualita-

tiven Sperrkomponenten im 
Programm. Schlüssel, Karten 
oder Chips werden überfl üs-
sig. Auch die zeitweise Ver-
mietung und Abrechnung von 
Zugängen ist optional durch 
eine integrierte Bezahlfunk-
tion möglich. 

Mehr Info unter: 
www.green-mobility-
solutions.de

Lichterglanz und 
Blütenrausch 
„Lichterglanz und Blütenrausch“ heißt die 
Kampagne, die das Innsbrucker Familien-
unternehmen MK Illumination in diesem 
Jahr gelauncht hat. Inszenierte Orte mit 
Lichterglanz schaff en unvergessliche Erleb-
nisse und tragen zur Attraktivität eines Ortes 
bei. Durch den geschickten Einsatz von Licht, 
Farben und Dekorationen werden Straßen, 
Plätze und Grünfl ächen zum Leben erweckt. 
Neben der dekorativen Gestaltung von Städten 
und Gemeinden ist MK Illumination auch die 
Minimierung der Lichtverschmutzung glei-
chermaßen wichtig. 
Das „falsche Leuchtmittel am falschen Ort 
zur falschen Zeit“ hat erheblichen Einfl uss 
auf das Insektensterben und die Artenvielfalt. 
MK Illumination hat als erstes Unternehmen 
der Branche einen „Festive Light Code“ ent-
wickelt. Dieser gibt eine klare Anleitung zur 
Minimierung der Lichtverschmutzung.
Mehr Infos unter: 
www.mk-illumination.com

Es sind die kleinen Schritte und Anpassungen, die po-
sitive Auswirkungen auf unsere Umwelt haben, ohne 
dass wir völlig auf künstliches Licht verzichten müs-
sen. Denn Licht scha�   Optimismus, verbreitet Freude 
und sorgt für Sicherheit in der dunklen Jahreszeit.

+125
843
Am 1. Jänner 2023 
lebten 9.104.772 Men-
schen in Österreich, 
um 125.843 Personen 
(+1,4 %) mehr als zu 
Jahresbeginn 2022. Das 
geht aus den endgültigen 
Ergebnissen der Bevölke-
rungsstatistik von Statistik 
Austria hervor. 2021 war 
die Bevölkerung Öster-
reichs um 46.265 Perso-
nen bzw. 0,5 % gewachsen.
 

+ 1,9 %
Im 1. Quartal 2023 lag 
die österreichische Wirt-
scha� sleistung real um 
1,9 Prozent über dem 
Vorjahresquartal. Das 
reale Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) blieb laut vorläufi -
gen Berechnungen von 
Statistik Austria gegen-
über dem 4. Quartal 2022 
mit +0,01 % [korr. 0,1 %] 
unverändert (saison- und 
kalenderbereinigt).
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TEXT //PETER LEITNER

Das � ema Blackout beschäftigt das Land 
Tirol und die Gemeinden im Land schon 
seit geraumer Zeit. Längst stellt sich nicht 

mehr die Frage, ob es einen Blackout geben 
kann, sondern wann dieser eintreten wird.

Weitsichtige Zusammenarbeit. Umso mehr Be-
achtung fi ndet aktuell die Zusammenarbeit der 
zehn Unterländer Gemeinden, die auf Initiative 
des Regionalmanagements Kitzbühe ler Alpen 
im Rahmen des Projekts „Blackout-Schutzpaket 
für Gemeinden“ zustande kam. Das über das 
Leader-Programm der Europäischen Union ge-
förderte Konzept basiert auf dem weitsichtigen 
Engagement von Bürgermeistern, Gemeinde-
räten, Gemeindebediensteten, den Freiwilligen 
Feuerwehren und den Infrastrukturverantwort-
lichen, die jeweiligen Kommunen für den zu 
erwartenden Ernstfall zu rüsten.

Mit der Projektumsetzung  wurde die D.E.U.S 
Consulting GmbH  beauftragt. Dort fungiert 
mit Walter Schiefer Österreichs erster Black-
out-Schutz-Manager als Geschäftsführer. Mit 
seinem Team hat er bereits in 82 österreichi-
schen Gemeinden  Blackout-Vorsorge-Projekte 
realisiert.

Innovative Projektumsetzung. In Tirol wur-
de im September 2022 gestartet. Durch die 
 ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Be-
teiligten konnte das Vorhaben schließlich im 

Die Unterländer Gemeinden Angerberg, Breitenbach, Ellmau, Going, Kramsach, Kundl, 
Scheff au, Söll, Westendorf und Wildschönau haben etwas gemeinsam: Alle zehn wurden 
im Rahmen des Leader-Förderprogramms „Blackout-Schutzpaket für Gemeinden“ als 
„blackoutfi t“ eingestuft. Möglich wurde das durch die hervorragende Zusammenarbeit 
aller Akteure in den Kommunen mit dem Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen, dem 
Planungsverband Wilder Kaiser, den Blaulichtorganisationen und Infrastrukturbetrieben.

Zehn Tiroler Gemeinden
sind jetzt blackoutfi t

Durch einen 
Vorsorgeplan 
werden Chaos 
und Unruhe 
vermieden.“

März 2023 abgeschlossen werden. Innovativ, 
umweltfreundlich und höchst effi  zient wur-
den die Arbeiten zum Teil online mit digitalen 
Arbeitsmethoden erledigt. Als positiver Beitrag 
für den Klimaschutz wurde der Einsatz von 
blackout resistenten Photovoltaikanlagen für 
die  gesicherte Stromversorgung an den Einsatz-
objekten empfohlen.

Entstanden ist keine Allgemeinstudie. Viel-
mehr wurde jede Gemeinde einzeln bearbeitet 
und ein individueller, schriftlicher Umsetzungs-
plan unter Berücksichtigung der vorhan denen 
Bedingungen erstellt, die klarerweise in jeder 
Kommune anders gelagert sind.

Vermeiden von Chaos und Unruhe. Durch einen 
Vorsorgeplan werden Chaos und  Unruhe ver-
mieden, weil das Wasser im Falle eines Black-
outs weiterhin aus der Wasserleitung fl ießt, 
Abwasser kontrolliert abrinnt und sanitäre An-
lagen wie WC, Waschbecken und Dusche in den 
Wohnungen weiterhin benutzt werden können. 
Weiters gibt es in jeder Gemeinde Anlaufstellen 
und Notfalltreff punkte für die Bevölkerung, eine 
Gemeinde-Einsatzleitung und Freiwillige Feuer-
wehren, die rund um die Uhr erreichbar sind. 
Erarbeitet wurden auch Maßnahmen für die Ei-
genversorgung der Bevölkerung, für Tourismus-
unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, 
Kindergärten, Schulen, Pfl egeheime, Medizin-, 
Treibstoff - und Lebensmittelversorgung, Bestat-
tung, Kommunikation und Information.
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LEADER-FÖRDERPROGRAMM „BLACKOUT-SCHUTZPAKET FÜR GEMEINDEN“ UMGESETZT

Bei der gemeinscha� lichen Selbsthilfe geht es um die Deckung der Grundbedürfnisse aller Bürger, die Aufrechterhaltung des Zusammen-
lebens und der ö� entlichen Sicherheit sowie um eine funktionierende Kommunikation.

� Säule drei: Sie betriff t die Eigenversorgung 
durch die Bevölkerung. Haben die Menschen 
bei Lebensmitteln, Medikamenten und Ge-
brauchsgegenständen selbst vorgesorgt? 
Fließt in den Wohnungen Wasser aus den 
Leitungen? Können die sanitären Anlagen be-
nutzt werden? Können die Fragen mit Ja be-
antwortet werden, kann eine Blackout-Situ-
ation in der Wohnung gut gemeistert werden.

Blackoutfi tte Wohnungen. Fest steht: Der 
sicherste Ort im Falle eines Blackouts ist eine 
blackout fi tte Wohnung mit ebenso blackoutfi t-
ten Bewohnern. Im Rahmen des durchgeführten 
Projekts im Unterland haben die Gemeinden 
dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Wichtig 
ist nun, dass auch die Bevölkerung mitmacht, 
damit die ausgearbeiteten Zielsetzungen erreicht 
werden können.

Die Kosten für das Blackout- Programm 
im Unterland beliefen sich auf 80.000 Euro, 
wobei es Fördermittel von Europäischer Union 
und Land Tirol gab. In einer zweiten Runde 
 sollen bald  weitere Gemeinden  blackoutfi t 
gemacht werden. Regional manage ment-
Geschäftsführerin  Elfriede Klingler: „Im Som-
mer beginnt eine neue Förderperiode, 2024 
könnte es dann so weit sein.“ 

DIESER BEITRAG IST IN TIROL KOMMUNAL 3/23 
ERSTERSCHIENEN.

Drei-Säulen-Selbsthilfe. Bei der gemeinschaft-
lichen Selbsthilfe, die für jede Gemeinde ein-
zeln geplant wurde, geht es um die Deckung 
der Grundbedürfnisse aller Bürger, die Auf-
rechterhaltung des Zusammenlebens und der 
öff entlichen Sicherheit sowie um eine funktio-
nierende Kommunikation und Informations-
verteilung. Erreicht werden diese Forderungen 
mit der Drei-Säulen-Selbsthilfe, die in jeder 
Gemeinde eingesetzt wird.

� Säule eins: Gemeinde und Infra struktur-
betriebe kümmern sich um Organisation, 
Koordination sowie Kommunikation und 
sorgen für eine funktionierende Gemeinde-
verwaltung, Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Informationsverteilung, mit 
Notstrom versorgte Einsatzobjekte wie 
Einsatzzentrale, Anlaufstellen für die Be-
völkerung und Notfalltreff punkte für Hilfs-
bedürftige.

� Säule zwei: Diese setzt sich aus Feuer-
wehr, Rettung und Polizei zusammen, die 
unter anderem die Notruf-Alarmierungs-
kette auch beim Ausfall der Telefonnetze 
aufrechterhalten. Zur Bearbeitung der 
Blackout-Lagen wird ein blackoutfi ttes 
Feuerwehrgebäude gebraucht. Ein solches 
ist inzwischen in allen zehn Gemeinden 
vorhanden.
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Der sicherste 
Ort im Falle 
eines Blackouts 
ist eine 
blackout fi tte 
Wohnung 
mit ebenso 
blackoutfi tten 
Bewohnern.“

PETER LEITNER IST  
CHEFREDAKTEUR VON 
TIROL KOMMUNAL

 peter.leitner 
@objektiv.at
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lebens und der ö� entlichen Sicherheit sowie um eine funktionierende Kommunikation.

� Säule drei: Sie betriff t die Eigenversorgung 
durch die Bevölkerung. Haben die Menschen 
bei Lebensmitteln, Medikamenten und Ge-
brauchsgegenständen selbst vorgesorgt? 
Fließt in den Wohnungen Wasser aus den 
Leitungen? Können die sanitären Anlagen be-
nutzt werden? Können die Fragen mit Ja be-
antwortet werden, kann eine Blackout-Situ-
ation in der Wohnung gut gemeistert werden.

Blackoutfi tte Wohnungen. Fest steht: Der 
sicherste Ort im Falle eines Blackouts ist eine 
blackout fi tte Wohnung mit ebenso blackoutfi t-
ten Bewohnern. Im Rahmen des durchgeführten 
Projekts im Unterland haben die Gemeinden 
dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Wichtig 
ist nun, dass auch die Bevölkerung mitmacht, 
damit die ausgearbeiteten Zielsetzungen erreicht 
werden können.

Die Kosten für das Blackout- Programm 
im Unterland beliefen sich auf 80.000 Euro, 
wobei es Fördermittel von Europäischer Union 
und Land Tirol gab. In einer zweiten Runde 
 sollen bald  weitere Gemeinden  blackoutfi t 
gemacht werden. Regional manage ment-
Geschäftsführerin  Elfriede Klingler: „Im Som-
mer beginnt eine neue Förderperiode, 2024 
könnte es dann so weit sein.“ 

DIESER BEITRAG IST IN TIROL KOMMUNAL 3/23 
ERSTERSCHIENEN.

Drei-Säulen-Selbsthilfe. Bei der gemeinschaft-
lichen Selbsthilfe, die für jede Gemeinde ein-
zeln geplant wurde, geht es um die Deckung 
der Grundbedürfnisse aller Bürger, die Auf-
rechterhaltung des Zusammenlebens und der 
öff entlichen Sicherheit sowie um eine funktio-
nierende Kommunikation und Informations-
verteilung. Erreicht werden diese Forderungen 
mit der Drei-Säulen-Selbsthilfe, die in jeder 
Gemeinde eingesetzt wird.

� Säule eins: Gemeinde und Infra struktur-
betriebe kümmern sich um Organisation, 
Koordination sowie Kommunikation und 
sorgen für eine funktionierende Gemeinde-
verwaltung, Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Informationsverteilung, mit 
Notstrom versorgte Einsatzobjekte wie 
Einsatzzentrale, Anlaufstellen für die Be-
völkerung und Notfalltreff punkte für Hilfs-
bedürftige.

� Säule zwei: Diese setzt sich aus Feuer-
wehr, Rettung und Polizei zusammen, die 
unter anderem die Notruf-Alarmierungs-
kette auch beim Ausfall der Telefonnetze 
aufrechterhalten. Zur Bearbeitung der 
Blackout-Lagen wird ein blackoutfi ttes 
Feuerwehrgebäude gebraucht. Ein solches 
ist inzwischen in allen zehn Gemeinden 
vorhanden.
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Der sicherste 
Ort im Falle 
eines Blackouts 
ist eine 
blackout fi tte 
Wohnung 
mit ebenso 
blackoutfi tten 
Bewohnern.“
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BÄUME IM VISIER MIT DEM MASCHINENRING

Ein Steckbrief für jeden Baum 

Für den Baumkataster 
wird jeder Baum einzeln 
erfasst, kontrolliert und 

dokumentiert: Baumart, Alter, 
Höhe, Durchmesser, Fotos, 
allfällige Baumschäden etc. 
sowie seine kartografi sche Ver-
ortung. Thomas Gstrein, zerti-
fi zierter Maschinenring Baum-
Experte, erklärt: „Der digitale 
Baumkataster vereinfacht die 
Organisation und e�  ziente 
Erledigung von Kontrollen und 
garantiert im Schadensfall die 
Ha� ungsentlastung.“

„Wir führen fachgerechte 
Baumpfl ege gemäß ÖNORM 
L1122 durch: Gefährliche 
Totholzäste, eingerissene Äste 
und Kronenteile werden einge-
kürzt, um Schäden zu vermei-
den. Wenn nötig verbauen wir 
auch eine Kronensicherung 
in der Baumkrone, damit bei 
Starkwindereignissen keine 
Kronenteile herabfallen“, be-
schreibt Thomas Gstrein. 

Regelmäßige Kontrolle 
Speziell ausgebildete Baum-

pfl eger führen eine regelmä-
ßige Baumkontrolle durch 
und setzen die festgelegten 
Pfl egemaßnahmen fachge-
recht: „Mit Baumpfl egemaß-
nahmen sind wir beispielswei-
se schon seit mehreren Jahren 
in der Technik-Uni im Westen 
Innsbrucks sowie im Tivoli-
Schwimmbad in Innsbruck 
beau� ragt, in Imst wurden 
im digitalen Baumkataster 
über 800 Bäume erfasst. Aber 
auch im Schwimmbad in Telfs 
waren wir vor dem Start in die 

Outdoor-Saison im Einsatz, 
damit die Liegewiese für 
die Badegäste gepfl egt und 
sicher ist“, so Thomas Gstrein. 
„Neben den Bäumen pfl egt 
der Maschinenring auch den 
gesamten Grünraum vieler Ge-
meinden. Im Schwimmbad in 
Axams nahe Innsbruck mähen 
wir beispielsweise die Wiesen, 
damit die Gäste sicher und 
gemütlich ihren Sommertag 
genießen können, in Imst sind 
wir auch für den Winterdienst 
beau� ragt.“ 

Wie wichtig und wertvoll sichere, nachhaltige Baumbestände in Klimawandel-Zeiten 
sind, wissen Gemeindeverantwortliche und Bürger. Warum setzen Kommunen wie 
Innsbruck oder Telfs, aber auch die Technik-Universität Innsbruck auf Baumkataster 
und Baumpfl ege vom Maschinenring?
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Für den Baumkataster wird 
jeder Baum einzeln erfasst. 
Regelmäßig prüfen die Maschi-
nenring-Baumkontrolleure, ob 
der Baum noch gesund ist.
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MEHR INFOS 
und alle Kontakte in Ihrer 
Region unter
www.maschinenring.at

Ablauf der Erstellung 
eines Pfl egeplans bzw. Baumkatasters

1.  Jeder Baum erhält eine Plakette mit Nummer/Codierung.

2.  Erfassen der Baum-Stammdaten zum Baum durch zertifi zierte Baum-
kontrolleure, anschließend normenkonforme Kontrolle und Bewertung 
auf Verkehrssicherheit, Verortung des Baums.

3.  Auswertung der Stammdaten im Maschinenring Büro, bei Bedarf kann 
ein Kurzgutachten zum Baum erstellt werden: Dokumentation von Zu-
stand und Verkehrssicherheit sowie Maßnahmenplanung.

4.  Anhand der Maßnahmenliste werden Prioritäten abgeleitet und Pfl ege-
arbeiten empfohlen.

5.  Regelmäßige Kontrolle der Bäume, üblicherweise im 12-Monats-Intervall.

Im Schwimmbad Axams ist der 
Maschinenring für die Pfl ege der 
Wiesen zuständig
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www.langmatz.de

Kunststofffundamente
für Ladesäulen und 
Wallbox-Stelen!

Kunststofffundament EK980

EK980 von Langmatz

 Zukunftssichere Parkplatzgestaltung
 Adapterplatten für sämtliche gängige 
 Säulenmodelle
 Variable Sollbruchstellen für die 
 Kabeleinführungen
 Reduzierte Tiefbaukosten 

Details fi nden Sie auf unserer Webseite 
oder rufen Sie uns an. +49.8821 920-0



Daten zur 
Bodennutzung 
online
Die Themen Flächen-
inanspruchnahme und 
Flächenverbrauch werden 
emotional diskutiert. Das 
Beratungsunternehmen 
Kreutzer Fischer & Partner 
hat nun die Website www.
fl aechenversiegelung.at 
online gestellt, auf der die 
Daten jeder Gemeinde 
abru� ar sind. Andreas 
Kreutzer betont, dass es ihm 
um objektive Informationen 
geht: „Ob der Flächenver-
brauch zu viel oder zu wenig 
ist, soll jeder und jede selbst 
interpretieren.“
Flächeninanspruchnahme 
ist allerdings nicht gleichzu-
setzen mit der versiegelten 
Fläche. Denn als versiegelt 
gelten Böden nur dann, 
wenn sie mit einer wasser-
undurchlässigen Schicht 
abgedeckt sind. In der Praxis 
werden daher nur überbau-
te, zubetonierte oder asphal-
tierte Flächen gezählt.

 � kommunal.at/ 
daten-zur-bodennutzung-
online

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Weltneuheit für Fernwärmenetze
QUABUS ist einer der ersten Ansprechpartner bei grabenlosen Sanie-
rungsprozessen. Der spezialisierte Betrieb wendet moderne Technolo-
gien an und entwickelt zielführend spezifi sche Lösungen auf Basis von 
neuesten, umweltschonenden Verfahren. So konnte durch die Beziehung 
mit einem langjährigen Geschäftspartner, dem Geschäftsführer von 
CarboSeal®, eine Zusammenarbeit mit der einzigartigen CarboSeal®-
Technologie entwickelt werden. PPR (Pressure Pipe Relining) Sweden AB 
produziert und vertreibt den zukunftsweisenden CarboSeal® Liner, der bei 
der grabenlosen Sanierung von Fernwärmesystemen erfolgreich eingesetzt 
wird. Mehr Info unter: 

 � www.carboseal.com/de/ oder www.quabus.at

Kreislaufwirtscha�  forcieren
Das Ressourcen Forum Austria, die österreichische Plattform für e�  zi-
ente Ressourcennutzung und Kreislaufwirtscha� , hat gemeinsam mit 
dem Österreichischen Gemeindebund für den Klima- und Energiefonds 
den neuen „Ressourcen Check“ für Kreislaufwirtschaft in der Gemeinde 
entwickelt. Der „Ressourcen Check“ ist ein innovativer Selbstanalyse-
Check und bietet ab sofort allen österreichischen Gemeinden eine umfas-
sende und kostenfreie Analyse und Bewertung der Kreislaufwirtschaft vor 
Ort. Mehr Info unter: 

 � kommunal.at/kreislaufwirtscha� -gemeinden-soll-forciert-werden
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Infl ation auf 
acht Prozent 
gesunken 

„Im Juni 2023 hat sich 
die Teuerung weiter 
eingebremst. Einer ersten 
Schätzung zufolge liegt 
die Infl ation bei 8 %, 
nach 9 % im Mai. Das ist 
der niedrigste Wert seit 
Mai 2022. Der Rückgang 
geht in erster Linie darauf 
zurück, dass die Preise für 
Treibsto� e und Heizöl im 
Vergleich zum Juni des 
Vorjahres deutlich gesun-
ken sind. Darüber hinaus 
haben sich die anhaltend 
hohen Preissteigerungen 
in der Gastronomie, bei 
Haushaltsenergie und 
bei Nahrungsmitteln im 
Juni weiter leicht abge-
schwächt“, so Statistik-
Austria-Generaldirektor 
Tobias Thomas.
Weitere Infos auf den Sei-
ten der Statistik Austria:

 � statistik.at

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

66 // KOMMUNAL   07C/2023

GESTALTEN & ARBEITEN 

Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. 
Das ist Circular Economy mit Mehrwert.



Grüne Oase 
Arbeitsraum
bellafl ora, Österreichs grüne Nummer 1 für 
naturnahes Gärtnern und Dekorieren, und 
der zukun� sweisende Büromöbel-Herstel-
ler hali haben eine Partnerscha�  geschlos-
sen, um Arbeitsräume in grüne Oasen zu 
verwandeln. Die Kooperation ermöglicht es, 
Büromöbel von hali mit den Pfl anzservices 
von bellafl ora zu kombinieren und eine 
Symbiose aus Funktionalität und Ästhetik zu 
schaff en. Mit der Blumenwanne „Evergreen“ 
wird die Integration von Pfl anzen in die Bü-
roeinrichtung ermöglicht. Mehr Infos unter: 

 � www.bellafl ora.at

Drei und öGIG starten 
Glasfaser-Partnerscha� 
Im Rahmen einer Glasfaser-Partnerscha�  
plant Drei das Netz der öGIG in sein be-
stehendes Glasfaserangebot mit einzube-
ziehen. Für die öGIG ist damit ein weiterer 
führender Telekommunikationsanbieter 
in ihrem o� enen Netz angekommen und 
dies eine Bestätigung ihrer Open-Access-
Strategie. Die Kooperation ist für Drei der 
nächste logische Schritt zum am breitesten 
verfügbaren Highspeed-Internet-Angebot in 
Österreich. Der kommerzielle Start bei Drei 
ist für 2024 geplant. Ziel ist, das Glasfasernetz 
von Drei für eine Million Haushalte in Öster-
reich verfügbar zu machen. Die Entscheidung 
hat große Bedeutung für die digitale Erschlie-
ßung des Lebens- und Wirtschaftsstandorts 
Österreich. Mehr Infos unter: 

 � www.oegig.at Netzbetreiber Drei und ÖGIG ziehen an einem Strang

Ich bin auch 
gegen die Ver-
siegelung, aber 
ich kann nicht auf 
dem Mond bauen.“
Stefan Schmuckenschlager, 
Bürgermeister von Kloster-
neuburg, zu Protesten gegen 
den Neubau eines Kinder-
gartens auf einer Grünfl äche. 
Gegner kritisierten, dass es 
auch ein Leerstand getan 
hätte. 

QUELLE // Kurier vom 5.7.2023

80,6 %
Am 31. März 2023 war 
die Staatsverschuldung 
laut Statistik Austria um 
17,7 Mrd. Euro höher als 
zu Jahresende 2022. Der 
ö� entliche Schuldenstand 
betrug 368,5 Mrd. Euro bzw. 
80,6 % des Bruttoinlands-
produkts. Das ö� entliche De-
fi zit belief sich im 1. Quartal 
2023 auf 6,6 Mrd. Euro.
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Als Aufsatzmodul kann die „Evergreen“-Pfl anzen-
wanne für mehr Privatsphäre am Arbeitsplatz sorgen.

FO
TO

 //
 h

al
i

KOMMUNAL   07C/2023 // 67

GESTALTEN & ARBEITEN

Abfall und Müll höchsteffizient verdichten.  
Entsorgungskosten drastisch senken.  
Stationär oder mobil.

SEIT 1970.

Heinz Bergmann OHG 
Von-Arenberg-Straße 7   
49762 Lathen | Germany 
Telefon +49 5933 955-0

bergmann-online.com

Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. 
Das ist Circular Economy mit Mehrwert.
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NAME: VORNAME ZUNAME

ALTER:  XXX

 GEMEINDE:  NAME

 EINWOHNERZAHL:  XXXX (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  XXXXX

 PARTEI: XXXXX

NAHAUFNAHME BENEDIKT SINGER

Vom Bauernbub
zum Bürgermeister

NAME | Benedikt Singer

ALTER |  35

GEMEINDE |  Sellrain

EINWOHNERZAHL |  1.350 (2022)

BÜRGERMEISTER SEIT |  26. Februar 2023

PARTEI | Liste „Gemeinsam für Sellrain“NICHT BEARBEITET
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Gemeinden gestalten 
Zukun�  // 
SEITE 72

 Im Porträt
„Wollte Jüngeren früh 
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

D er Landesparteichef der Tiroler SPÖ, 
Georg Dornauer, war auch Bürger-
meister der Gemeinde Sellrain. Mit 
seinem Wechsel in die Landesregie-
rung als stellvertretender Landes-

hauptmann unter Anton Mattle musste er das 
Amt abgeben. Bei der Wahl zum neuen Bürger-
meister entschied sich die Sellrainer Bevölke-
rung mit 56,4 Prozent für den 35-jährigen 
Benedikt Singer von der Liste „Gemeinsam für 
Sellrain“. Das ist insofern bemerkenswert, da 
eine andere, nämlich die SPÖ-nahe Liste „WIR 
Sellrainer“ die klare Mandatsmehrheit hat. Wer 
also ist dieser Benedikt Singer, der die Einheimi-
schen entgegen ihres sonstigen Wahlverhaltens 
derart von sich überzeugen konnte?  

Ein Blick in seinen Lebenslauf verrät, dass 
Singer nach der HAK in Telfs an der Univer-
sität in Innsbruck Wirtschaftswissenschaften, 
Management und Economics studiert hat und 
heute in der Landesbuchhaltung arbeitet. Nach 
einem charismatischen Politiker, der das Volk 
begeistern kann, klingt das nicht gerade. Das 
ist eindeutig ein Mann der Zahlen, möchte man 

meinen. Doch mit dieser Einschätzung tut man 
Singer unrecht. Zwar kennt er sich wirklich gut 
mit Zahlen aus – seine Stelle in der Buchhaltung 
entpuppt sich als Vorstand der Landesbuchhal-
tung im Amt der Tiroler Landesregierung. Doch 
Singer ist mindestens ebenso ein Praktiker und 
hemdsärmeliger Mann der Tat. Die  Ursprünge 
dazu fi nden sich schon in seiner Kindheit. 
Aufgewachsen ist er in einer großen Familie 
als ältestes von vier Geschwistern. Als einziger 
Bub mit drei jüngeren Schwestern hat er früh 
gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Seine 
Eltern hatten damals wie heute einen landwirt-
schaftlichen Betrieb, in dem Singer tatkräftig 
mithalf. „Da habe ich relativ schnell gelernt, dass 
es zusammen leichter geht als alleine.“ Auch 
wenn sich diese Erkenntnis damals noch auf das 
familiäre Umfeld bezog, merkte Singer bald, dass 
das auch in gesellschaftlicher Hinsicht gilt. Als 
Beispiel nennt er den verheerenden Murenab-
gang im Jahr 2015, der damals bundesweit die 
Nachrichten beherrschte. Viele Häuser waren 
davon betroff en, darunter auch sein Elternhaus.  
„Der Zusammenhalt, dieses gemeinsame Helfen, 
und die Unterstützung, die man als  Betroff ener 
erfahren hat, war ein sehr, sehr prägendes Er-
lebnis in meinem Leben. Was die Gesellschaft 
damals geleistet hat, war unglaublich solida-
risch, tief beeindruckend und hat vieles leichter 
gemacht. Es hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass 
es eine funktionierende Gesellschaft gibt, und 
dass wir in einem Land leben, in dem es uns gut 
geht, weil man aufeinander schaut. Und darum 
sollten wir darauf achten, dass es auch in Zu-
kunft weiterhin so bleibt“, erinnert sich Singer 
zurück. 

Diese Wertschätzung einer funktionierenden 
Gemeinscha�  war sicherlich einer der Aspekte, 
die Singer dazu bewogen haben, in die Politik zu 
gehen. Er kommt aber grundsätzlich schon aus 

Ich habe relativ 
schnell gelernt, 
dass es 
zusammen 
leichter geht 
als alleine.“
Benedikt Singer über  
seine Kindheitserfahrun-
gen beim Mithelfen in der 
elterlichen Landwirtscha� .
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Der Nachfolger von Georg Dornauer als Bürgermeister von 
Sellrain heißt Benedikt Singer. Im Gespräch mit KOMMUNAL 
erzählt der neue Ortschef von seinem Werdegang und den 
Plänen für sein Heimatdorf.    

DAS AMT UND SEINE TRÄGER*INNEN
Sie tragen die politische Hauptverantwortung für die Le-
bensqualität in den 2.093 Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern gelten sie je nach Blickwinkel als 
Reibebaum oder Respekts person, Geldbescha� er oder -ver-
teiler, machtlos oder machtbewusst. KOMMUNAL fragt nach: 
Wie ticken unsere Bürgermeisterinnen und Bürger meister? 
Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt zwischen 
Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbe-
dingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-
oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern 
gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.

NAME | Benedikt Singer

ALTER |  35

GEMEINDE |  Sellrain

EINWOHNERZAHL |  1.350 (2022)

BÜRGERMEISTER SEIT |  26. Februar 2023

PARTEI | Liste „Gemeinsam für Sellrain“
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einer Familie, die politisch immer sehr inter-
essiert war und diese Einstellung dem kleinen 
Benedikt bereits als Kind mitgegeben hat. Neben 
der Feuerwehr und verschiedenen Vereinen 
engagiert sich Singer schon früh ehrenamtlich 
bei der Landjugend. Relativ schnell wird er Er-
satzgemeinderat, damals noch unter Altbürger-
meister Norbert Jordan, der mit 38 Dienstjahren 
übrigens einer der längstdienenden Ortschefs 
Österreich war. „Es hat mich fasziniert, dass 
man seine unmittelbare Umgebung ein biss-
chen mitgestalten kann und mitentscheidet, was 
passiert. Auch in meinem Beruf im Landesdienst 
kam ich zwangsweise mit der Politik in Kontakt. 
Mein Interesse und Feuer für die Politik ist ei-
gentlich nie erloschen und hat sich in den letzten 
Jahren wieder verstärkt.“ 

Singer war schon in der letzten Gemeinderats-
periode Gemeindevorstand und Vizebürger-
meister. Erahnen konnte er also schon, was als 
Bürgermeister auf ihn zukommen würde, „doch 
es ist etwas ganz anderes, wenn man das Amt 
tatsächlich innehat“, bekennt er, wobei er das 
nicht negativ meint. „Die Bandbreite der � e-
men, die man als Bürgermeister auf den Tisch 
bekommt, ist unglaublich interessant und span-
nend. Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neu-
es � ema aufpoppt, und es gibt eigentlich keinen 
Lebensbereich, bei dem der Bürgermeister nicht 
das ein oder andere Mal mit den Menschen in 
Berührung kommt –von der Kinderbetreuung 
über die Errichtung von Urnengräbern bis hin 
zur Käferplage im Wald. Das ist es, was mir an 
der Politik so irrsinnig gefällt, dass man absolu-
te Abwechslung hat und in viele verschiedene 
Bereiche eintauchen kann. Natürlich kann man 
nicht in allem Experte sein, sondern ist auf gute 
Mitarbeiter angewiesen. Wobei sich einmal mehr 
zeigt: Es geht nur gemeinsam.“

Dazu passt auch Singers Credo, nämlich das 
Verbindende vor das Trennende zu stellen. 
Nicht etwa aus Kalkül, weil er im Gemeinderat 
auf die Zusammenarbeit mit den anderen Frakti-
onen angewiesen ist, sondern aus Überzeugung. 
Tatsächlich läuft es im Gemeinderat sehr gut: 
„Wir haben ein gutes und konstruktives Diskus-
sionsklima und seit meinem Amtsantritt alle Be-
schlüsse einstimmig gefasst. Ich versuche mög-
lichst viele Mandatare einzubinden und bis dato 
funktioniert das gut. Ich glaube, es ist uns allen 
bewusst, dass wir gewählt sind, um im Sinne 
der Sellrainer für unser Dorf zu arbeiten und zu 
entscheiden. Das stellen wir in den Mittelpunkt 
unseres Handelns, nicht die politische Cou-
leur.“ Das gilt auch für Dornauer, der weiterhin 
im Gemeinderat vertreten ist: „Das Verhältnis 
zwischen dem Georg und mir war immer schon 
von gegenseitigem Respekt geprägt und wir sind 
immer gut miteinander ausgekommen, egal ob 
er Bürgermeister und ich Vize war, oder auch 
jetzt mit ihm als Landeshauptmannstellvertreter 
und mir als Bürgermeister.“

 
Mir ist wichtig, dass 

unser Dorf jenen 
Charakter bewahrt, 

den es jetzt hat.“
Benedikt Singer über den 

Wandel Sellrains hin zu einer Pendlergemeinde  
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schen. „Diese gesellschaftlichen � emen liegen 
mir sehr am Herzen. Und mir ist wichtig, dass 
unser Dorf jenen Charakter bewahrt, den es jetzt 
hat. Dass wir nicht zu einer reinen Pendlerge-
meinde werden, sondern dass man den Nachbarn 
weiterhin kennt“, stellt Singer klar und meint 
damit die Entwicklungen am Immobiliensektor. 

Zwar ist Sellrain noch ländlich geprägt, doch 
gerät es zunehmend in den Speckgürtel der 
Landeshauptstadt und das macht sich bemerk-
bar. Mit dem Auto sind es jeweils zwanzig Mi-
nuten nach Innsbruck sowie ins nächstgelegene 
Skigebiet Kühtai – eine attraktive Lage, die den 
Druck auf Wohnungen und Grundstücke steigen 
lässt. Wohnbauträger zeigen immer wieder In-
teresse, in Sellrain größere Anlagen zu errichten. 
„Das ist nicht zu verteufeln, aber mit Maß und 
Ziel zu beobachten. In gewisser Weise ist es ja 
gut, aber es sollte nicht zu viel in diese Richtung 
gehen“, meint Singer, der darauf hinweist, dass 
sich der Quadratmeterpreis in Sellrain binnen 
fünfzehn Jahren zum Teil mehr als verdreifacht 
hat. Dabei spielt der Tourismus in der Gemeinde 
eine vergleichsweise geringe Rolle. „Ich  fi nde, 
das zeichnet uns aus. Wir sind nicht dieses 
klassische Tourismustal, wie man es andernorts 
aus Tirol kennt, sondern haben vielmehr den 
ruhigen, sanften Tourismus. Natürlich brächte 
der Ballermann-Tourismus viel Geld, aber der 
hat in unserem Tal nicht wirklich Einzug gehal-
ten und angesichts der jetzigen Entwicklungen 
im Tourismus dürfte sich das für die Zukunft als 
sehr positiv herausstellen“, meint Singer und 
sieht Chancen für eine zeitgemäße, nachhaltige 
Entwicklung. Mit seiner Einstellung und mit dem 
gemeinschaftlichen Zusammenhalt der Einhei-
mischen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
die Sellrainer und Sellrainerinnen diese Chancen 
auch wahrnehmen werden können. 

Klar ist auch, dass Singer nicht langweilig 
wird. Erst im Jänner wurde er Vater und über die 
Pfi ngstfeiertage, unmittelbar vor dem Interview, 
war er wieder einmal drei Tage am Feld, um 
im elterlichen Betrieb mitzuhelfen. Unter der 
Woche widmet er seine Zeit in etwa zu gleichen 
Teilen dem Amt in der Gemeinde und dem Job 
beim Land. Weitere Tätigkeiten, wie etwa seine 
Funktion im Aufsichtsrat des Maschinenring Ti-
rol, beanspruchen die übrige Zeit. Die Wochen-
enden gehören eigentlich der Familie, wobei 
rund ein Drittel der Zeit letztendlich doch wieder 
mit Bürgermeister-Aktivitäten belegt ist.    

Was die Vorhaben in der Gemeinde angeht, 
läu�  es den Umständen entsprechend gut. 
Sellrain ist nämlich eine Ausgleichsgemeinde. 
Das ist der Topografi e geschuldet. Der Ort ist ein 
Streudorf im V-förmigen Sellraintal. Ein Gutteil 
des Gemeindegebiets nimmt das kaum besiedel-
te, 15 Kilometer lange Fotschertal ein. Industrie, 
die Kommunalsteuer brächte, ist zudem nicht 
wirklich vorhanden. Dennoch haben die Sellrai-
ner nach langen Jahren des Wartens nun endlich 
einen Mehrzwecksaal erhalten und unlängst 
wurden zwei Wasserkraftwerke in Betrieb ge-
nommen – eines im alleinigen Gemeindebesitz 
und ein weiteres seit März in einer Gemeinschaft 
mit fünf weiteren Gemeinden. Aktuell beschäf-
tigt Singer die Erneuerung bzw. Erweiterung des 
Sportplatzareals. Der Schutz vor Naturgefahren 
ist ohnehin immer � ema und der Nahverkehr 
schreit wie in vielen anderen Streusiedlungen 
nach innovativen Lösungskonzepten.       

   
„Politik ist immer ein Ringen um Lösungen und 
ein Finden von guten Kompromissen“, weiß 
Singer. Darin sieht er auch die Stärke seiner Ar-
beit. Er legt starkes Augenmerk auf das Vereinsle-
ben, auf Kinderbetreuung und auf ältere Men-

�� Das Fotschertal ist ein nahezu unbe-
rührtes Seitental in den Stubaier Alpen und 
nimmt den größten Teil des Gemeindege-
biets von Sellrain ein. Im Juni färben Millio-
nen von Alpenrosenblüten das Tal zartrosa.     

� Sellrain ist der Hauptort des gleichna-
migen Tals, das vom Inntal abzweigt. Links 
geht es nach Elmau und weiter ins Fotscher-
tal, rechts nach Gries im Sellrain. Dazwi-
schen thront (im Hintergrund rechts) das 
Fotscher Windegg (2.577 m). 

Die topografi schen 
Bedingungen sind für 
die Gemeinde eine 
echte Herausforderung, 
was den Erhalt und 
Ausbau der Infrastruk-
tur betri�  . Im Bild in 
Wallfahrtskirche von 
St. Quirin.

PORTRÄT

Das Bergsteigerdorf 
im Sellrain setzt auf 
san� en Tourismus und 
bietet eine Vielzahl 
an atemberaubenden 
Naturerlebnissen und 
Wanderrouten.     FO
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All politics ist local – warum? Die konkrete 
Umsetzung der von Bund und Ländern 
vorgegebenen Leitlinien erfolgt in den 

Kommunen. Innovationen müssen in Zusam-
menarbeit mit den Menschen vor Ort umsetzbar 
sein. Engagement, Teilhabe und Ehrenamt sind 
unverzichtbare Bausteine einer Gesellschaft. Die 
Verzahnung von Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft und Kultur in den Kommunen ist elemen-
tar.

Der Innovators Club (IC) des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes beschäftigt sich 
mit strategischen Zukunftsthemen wie Digita-
lisierung, Bildung, Klimaschutz, Energiepolitik, 
Kommunikation, Partizipation, Kooperation und 
Bürokratieabbau. Er verfolgt das Ziel, über die 
Tagespolitik hinauszudenken, neue Wege für die 
kommunale Arbeit aufzuzeigen, Mut zu haben, 
Neues zu erproben. Der Innovators Club intensi-
viert die Kontakte zwischen öff entlicher Verwal-
tung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, weil 
er überzeugt ist, dass in der Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft die In-
novationspotenziale liegen. Er ist eine Plattform 
für den Austausch von Visionen, Erfahrungen 
und Konzepten.

Neue Ideen und Lösungen für kommunale 
Verwaltungen werden entwickelt und in Pilot-
projekten erprobt. Diese Pilotprojekte wurden 
beispielsweise zu den � emen „Kommunale 
Bürgerkommunikation“, „Auswirkungen des 
demografi schen Wandels auf die Kommunal-
verwaltungen“ oder zu neuen Ansätzen in der 
Online-Partizipation durchgeführt. Im Projekt 

All politics is local: Die Zukunft liegt in den Kommunen. Ge-
meinsam können wir sie gestalten – zum Wohle der Menschen 
vor Ort, behauptete Claudia Bienek vom Innovators Club des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes in ihrem Impulsstate-
ment beim Kommunalen Zukunftsgespräch Mitte Juni in Linz.

KOMMUNALES ZUKUNFTSGESPRÄCH

Gemeinden 
gestalten Zukun� 

„Die Verwaltung von übermorgen“ wurden 
neue Rollenprofi le wie „Wandelgestalter“ oder 
„Potenzialentdecker“ für die öff entliche Verwal-
tung erarbeitet.

UpdateDeutschland ist ein deutschlandweites 
Zukun� slabor, das mit Unterstützung des In-
novators Club arbeitet. Bürger:innen entwickeln 
ko-kreativ mit Partner:innen aller föderalen 
Ebenen sowie mit Agierenden aus der Verwal-
tung und Lokalpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft innovative Lösungen für die 
drängendsten Herausforderungen in Deutsch-
land. Als Schwerpunktthemen wurden etwa 
Bildung, lebenslanges Lernen, Antidiskrimi-
nierung, Demokratie und Engagement, digitaler 
Staat, klimaneutrale Zukunft, Gesundheit be-
arbeitet. Ausgewählte Lösungen werden getestet, 
weiterentwickelt und in die breite Umsetzung 
gebracht. Ein konkretes Ergebnis ist der Tele-
fondienst „Silberdraht“ für ältere Menschen mit 
Problemen beim Zugang zum Internet.

Für den nachhaltigen Wandel unserer wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Systeme 
braucht es Open Social Innovation. Dieser 
Wandel lässt sich nicht „von oben“ von Poli-
tik und Verwaltung diktieren, er muss – damit 
er gelingt – von Bürger:innen und Staat ge-
meinsam gestaltet werden. UpdateDeutschland 
basiert auf der Methodik von Open Social Inno-
vation, die für einen breiten Beteiligungsprozess 
(Open) steht, um gesellschaftliche Herausfor-
derungen (Social) mit neuen Lösungen (Inno-
vation) anzugehen. 

OBERÖSTERREICH
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All politics 

is local. Die 
Zukun�  liegt 
in den Kom-
munen. Ge-
meinsam kön-
nen wir sie 
gestalten – zum 
Wohle der Men-
schen vor 
Ort.“

Claudia 
Bienek,
Innovators 
Club des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes

zukunftsfähige und umweltschonende Außen-
beleuchtung.

Die Initiatorin des Dorf.labors Maria Hamann 
stellte das Projekt Dorf.labor – alte Tischlerei 
in Michaelnbach vor. Das Dorf.labor befi ndet 
sich im Ortskern von Michaelnbach in einer 
alten Tischlerei. Eine Genossenschaft kaufte die 
Räumlichkeiten und stellt sie für gemeinnützi-
ge Ideen zur Verfügung. Eine Nahwärme und 
ein Food-Coop namens „Tischlein Deck Dich!“ 
und das Dorf.labor haben Platz gefunden. Mit 
verschiedensten Interventionen ist es gelungen, 
Leben ins Haus zu holen. Die alte Tischlerei ist 
ein Ankerpunkt, für „Dåsige“, „Zuagroaste“ und 
Rückkehrer:innen geworden. Das Future Fellow 
Programm der Oö. Zukunftsakademie hat das 
Dorf.labor ein halbes Jahr lang unterstützt.

Amtsleiterin Birgit Zimmermann präsentierte 
das Haus der Gesundheit in Altenberg. Eine gute 
ärztliche und eine umfassende Gesundheitsver-
sorgung sind wesentliche Säulen der Lebens- 
und Wohnqualität in einer Gemeinde bzw. Re-
gion. Durch die Renovierung und Nachnutzung 
des denkmalgeschützten ehemaligen Amtshau-
ses als Haus der Gesundheit hat Altenberg mitten 
im Ortszentrum ein Raumangebot geschaff en, 
das Ärzt:innen und Angehörigen medizinischer 
Überweisungsberufe zu fairen Konditionen zur 
Verfügung steht. Im Haus der Gesundheit gibt 
es eine Allgemeinmedizinische Gruppenpraxis 
und Praxen unter anderem für Psychotherapie 
und klinische Psychologie, Physiotherapie und 
Ergotherapie. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Professionen funktioniert ausgezeichnet 
und es gibt innerhalb des Hauses der Gesundheit 
keine Konkurrenz, da jede Profession nur einmal 
vertreten ist. 

Friederike Egger, Freiwilligen- und Gesund-
heitskoordinatorin des Vereins dieziwi, infor-
mierte gemeinsam mit Bürgermeister Johann 
Augustin aus Neuhofen im Innkreis. Mit dem 
Pilotprojekt „Generationen miteinander“ greift 
dieziwi in Kooperation mit der jeweiligen Ge-
meinde die � emen „gesundes, aktives Älterwer-
den und Einsamkeit“ auf kommunaler Ebene in 
vier oberösterreichischen Pilotregionen aktiv auf. 
In den Gemeinden Engerwitzdorf, Laakirchen, 
Neuhofen im Innkreis und Peuerbach-Steegen 
werden 24 Monaten lang bereits bestehende An-
gebote von Kooperationspartner:innen sichtbarer 
gemacht und zusätzliche Aktivitäten und Maß-
nahmen für BürgerInnen 60plus gestartet  

OBERÖSTERREICH

Fünf Praxisbeispiele wurden präsentiert. So 
berichtete Norbert Miesenberger vom Energie-
bezirk Freistadt über die dortige Umsetzung 
der Kommunalen Photovoltaik Strategie OÖ. 
Aufgrund zahlreicher Anfragen nach der Um-
widmung potenzieller Flächen in PV-Sonder-
nutzung im Grünland haben sich die Gemeinden 
der Leader-Regionen Mühlviertler Kernland und 
Mühlviertler Alm entschieden, eine faktenba-
sierte regionsübergreifende Strategie zu erarbei-
ten. Die Gemeinden arbeiteten mit Akteuren auf 
Regions- und Landesebene sowie Experten zu-
sammen. Ziel war es, Planungs- und Steuerungs-
instrumente zu entwickeln, die einen geordneten 
regionalen PV-Freifl ächen-Ausbau ermöglichen. 

Armin Kaspar von der Abteilung Umwelt-
schutz beim Land Oberösterreich  widmete sich 
dem smarten Lichtmanagement in oberöster-
reichischen Gemeinden und den daraus resultie-
renden Vorteilen wie Energieeinsparung, Kom-
fortgewinn und verringerte Lichtverschmutzung. 
Veraltete Straßenbeleuchtungsanlagen sind oft 
ineffi  zient, unverlässlich, verursachen hohe 
Wartungs- und Energiekosten und tragen er-
heblich zur Erhellung des natürlichen Nacht-
himmels bei. Neue Beleuchtungsanlagen, die 
sich am „Österreichischen Leitfaden für Außen-
beleuchtung“ orientieren, sind weitaus ener-
gieeffi  zienter und versprechen nicht nur das 
Gemeindebudget zu schonen, sondern auch 
gleichmäßiger, zielgerichteter, dimmbar, steuer-
bar und umweltverträglich zu beleuchten. Das 
Umweltressort des Land Oberösterreich bietet 
vielfältige Unterstützung bei der Umstellung auf 

Norbert Miesenberger 
(Energiebezirk Frei-
stadt), Armin Kaspar 
(Land OÖ), Birgit Zim-
mermann (Amtsleiterin 
Altenberg bei Linz), 
Johann Lefenda (Leiter 
Oö. Zukun� sakademie), 
Claudia Bienek (Innova-
tors Club des Deutschen 
Städte- und Gemeinde-
bundes), Maria Hamann 
(Initiatorin des Dorf.
labors), Christian Ma-
der (Präsident des OÖ 
Gemeindebundes), 
Franz Flotzinger (Lan-
desgeschä� sführer des 
OÖ Gemeindebundes), 
Friederike Egger (Frei-
willigen- und Gesund-
heitskoordinatorin des 
Vereins dieziwi) und 
Johann Augustin (Bür-
germeister Neuhofen im 
Innkreis)

Mehr Infos auf 
https://kommunal.at/
kreative-loesungen-
innovativen-gemeinden
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All politics ist local – warum? Die konkrete 
Umsetzung der von Bund und Ländern 
vorgegebenen Leitlinien erfolgt in den 

Kommunen. Innovationen müssen in Zusam-
menarbeit mit den Menschen vor Ort umsetzbar 
sein. Engagement, Teilhabe und Ehrenamt sind 
unverzichtbare Bausteine einer Gesellschaft. Die 
Verzahnung von Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft und Kultur in den Kommunen ist elemen-
tar.

Der Innovators Club (IC) des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes beschäftigt sich 
mit strategischen Zukunftsthemen wie Digita-
lisierung, Bildung, Klimaschutz, Energiepolitik, 
Kommunikation, Partizipation, Kooperation und 
Bürokratieabbau. Er verfolgt das Ziel, über die 
Tagespolitik hinauszudenken, neue Wege für die 
kommunale Arbeit aufzuzeigen, Mut zu haben, 
Neues zu erproben. Der Innovators Club intensi-
viert die Kontakte zwischen öff entlicher Verwal-
tung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, weil 
er überzeugt ist, dass in der Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft die In-
novationspotenziale liegen. Er ist eine Plattform 
für den Austausch von Visionen, Erfahrungen 
und Konzepten.

Neue Ideen und Lösungen für kommunale 
Verwaltungen werden entwickelt und in Pilot-
projekten erprobt. Diese Pilotprojekte wurden 
beispielsweise zu den � emen „Kommunale 
Bürgerkommunikation“, „Auswirkungen des 
demografi schen Wandels auf die Kommunal-
verwaltungen“ oder zu neuen Ansätzen in der 
Online-Partizipation durchgeführt. Im Projekt 

All politics is local: Die Zukunft liegt in den Kommunen. Ge-
meinsam können wir sie gestalten – zum Wohle der Menschen 
vor Ort, behauptete Claudia Bienek vom Innovators Club des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes in ihrem Impulsstate-
ment beim Kommunalen Zukunftsgespräch Mitte Juni in Linz.

KOMMUNALES ZUKUNFTSGESPRÄCH

Gemeinden 
gestalten Zukun� 

„Die Verwaltung von übermorgen“ wurden 
neue Rollenprofi le wie „Wandelgestalter“ oder 
„Potenzialentdecker“ für die öff entliche Verwal-
tung erarbeitet.

UpdateDeutschland ist ein deutschlandweites 
Zukun� slabor, das mit Unterstützung des In-
novators Club arbeitet. Bürger:innen entwickeln 
ko-kreativ mit Partner:innen aller föderalen 
Ebenen sowie mit Agierenden aus der Verwal-
tung und Lokalpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft innovative Lösungen für die 
drängendsten Herausforderungen in Deutsch-
land. Als Schwerpunktthemen wurden etwa 
Bildung, lebenslanges Lernen, Antidiskrimi-
nierung, Demokratie und Engagement, digitaler 
Staat, klimaneutrale Zukunft, Gesundheit be-
arbeitet. Ausgewählte Lösungen werden getestet, 
weiterentwickelt und in die breite Umsetzung 
gebracht. Ein konkretes Ergebnis ist der Tele-
fondienst „Silberdraht“ für ältere Menschen mit 
Problemen beim Zugang zum Internet.

Für den nachhaltigen Wandel unserer wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Systeme 
braucht es Open Social Innovation. Dieser 
Wandel lässt sich nicht „von oben“ von Poli-
tik und Verwaltung diktieren, er muss – damit 
er gelingt – von Bürger:innen und Staat ge-
meinsam gestaltet werden. UpdateDeutschland 
basiert auf der Methodik von Open Social Inno-
vation, die für einen breiten Beteiligungsprozess 
(Open) steht, um gesellschaftliche Herausfor-
derungen (Social) mit neuen Lösungen (Inno-
vation) anzugehen. 
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All politics 
is local. Die 
Zukun�  liegt 
in den Kom-
munen. Ge-
meinsam kön-
nen wir sie 
gestalten – zum 
Wohle der Men-
schen vor 
Ort.“

Claudia 
Bienek,
Innovators 
Club des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes

zukunftsfähige und umweltschonende Außen-
beleuchtung.

Die Initiatorin des Dorf.labors Maria Hamann 
stellte das Projekt Dorf.labor – alte Tischlerei 
in Michaelnbach vor. Das Dorf.labor befi ndet 
sich im Ortskern von Michaelnbach in einer 
alten Tischlerei. Eine Genossenschaft kaufte die 
Räumlichkeiten und stellt sie für gemeinnützi-
ge Ideen zur Verfügung. Eine Nahwärme und 
ein Food-Coop namens „Tischlein Deck Dich!“ 
und das Dorf.labor haben Platz gefunden. Mit 
verschiedensten Interventionen ist es gelungen, 
Leben ins Haus zu holen. Die alte Tischlerei ist 
ein Ankerpunkt, für „Dåsige“, „Zuagroaste“ und 
Rückkehrer:innen geworden. Das Future Fellow 
Programm der Oö. Zukunftsakademie hat das 
Dorf.labor ein halbes Jahr lang unterstützt.

Amtsleiterin Birgit Zimmermann präsentierte 
das Haus der Gesundheit in Altenberg. Eine gute 
ärztliche und eine umfassende Gesundheitsver-
sorgung sind wesentliche Säulen der Lebens- 
und Wohnqualität in einer Gemeinde bzw. Re-
gion. Durch die Renovierung und Nachnutzung 
des denkmalgeschützten ehemaligen Amtshau-
ses als Haus der Gesundheit hat Altenberg mitten 
im Ortszentrum ein Raumangebot geschaff en, 
das Ärzt:innen und Angehörigen medizinischer 
Überweisungsberufe zu fairen Konditionen zur 
Verfügung steht. Im Haus der Gesundheit gibt 
es eine Allgemeinmedizinische Gruppenpraxis 
und Praxen unter anderem für Psychotherapie 
und klinische Psychologie, Physiotherapie und 
Ergotherapie. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Professionen funktioniert ausgezeichnet 
und es gibt innerhalb des Hauses der Gesundheit 
keine Konkurrenz, da jede Profession nur einmal 
vertreten ist. 

Friederike Egger, Freiwilligen- und Gesund-
heitskoordinatorin des Vereins dieziwi, infor-
mierte gemeinsam mit Bürgermeister Johann 
Augustin aus Neuhofen im Innkreis. Mit dem 
Pilotprojekt „Generationen miteinander“ greift 
dieziwi in Kooperation mit der jeweiligen Ge-
meinde die � emen „gesundes, aktives Älterwer-
den und Einsamkeit“ auf kommunaler Ebene in 
vier oberösterreichischen Pilotregionen aktiv auf. 
In den Gemeinden Engerwitzdorf, Laakirchen, 
Neuhofen im Innkreis und Peuerbach-Steegen 
werden 24 Monaten lang bereits bestehende An-
gebote von Kooperationspartner:innen sichtbarer 
gemacht und zusätzliche Aktivitäten und Maß-
nahmen für BürgerInnen 60plus gestartet  

OBERÖSTERREICH

Fünf Praxisbeispiele wurden präsentiert. So 
berichtete Norbert Miesenberger vom Energie-
bezirk Freistadt über die dortige Umsetzung 
der Kommunalen Photovoltaik Strategie OÖ. 
Aufgrund zahlreicher Anfragen nach der Um-
widmung potenzieller Flächen in PV-Sonder-
nutzung im Grünland haben sich die Gemeinden 
der Leader-Regionen Mühlviertler Kernland und 
Mühlviertler Alm entschieden, eine faktenba-
sierte regionsübergreifende Strategie zu erarbei-
ten. Die Gemeinden arbeiteten mit Akteuren auf 
Regions- und Landesebene sowie Experten zu-
sammen. Ziel war es, Planungs- und Steuerungs-
instrumente zu entwickeln, die einen geordneten 
regionalen PV-Freifl ächen-Ausbau ermöglichen. 

Armin Kaspar von der Abteilung Umwelt-
schutz beim Land Oberösterreich  widmete sich 
dem smarten Lichtmanagement in oberöster-
reichischen Gemeinden und den daraus resultie-
renden Vorteilen wie Energieeinsparung, Kom-
fortgewinn und verringerte Lichtverschmutzung. 
Veraltete Straßenbeleuchtungsanlagen sind oft 
ineffi  zient, unverlässlich, verursachen hohe 
Wartungs- und Energiekosten und tragen er-
heblich zur Erhellung des natürlichen Nacht-
himmels bei. Neue Beleuchtungsanlagen, die 
sich am „Österreichischen Leitfaden für Außen-
beleuchtung“ orientieren, sind weitaus ener-
gieeffi  zienter und versprechen nicht nur das 
Gemeindebudget zu schonen, sondern auch 
gleichmäßiger, zielgerichteter, dimmbar, steuer-
bar und umweltverträglich zu beleuchten. Das 
Umweltressort des Land Oberösterreich bietet 
vielfältige Unterstützung bei der Umstellung auf 

Norbert Miesenberger 
(Energiebezirk Frei-
stadt), Armin Kaspar 
(Land OÖ), Birgit Zim-
mermann (Amtsleiterin 
Altenberg bei Linz), 
Johann Lefenda (Leiter 
Oö. Zukun� sakademie), 
Claudia Bienek (Innova-
tors Club des Deutschen 
Städte- und Gemeinde-
bundes), Maria Hamann 
(Initiatorin des Dorf.
labors), Christian Ma-
der (Präsident des OÖ 
Gemeindebundes), 
Franz Flotzinger (Lan-
desgeschä� sführer des 
OÖ Gemeindebundes), 
Friederike Egger (Frei-
willigen- und Gesund-
heitskoordinatorin des 
Vereins dieziwi) und 
Johann Augustin (Bür-
germeister Neuhofen im 
Innkreis)

Mehr Infos auf 
https://kommunal.at/
kreative-loesungen-
innovativen-gemeinden
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TEXT //PETER LEITNER 

Nach seiner Schulausbildung arbeitete 
Nagl von 1975 bis 1982 als Kraftfahrer, 
war anschließend drei Jahre lang als 
Montagetischler tätig. Danach arbeitete 

er von 1985 bis 1998 als Transportunternehmer, 
ist seit 1985 auch als Nebenerwerbslandwirt 
tätig. Und das bis heute, wobei dem inzwischen 
65-Jährigen stets seine Frau, seine Tochter und 
seine gesamte Familie zur Seite standen.

„Mein Leben war immer bäuerlich geprägt. 
In einer Familie mit acht Geschwistern mussten 
wir alle ordentlich in der Landwirtschaft an-
packen“, erinnert sich Nagl an seine Kindheit 
zurück.

Im Jahr 1990 wurde er Ortsbauernobmann in 
Axams. „Es war dann logisch, sich auch für die 
Kommunalpolitik zu interessieren. Und so ent-
schloss ich mich, 1992 mit einer eigenen Liste bei 
der Gemeinderatswahl anzutreten, damals aller-
dings noch nicht als Bürgermeisterkandidat.“

Als Vizebürgermeister blieb er zunächst bis 
1995 im Kommunalparlament, schied dann aus 
privaten Gründen vorübergehend aus diesem 
aus. Drei Jahre später kandidierte Nagl wieder 
mit einer eigenen Liste, diesmal mit ihm als 
Kandidat für das Bürgermeisteramt – und setzte 
sich dann gleich im ersten Wahlgang mit der 
deutlichen Mehrheit von 64,74 Prozent gegen 
drei Mitbewerber durch. Mit seiner Axamer 

In den Axamer Gemeinderat zog er erstmals 1992 ein, von 1998 bis 2016 bekleide-
te er das Amt des Bürgermeisters. Rudolf Nagl, der als ehemaliger Vizepräsident 
auch Ehrenringträger des Tiroler Gemeindeverbandes ist, krempelte dabei stets 
die Ärmel hoch – ganz so, wie er es auch aus seinem Elternhaus gewohnt war.

IM GESPRÄCH MIT ALTBÜRGERMEISTER RUDOLF NAGL AUS AXAMS

„Wollte Jüngeren früh genug 
einen Platz freimachen“

Dorfl iste sicherte er sich zudem acht Mandate 
im Gemeinderat. 2004 eroberte seine Liste zehn 
Mandate.

Rückblickend meint Nagl: „Ich bin während 
meines politischen Tuns stets ein leidenschaft-
licher Vertreter des bäuerlichen und ländlichen 
Raums gewesen. Die Interessen der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung lagen mir stets am 
Herzen. Natürlich galt es aber auch immer, die 
wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im 
Auge zu behalten. Die Schaff ung von Arbeits-
plätzen wirkte sich entsprechend positiv auf 
die Einnahmenseite aus. Es war mir auch ein 
Anliegen, dass das Wohnen in Axams einen 
hohen Standard hat und wir genügend Geschäfte 
mit Waren des täglichen Bedarfs im Ort haben. 
In Axams wurde auch schon in einer Zeit ein 
Bauernmarkt betrieben, in der diese noch weit-
gehend belächelt wurden. Ins Leben gerufen 
und betrieben hatte ihn meine Frau. Ein eigenes 
Schlachthaus ist schon vor rund 25 Jahren ge-
baut worden.“

Fakt ist auch, dass die Gemeinde in den ver-
gangenen Jahrzehnten massiv gewachsen ist. Im 
direkten Umland der Landeshauptstadt gelegen, 
sind die Kommunen im Westlichen Mittelgebir-
ge naturgemäß eine beliebte Wohngegend für 
Menschen aus Innsbruck. Das schnelle Wachsen 
wurde vielfach auch durchaus kritisch gesehen. 

GENERATIONENFRAGE

In einer Fami-
lie mit acht Ge-
schwistern muss-
ten wir alle 
ordentlich in der 
Landwirtscha�  
anpacken.“
Rudolf Nagl,
Altbürgermeister von 
Axams

Ich bin wäh-
rend meines 
politischen Tuns 
stets ein leiden-
scha� licher 
Vertreter des 
bäuerlichen 
und ländlichen 
Raums gewesen.
Rudolf Nagl,
Altbürgermeister von 
Axams

In Nagls Amtszeit fi elen in Axams unter 
anderem viele Infrastrukturverbesserungen. 
Zu nennen sind unter anderem das Altersheim, 
Schulen, Freizeiteinrichtungen wie das neue 
Ruifachstadion und der Ausbau des Schwimm-
bads sowie die Errichtung eines eigenen Gewer-
begebiets. Nach wie vor in Bearbeitung ist der 
Zusammenschluss der Skigebiete Axamer Lizum 
und Mutters, für den er sich stets eingesetzt hat. 
Wichtig waren Nagl auch die örtlichen Vereine, 
denn „das Dorfl eben ist unmittelbar mit dem 
Vereinsleben verbunden“.

Ab 2013 war Nagl nicht nur in der Gemeinde 
politisch aktiv, sondern zog für den ÖVP-Bau-
ernbund auch in den Tiroler Landtag ein, dem 
er bis 2018 angehörte. Seine kommunalpoliti-
sche Tätigkeit beendete er 2016. „Meine Frau ist 
damals schwer krank geworden und schließlich 
auch verstorben. Da ist für mich klar gewesen, 
dass ich nach und nach aus allen politischen 
Ämtern ausscheiden werde. Zudem wollte ich 
nie zu lange in der Politik bleiben und den Platz 
für jüngere Kandidaten blockieren. Mit 60 Jah-
ren war es der richtige Zeitpunkt, die Bühne zu 
verlassen.“

Heute verfolgt Nagl das politische Geschehen 
praktisch nur noch am Rande mit. „Ich bin quasi 
Zaungast, fi nde aber, dass es im Land Tirol in 
Summe gesehen recht gut funktioniert.” 

Nagl meint dazu: „Der stete Zuzug war und ist 
für alle Gemeinden im Umfeld von Innsbruck 
eine große Herausforderung. In Axams hatten 
wir schon lange vor meiner Zeit als Gemeinde-
politiker, nämlich ab 1978, einen Flächenwid-
mungsplan. Und damals wurden auf Zuraten 
vom Land nicht weniger als 40 Hektar Bauland 
gewidmet, was den Zuzug weiter forciert hat. 
Wir haben uns ständig bemüht, den diesbezüg-
lichen Aufwärtstrend mit diversen Regulativen 
einigermaßen im Griff  zu haben. Einfach war’s 
allerdings nie. Das gilt freilich auch für unsere 
Nachbargemeinden. Durch steigende Bevölke-
rungszahlen ergeben sich ja auch hinsichtlich 
infrastruktureller Einrichtungen große Heraus-
forderungen. Doch letztlich ist man als Kommu-
nalpolitiker auch dazu da, eben diese Herausfor-
derungen anzunehmen.“

Zugute kam Nagl in diesem Bereich auch, dass 
er mehrere Jahre lang als Obmann des Planungs-
verbandes Westliches Mittelgebirge fungierte.

Der Altbürgermeister lässt keine Zweifel of-
fen, dass er seine Funktion vom ersten bis zum 
letzten Tag mit großer Freude ausgeübt hat, und 
meint dazu: „Ich bin nach wie vor der Meinung, 
dass Bürgermeister eines der schönsten politi-
schen Ämter ist, da man direkt mitgestalten und 
vieles bewegen kann.“

 „Ich bin nach wie 
vor der Meinung, 

dass Bürgermeister 
eines der schönsten 

politischen Ämter ist, 
da man direkt mit-

gestalten und vieles 
bewegen kann.”
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Altbürgermeister von 
Axams

In Nagls Amtszeit fi elen in Axams unter 
anderem viele Infrastrukturverbesserungen. 
Zu nennen sind unter anderem das Altersheim, 
Schulen, Freizeiteinrichtungen wie das neue 
Ruifachstadion und der Ausbau des Schwimm-
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begebiets. Nach wie vor in Bearbeitung ist der 
Zusammenschluss der Skigebiete Axamer Lizum 
und Mutters, für den er sich stets eingesetzt hat. 
Wichtig waren Nagl auch die örtlichen Vereine, 
denn „das Dorfl eben ist unmittelbar mit dem 
Vereinsleben verbunden“.

Ab 2013 war Nagl nicht nur in der Gemeinde 
politisch aktiv, sondern zog für den ÖVP-Bau-
ernbund auch in den Tiroler Landtag ein, dem 
er bis 2018 angehörte. Seine kommunalpoliti-
sche Tätigkeit beendete er 2016. „Meine Frau ist 
damals schwer krank geworden und schließlich 
auch verstorben. Da ist für mich klar gewesen, 
dass ich nach und nach aus allen politischen 
Ämtern ausscheiden werde. Zudem wollte ich 
nie zu lange in der Politik bleiben und den Platz 
für jüngere Kandidaten blockieren. Mit 60 Jah-
ren war es der richtige Zeitpunkt, die Bühne zu 
verlassen.“

Heute verfolgt Nagl das politische Geschehen 
praktisch nur noch am Rande mit. „Ich bin quasi 
Zaungast, fi nde aber, dass es im Land Tirol in 
Summe gesehen recht gut funktioniert.” 

Nagl meint dazu: „Der stete Zuzug war und ist 
für alle Gemeinden im Umfeld von Innsbruck 
eine große Herausforderung. In Axams hatten 
wir schon lange vor meiner Zeit als Gemeinde-
politiker, nämlich ab 1978, einen Flächenwid-
mungsplan. Und damals wurden auf Zuraten 
vom Land nicht weniger als 40 Hektar Bauland 
gewidmet, was den Zuzug weiter forciert hat. 
Wir haben uns ständig bemüht, den diesbezüg-
lichen Aufwärtstrend mit diversen Regulativen 
einigermaßen im Griff  zu haben. Einfach war’s 
allerdings nie. Das gilt freilich auch für unsere 
Nachbargemeinden. Durch steigende Bevölke-
rungszahlen ergeben sich ja auch hinsichtlich 
infrastruktureller Einrichtungen große Heraus-
forderungen. Doch letztlich ist man als Kommu-
nalpolitiker auch dazu da, eben diese Herausfor-
derungen anzunehmen.“

Zugute kam Nagl in diesem Bereich auch, dass 
er mehrere Jahre lang als Obmann des Planungs-
verbandes Westliches Mittelgebirge fungierte.

Der Altbürgermeister lässt keine Zweifel of-
fen, dass er seine Funktion vom ersten bis zum 
letzten Tag mit großer Freude ausgeübt hat, und 
meint dazu: „Ich bin nach wie vor der Meinung, 
dass Bürgermeister eines der schönsten politi-
schen Ämter ist, da man direkt mitgestalten und 
vieles bewegen kann.“

 „Ich bin nach wie 
vor der Meinung, 

dass Bürgermeister 
eines der schönsten 

politischen Ämter ist, 
da man direkt mit-

gestalten und vieles 
bewegen kann.”
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In den Tiroler Gemeinden gibt es eine Reihe von 
Bestandsbauten,bei denen dringend eine Har-
monisierung zwischen Vermessungsnormen 
und Tiroler Bauordnung notwendig wäre.

TOLERANZEN BEI DER BAUAUSFÜHRUNG

  Zwischen 
     Spielraum
       und keinem  
         Spielraum
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Immer wieder ist in Tirol von Schwarzbauten 
die Rede. Für diese wurde nie eine Baube-
willigung erteilt. Sie sind also illegal errichtet 
worden. Anders verhält es sich bei Bauten, 
die zwar eine Baugenehmigung erhielten, 

bereits bei Bezug aber von den eingereichten 
Bauplänen abwichen. Oder bei Bauten, die im 
Laufe der Zeit Zu- oder Umbauten erfuhren und 
deren Ist-Zustand nicht mehr mit den vorhan-
denen Bauplänen übereinstimmt. Ob hier von 
Schwarzbauten gesprochen werden kann, ist 
die Frage. Jedenfalls bewegen sie sich in einer 
rechtlichen Grauzone – und von ihnen ist selten 
die Rede.

Dabei stellen sie das Gros der Gebäude dar, 
die in der Vergangenheit errichtet wurden. 
Politische Entscheidungsträger wie Private sind 
gefordert, sich der Problematik anzunehmen. 
Denn ein Grund für die Abweichungen zwi-
schen Natur und Planunterlagen liegt in der 
Genauigkeit heutiger Messinstrumente und in 
den Diff erenzen zwischen sogenannten Ver-
messungstoleranzen und den rechtlich strikten 
Rahmenbedingungen der Bauordnung.

Übers Ziel. Bundesländer wie Kärnten, Wien, 
Oberösterreich und die Steiermark haben auf 
Unterschiede zwischen Realität und Planunter-
lagen reagiert. In deren Bauordnungen ist in die-
sem Zusammenhang von „bewilligten Bauten” 
beziehungsweise von „rechtmäßigem Bestand“ 
die Rede. Solche Bauten eint: Die Abweichun-
gen sind nicht mutwillig herbeigeführt.  Viele 
Hausbesitzer wissen nicht einmal davon. Die 
Diff erenzen betreff en etwa Gebäude, die durch 
Katastrophen oder im Krieg zerstört und wieder-
aufgebaut wurden oder bei denen Planunterla-
gen infolge von Bränden, Überschwemmungen 
oder dergleichen abhandenkamen.

Besonders virulent ist das Dilemma bei Ge-
bäuden aus den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Mittlerweile sind viele sanierungsbe-
dürftig und die Diff erenzen werden off enkundig. 
Dazu kommt ein weiterer Sachverhalt. Landläu-
fi g herrscht die Meinung, Umbauten im Inneren 
seien Privatsache – dem ist aber nicht so. Sobald 
es um tragende Strukturen geht, muss eine 
Bauanzeige gemacht werden oder braucht es 
eine Baubewilligung. In der Tiroler Bauordnung 
(TBO) ist der Sachverhalt genau geregelt.

Darüber hinaus haben sich rechtliche Rah-
menbedingungen durch Novellierungen der TBO 
in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder 

geändert. Was vor 50 Jahren noch im Rahmen 
war, ist heute möglicher weise verboten.

Dank modernster Messtechnik ist es mitt-
lerweile möglich, Baubestand extrem genau 
zu erfassen. „Was früher auf Millimeterpapier 
eingezeichnet wurde, in der Natur schon einmal 
einen Unterschied von mehreren  Zentimetern 
bis Metern ausmachen konnte, wird heute 
punktgenau festgehalten“, erklärt Georg Kofl er, 
Sektionsvorsitzender der Zivilinge nieurInnen 
der ZT-Kammer Tirol und Vorarlberg.

Mehr Toleranz. Wie seine Kollegen ist der In-
genieurkonsulent für Vermessungswesen und 
Geodäsie immer wieder damit konfrontiert, 
dass Plan und Natur voneinander abweichen, 
sich die Toleranzen im Kataster und die Tiroler 
Bauordnung spießen. Kofl er nennt ein Beispiel: 
„Schon die Bauausführung hat Toleranzen und 
sollte dann beispielsweise noch anderes Isolier-
material verwendet werden, kann es bei der 
Gebäudekontur zu Abweichungen gegenüber 
dem Plan kommen.“ So kann es passieren, dass 
der Eigen tümer zwar eine Genehmigung für das 
Gebäude in Händen hält, das Gericht in einem 
zivilrechtlichen Verfahren aber, fußend auf der 
Gesetzeslage, zu einem anderen Schluss kom-
men könnte.

Um sich abzusichern, fordern viele Gemein-
den mittlerweile eine Schlussvermessung – oder 
lagern das Feld des Amtssachverständigen an ein 
Ziviltechnikerbüro aus. „In dieser Situation ist 
das für eine Gemeinde sicher der richtige Weg“, 
so Kofl er. Das Grundproblem jedoch ist nicht 
gelöst. Es bräuchte nämlich in der Bauordnung 
gewisse Spielräume, die die natürlichen Ver-
hältnisse, die Toleranzen im Kataster und jene 
der Bauausführung berücksichtigen – oder die 
konsequente Umsetzung der jetzigen Normen. 
Oft sind sich Planende und Bauherren der To-
leranzen, die den Grenzen innewohnen, nicht 
bewusst.

Sinnvoll wäre zudem, die von der Kammer 
der Ziviltechniker:innen seit Jahren geforderte 
digitale Baueinreichung grundsätzlich einzu-
führen. Mit digitalen Bauverfahren entsteht für 
Gemeinden, für Grundeigentümer und für Zivil-
techniker ein Archiv von Planunterlagen, auf das 
sie mit wenigen Klicks zugreifen und so den be-
willigten bzw. rechtmäßigen Bestand überprü-
fen können. Zumindest für die Zukunft wären 
damit Daten  gesichert, jederzeit vergleich- und 
abrufbar. 

Durch Novellie-
rungen der Tiroler 
Bauordnung haben 
sich die rechtlichen 
Rahmenbedingun-
gen immer wieder 
verändert. �
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 Der Ist-Zustand 
in der Natur und 
Planunterlagen 
können voneinan-
der abweichen.

Kammer der 
Ziviltechniker:innen 

für Tirol und 
Vorarlberg

+43 512 588 335

arch.ing.o�  ce@
kammerwest.at

www.
kammerwest.at
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Warum der Bewerb um das Feuerwehr-
leistungsabzeichen in Bronze und Silber 
so viele Feuerwehrmitglieder begeis-

tert, ist schnell erklärt: Man will im Löschangriff  
und Staff ellauf zeigen, was man kann. In der 
Disziplin Löschangriff  zählen Genauigkeit und 
Schnelligkeit – jeder Handgriff  muss sitzen.

Die schnellste Feuerwehr des Landes – Trat-
tenbach (Bezirk Neunkirchen) – schaff te mit 
unglaublichen 28,14 Sekunden den schnellsten 
Löschangriff .

Traditionell gibt es eine enge Partnerscha�  
zwischen Gemeinden und Feuerwehren. Im 

Die 71. Niederösterreichischen Landesfeuerwehrbewerbe gingen von 
30. Juni bis 2. Juli in Leobersdorf (Bezirk Baden) über die Bühne. Mehr als 
1.100 Wettkampfgruppen mit 10.000 Feuerwehrleuten kämpften zwei Tage 
lang um die besten Ränge in Bronze und Silber. 

Vorfeld der Leistungsbewerbe haben sich daher 
Bürgermeister, Vizebürgermeister und Gemein-
deräte aus dem Bezirk Baden parteiübergreifend 
zusammengetan, um ebenfalls bei den Bewer-
ben ihr Können beim Löschangriff  zu zeigen. 

Gemeinsam mit einer weiteren Bürger-
meistergruppe und einer Bewerbsgruppe aus 
den Landesfeuerwehrverbandes traten die vier 
Gruppen in Leobersdorf an. Eines vorweg: Mit 
den oben genannten Bestzeiten konnten alle vier 
Gruppen nicht mithalten. Mit mehr als 60 Se-
kunden und da und dort auch kleineren und 
größeren Fehlern liefen die Bürgermeister nicht 
mit den besten Gruppen mit. Was aber auch 
nicht das Ziel war, da es vor allem darum ging, 

Oben und rechts: die 
Bürgermeister im Kup-
pel-Einsatz bei den 
Leistungsbewerben

LANDESFEUERWEHRLEISTUNGSBEWERBE IN NÖ

Unsere Bürgermeister 
kämp� en mit
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Warum der Bewerb um das Feuerwehr-
leistungsabzeichen in Bronze und Silber 
so viele Feuerwehrmitglieder begeis-

tert, ist schnell erklärt: Man will im Löschangriff  
und Staff ellauf zeigen, was man kann. In der 
Disziplin Löschangriff  zählen Genauigkeit und 
Schnelligkeit – jeder Handgriff  muss sitzen.

Die schnellste Feuerwehr des Landes – Trat-
tenbach (Bezirk Neunkirchen) – schaff te mit 
unglaublichen 28,14 Sekunden den schnellsten 
Löschangriff .

Traditionell gibt es eine enge Partnerscha�  
zwischen Gemeinden und Feuerwehren. Im 

Die 71. Niederösterreichischen Landesfeuerwehrbewerbe gingen von 
30. Juni bis 2. Juli in Leobersdorf (Bezirk Baden) über die Bühne. Mehr als 
1.100 Wettkampfgruppen mit 10.000 Feuerwehrleuten kämpften zwei Tage 
lang um die besten Ränge in Bronze und Silber. 

Vorfeld der Leistungsbewerbe haben sich daher 
Bürgermeister, Vizebürgermeister und Gemein-
deräte aus dem Bezirk Baden parteiübergreifend 
zusammengetan, um ebenfalls bei den Bewer-
ben ihr Können beim Löschangriff  zu zeigen. 

Gemeinsam mit einer weiteren Bürger-
meistergruppe und einer Bewerbsgruppe aus 
den Landesfeuerwehrverbandes traten die vier 
Gruppen in Leobersdorf an. Eines vorweg: Mit 
den oben genannten Bestzeiten konnten alle vier 
Gruppen nicht mithalten. Mit mehr als 60 Se-
kunden und da und dort auch kleineren und 
größeren Fehlern liefen die Bürgermeister nicht 
mit den besten Gruppen mit. Was aber auch 
nicht das Ziel war, da es vor allem darum ging, 

Oben und rechts: die 
Bürgermeister im Kup-
pel-Einsatz bei den 
Leistungsbewerben

LANDESFEUERWEHRLEISTUNGSBEWERBE IN NÖ

Unsere Bürgermeister 
kämp� en mit

Ganz oben: Bürgermeister a. D. Leopold Nebel (Hernstein), Bürger-
meister Franz Winter (Heiligenkreuz), Gemeindevorstand Andreas 
Steiner (Schönau/Triesting), Vizebürgermeister Hubert Karl (Hern-
stein), FF-Kommandant Stefan Wöhrer (Hernstein), Bürgermeister 
a. D. Franz Schneider (Enzesfeld-Lindabrunn), Vizebürgermeister Wal-
ter Cais (Leobersdorf), Vizebürgermeister Christian Stuefer (Sooß), 
NÖ-Gemeindebund-Vizepräsident Bürgermeister Josef Balber, Vize-
bürgermeister Franz Gartner (Traiskirchen), Vizebürgermeister Erich 
Weigl (Altenmarkt), Bürgermeister Christoph Kainz (Pfa� stätten), 
Bürgermeister Andreas Ramharter (Leobersdorf), Bürgermeister 
Franz Rumpler (Berndorf), Vizebürgermeister Gregor Burger (All-
and), Gemeindevorstand Franz Schwarz (Enzesfeld-Lindabrunn), 
Bürgermeisterin Michaela Schneidhofer (Hernstein), Vizebürgermeis-
ter Alexander Schermann (Enzesfeld-Lindabrunn)

Oben rechts: Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, 
Bürgermeister Andreas Ramharter (Leobersdorf), Vizebürgermeister 
Franz Gartner (Traiskirchen) und Landesfeuerwehrkommandant-
Stellvertreter Martin Boyer bei den Bewerben

die große Verbundenheit von Gemeinden und 
Feuerwehren zu zeigen. 

Mit Leib und Seele dabei. Bürgermeisterin 
Michaela Schneidhofer aus Hernstein, die die 
beiden Gruppen organisiert hat, erläutert die 
Hintergründe: „Landesfeuerwehrleistungsbe-
werbe ‚zu Hause‘ im Bezirk Baden sind etwas 
ganz Besonderes. Wir alle sind mit Leib und 
Seele Feuerwehrler und wollten den Bewerb 
auch unterstützen. Und außerdem tut die Ka-
meradschaft, die die Feuerwehr prägt, uns allen 
gut.“ So gab es im Vorfeld einige Übungstermi-
ne, die auch für den gemeindeübergreifenden 
Austausch genutzt wurden. 

SPORT
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 6. JUNI 2023 HAT 
BUNDESPRÄSIDENT DR. ALEXANDER VAN DER 
BELLEN VERLIEHEN:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Georg Bantel, ehem. Bürgermeister der Gemeinde 
Möggers in Vorarlberg

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 19. JUNI 2023

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Josef Sulzberger, ehem. Bürgermeister der Gemein-
de Perwang am Grabensee, OÖ, und an
Ing. Manfred Karl HUBER, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Hargelsberg, OÖ

Das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik an 

Dipl.-Ing. Martin Bögl, ehem. Vizebürgermeister der 
Marktgemeinde Eberschwang, und an 
Dipl.-Ing. Johannes Karl Riegler, ehem. Vizebürger-
meister der Marktgemeinde Pabneukirchen, OÖ

Die Goldene Medaille für Verdienste um 
die Republik an

Reinhard Gassner, MSc, ehem. Gemeinderat der 
Marktgemeinde Pabneukirchen, OÖ

EHRUNGEN

PERSONALIA 
Radstadt bekommt erste 
Bürgermeisterin
RADSTADT // Die Radstädter Gemeindevertretung hat 
Ende Juni die Nachfolge von Neo-Landesrat 
Christian Pewny (FPÖ) geregelt: Ihm folgt 
Katharina Prommegger (ÖVP) als Bürger-
meisterin nach, sie ist damit die erste 
Frau in diesem Amt in der Pongauer 
Gemeinde.
Durch die kurzfristige Notwendigkeit der 
Nachbesetzung stellten weder die SPÖ 
noch die FPÖ Gegenkandidaten, berichtet 
die ÖVP in einer Aussendung. Die 54-jährige 
Stadträtin erhielt 18 der 20 abgegebenen Stimmen. 
Prommegger ist Unternehmerin im Bereich Kosmetik, 
Massage und medizinische Fußpfl ege, Mutter von drei Kin-
dern und seit zehn Jahren in der Gemeinde. Sie steht nicht 
nur für die aktuelle Periode, sondern auch für die folgende 
zur Verfügung, die bereits im Frühjahr 2024 beginnt.
QUELLE // SALZBURG24

Gemeindevertretung 
wählt Bürgermeisterin
BÜRMOOS // Bürmoos (Flachgau) hat 
seit Ende Juni eine neue Bürgermeisterin. 
Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Cor-
nelia Ecker ist von der Gemeindevertre-
tung zur Nachfolgerin von Bürgermeister 
Fritz Kralik (SPÖ) gewählt worden, der in 
Pension geht. Ecker sitzt seit zehn Jahren 
für die Salzburger Sozialdemokraten im Natio-
nalrat und wird dort im Herbst von der AK-Wirtschaftsexpertin 
Michaela Schmidt (SPÖ) aus der Stadt Salzburg abgelöst. Sie ist 
zudem SPÖ-Vorsitzende im Flachgau. Der Bürgermeisterwechsel 
innerhalb eines Jahres vor der regulären Gemeinderatswahl 2024 
war mit Zustimmung der Gemeindevertretung möglich. Ecker ist 
damit zurzeit die neunte Bürgermeisterin im Land Salzburg.
QUELLE // https://salzburg.orf.at/stories/3212931/ FO
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Vom Trend zur 
gebauten Wirklichkeit
Klimawandel, Preissteigerungen, Lieferketten-
probleme – der 13. Kongress der IG Lebenszyk-
lus Bau stellt sich den aktuellen Herausforde-
rungen der Bau- und Immobilienbranche.
„Vom Trend zur gebauten Wirklichkeit – Die 
Zeitenwende als Chance“ lautet dabei das 
Motto des Jahreskongresses, dessen Keynotes, 
Impulsvorträge und Diskussionen Antworten 
auf die brandaktuellen Fragen und Herausfor-
derungen geben wird.
Was sind die aktuellen Antworten der Bau- und 
Immobilienwirtschaft auf den Klimawandel? 
Wie sieht der Beitrag der Branche für ein – für 
2050 festgelegtes – klimaneutrales Europa aus? 
Wie sieht eine zukunftsorientierte Bestands-
sanierung aus und durch welche konkreten 
Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und 
Gemeinden kann der Bodenversiegelung ent-
gegengewirkt werden?
Diesen und vielen weiteren Fragen um Dachfl ä-
chennutzung, Greenwashing oder globale Liefer-
ketten stellen sich 2023 führende Expert:innen 
von rund 50 Unternehmen und Institutionen aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Politik. 
Treff en Sie im Rahmen des 13. Kongresses der 
IG Lebenszyklus Bau mehr als 200 Entschei-
der:innen der Bau- und Immobilienbranche und 
diskutieren Sie gemeinsam mit führenden Ex-
pert:innen, Politiker:innen und Praktiker:innen 
über die zentralen Fragen, Herausforderungen 
und Lösungsmöglichkeiten für eine nachhaltige 
und klimaneutrale Zukunft der Bau- und Im-
mobilienbranche.

14/November

www.kongress.ig-lebenszyklus.at 
Ort: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

TERMINE 

Neuer Bürgermeister 
und neuer Vize gewählt
WALDKIRCHEN // Anfang Juli wurden 
in Waldkirchen Reinhard Ringl zum neu-
en Bürgermeister und Herbert Haidl zum 
Vizebürgermeister gewählt. Die beiden 
Neugewählten folgen Rudolf Hofstätter bzw. 
Gerhard Braunsteiner nach. 
Nach den Wahlen gab es auch gleich Arbeit für den unter neuer 
Leitung stehenden Gemeinderat. So soll unter anderem beim Feu-
erwehrhaus Schönfeld eine Wärmeisolierung auf rund 200 Qua-
dratmetern Fläche mit 16 Zentimetern Dicke angebracht werden, 
gleichfalls wurde eine Reihe an Subventionen genehmigt. 
QUELLEN // meinbezirk.at/waidhofenthaya und noen.at/waidhofenFO
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Wechsel an der 
Ebersdorfer Spitze
EBERSDORF // Die Ära von Bürgermeister 
Gerald Maier ging nach 33 Jahren zu Ende – 
zu seinem Nachfolger wurde Ende Juni Diet-
mar Lang gewählt, neuer Gemeindekassier 
ist Wolfgang Höfl er. Lang ist Bauhofdisponent in 
Hartberg und seit 2005 im Gemeinderat, seit 2014 
ÖVP-Ortsparteiobmann; seit 2020 war er Kassier der Gemeinde 
Ebersdorf. Sein Nachfolger in der Funktion des Kassiers ist Wolf-
gang Höfl er, der seit 2010 im Gemeinderat aktiv ist. 
„Wenn der Zusammenhalt und der Respekt gegenüber unseren 
Mitmenschen Vorrang hat, mache ich mir keine Sorgen um unser 
Ebersdorf. Ich kann versprechen, dass ich dieses Amt mit vollem 
Einsatz und bestem Wissen und Gewissen ausführen werde“, so 
Lang in seinen Antrittsworten. Das erste Großprojekt, das auf den 

neuen Bürgermeister wartet, ist der Bau der Kinderkrippe. Der 
Spatenstich erfolgt noch im Sommer, die Fertig-

stellung ist Mitte 2024 geplant. 
QUELLE // meinbezirk.at/hartberg-fuerstenfeld
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

Superlative aus Österreichs Gemeinden
Österreichs Gemeinden können mit einer 
Vielzahl an Einzig artig keiten aufwarten. 
Manche davon sind gar Europa- oder 
Weltrekorde. 

In Sankt Lorenzen im 
Mürztal fi ndet man ent-
lang des romantischen 
Bründlwegs am Pogusch 
auf 1.185  Meter Seehöhe 
das längste Bankerl Ös-
terreichs. Die ausgefallene 

Sitzgelegenheit ist 
98,15 Meter lang 

und ausschließ-
lich aus loka-
lem Lärchen-
holz gefertigt. 

FOTO // Moststraße/Michael Tanzer

FOTO // privat

Im niederösterreichischen 
Winklarn steht die längste 
Stocksporthalle der Welt. Sie 
ist 143 Meter lang. Die nach 
Gernot Lechner benann-
te Halle war auch 
Austragungsort der 
Eisstock-WM 2018. 
Im Bild deren Mas-
kottchen Wolfi .  

Längstes 
Bankerl 

Österreichs

FOTO // Peter Gugerell

Der Brunnenmarkt in Wien be-
fi ndet sich im 16. Bezirk (Ottak-
ring) und ist mit rund 170 Markt-
ständen und 948 Metern der 
längste ständige Stra-
ßen-Detailmarkt 
Europas. Er wird 
bereits seit 1786 
abgehalten. Längster 

Straßenmarkt 
Europas

Längste 
Stocksporthalle 

der Welt
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Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.
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Eigenfinanzierter 
Ausbau – 

Keine Kosten 
für Ihre Gemeinde

Größte Auswahl 
an Internet-
Anbietern

Wertsteigerung 
Ihres 

Eigenheims

Jetzt für Ihre Gemeinde Glasfaser sichern!

So geht echte Glasfaser, so geht echte 
Anbieter-Auswahl.

Wir bauen Ihr Glasfasernetz.

www.oefiber.at




